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1.    Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bau- und Umweltausschusses vom                    . Die ortsübliche
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln
vom                      bis                        . Ergänzend erfolgte die Veröffentlichung am                     durch Bereitstellung
auf der Internetseite des Amtes Mitteldithmarschen unter der Adresse „www.mitteldithmarschen.de“ .

2.    Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am
       durchgeführt.

3.    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden
gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am                        unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

4.    Der Bau- und Umweltausschuss hat am                            den Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungslanes
und die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5.    Der Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben in der Zeit vom
       bis                 während der Dienstzeiten  nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung

wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift geltend gemacht werden können, in der Zeit vom                   bis                       durch Aushang ortsüblich
bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB
auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.mitteldithmarschen.de“ zur Beteiligung der Öffentlichkeit
zusätzlich ins Internet eingestellt.

6.    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
       wurden  gem. § 4 Abs. 2 BauGB am                     zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7.    Die Stadtvertretung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden
       und sonstigen Träger öffentlicher Belange am                       geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8.    Die Stadtvertretung hat die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes am                 beschlossen
und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

       Meldorf, den
                                                                                                   BÜRGERMEISTERIN

10.  Die Stadtvertretung hat die Nebenbestimmungen durch Beschluss vom                                    erfüllt,
       die Hinweise sind beachtet. Das Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration des Landes
       Schleswig-Holstein hat die Erfüllung der Nebenbestimmungen mit Bescheid vom
       Az.:
       bestätigt.

11.  Die Erteilung der Genehmigung der 20. Änderung des Flächennutzungplanes sowie Internetadresse
der Gemeinde und Stelle, bei denen der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden
Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann
und die über den Inhalt Auskunft erteilt, wurden vom                                      bis
ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit einer Geltendmachung
von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen
(§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen. Die Änderung des Flächennutzungplanes wurde mithin am
wirksam.

       Meldorf, den
                                                                                                   BÜRGERMEISTERIN

 9.    Das Ministerium für Inneres, Ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat die
20. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Bescheid vom

       Az.:
       - mit Nebenbestimmungen und Hinweisen - genehmigt.

Planzeichen     Erläuterung                                    Rechtsgrundlage

I.   DARSTELLUNGEN

1.    ART DER BAULICHEN NUTZUNG                        § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

                                          Sonstiges Sondergebiet                                              § 1 Abs. 2 Nr. 11 BauNVO
                                          - Photovoltaikfreifläche -

II. SONSTIGE PLANZEICHEN
Umgrenzung des Änderungsbereiches

     SO
      - PV -

     SO
      - PV -
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1. Übergeordnete Planungen 

Formuliertes Planungsziel der Stadt Meldorf ist die „Ausweisung eines Sonderbaugebietes zur 

Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage“. 

 

Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2021 (LEP) formuliert unter Pkt. 

4.5.2 – SOLARENERGIE folgende Planungsprämissen: 

 

„Die Potenziale der Solarenergie sollen in Schleswig-Holstein an und auf Gebäuden bezie-

hungsweise baulichen Anlagen und auf Freiflächen genutzt werden. Bei der Solarenergienut-

zung werden zwei Anwendungsarten unterschieden: die Stromerzeugung mittels Photovolta-

ikanlagen und die Wärmeerzeugung mittels Solarthermieanlagen. 

Die Entwicklung von raumbedeutsamen Solar-Freiflächenanlagen (Photovoltaik- und Solar-

thermie) soll möglichst freiraumschonend sowie raum- und landschaftsverträglich erfolgen. 

Um eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anla-

gen vorrangig ausgerichtet werden auf: 

- bereits versiegelte Flächen, 

- Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 

oder militärischer Nutzung und Deponien, 

- Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen mit 

überregionaler Bedeutung oder 

- vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein ein-

geschränktes Freiraumpotenzial aufweisen. 

Solarthermie-Freiflächenanlagen sollen in guter städtebaulicher Anbindung, räumlicher Nähe 

zu Verbraucherinnen und Verbrauchern oder in räumlicher Nähe von Nah- oder Fernwärme-

netzen beziehungsweise Wärmespeichern geplant und errichtet werden. 

Die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Landschaftsteilen soll vermieden werden. 

Bei der Entwicklung von Solar-Freiflächenanlagen sollen längere bandartige Strukturen ver-

mieden werden. Einzelne und benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 1.000 Me-

tern nicht überschreiten. Sofern diese Gesamtlänge überschritten wird, sollen jeweils ausrei-

chend große Landschaftsfenster zu weiteren Anlagen freigehalten werden, räumliche Über-

lastungen durch zu große Agglomerationen von Solar-Freiflächenanlagen sollen vermieden 

werden.“ 

 

Der REGIONALPLAN FÜR DEN PLANUNGSRAUM IV 2005 (RP) verortet die Stadt Meldorf als 

Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums im zentralörtlichen System als zent-

ralen Ort.  

Folgende für die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes relevanten Grunds-

ätze werden unter Pkt. 7.4.10 formuliert: 

 

Die wirtschaftliche Nutzung der Solarenergie mittels thermischer Solaranlagen oder Fotovol-

taik steht noch am Anfang. …Verbesserungen der Technologie und des Materialeinsatzes so-

wie eine Erhöhung der Einspeisevergütung nach dem EEG sollen dazu beitragen, dass sich ein 

Markt von Angebot und Nachfrage in breiterer Form bildet. 
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Der wirksame FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER STADT MELDORF stellt die Flächen inner-

halb des Plangeltungsbereiches als Fläche für die Landwirtschaft überwiegend mit der Ne-

bennutzung Flächen für Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft dar.  

 

Im Zuge dieser 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf wird der Ände-

rungsbereich entsprechend der im zeitgleich in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 75 der Stadt Meldorf vorgesehenen Nutzung als Sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche dargestellt; der Flächennutzungsplan wird 

im sog. Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 

 

2. Lage und Umfang des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 6,7 ha. Es befindet sich im nordöstlichen Teil des 

Stadtgebietes und wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt.  

 

Begrenzt wird das Plangebiet  

 

 im Westen durch die Bahnstrecke Elmshorn-Westerland und hieran anschließend den 

Meldorfer Klimapark,  

 

 im Norden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen südlich der Südermiele,  

 

 im Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 

 

 im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen nördlich der Straßen „Sprung über 

die Bahn“ (B 431) und „Bürgerweide“.  

 

Die Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches weisen bei ca. 0,5 m NHN keine nennens-

werten topographischen Bewegungen auf. 

 

3. Notwendigkeit der Planaufstellung und Standortauswahl 

Die Stadt Meldorf wies mit Stand vom 31. Dezember 2022 eine Einwohnerzahl von insgesamt 

7.355 auf. Meldorf befindet sich in zentraler Lage Dithmarschens und ist Verwaltungssitz des 

Amtes Mitteldithmarschen.  

 

Der Stadt Meldorf wird durch den Regionalplan des Planungsraumes IV des Landes Schleswig-

Holstein die Funktion eines Unterzentrums mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums zugeord-

net.  

Hierüber hinaus gibt er folgende Hinweise: 

Meldorf verfügt über alle Schularten, Berufliche Schulen, Amtsgericht, das Dithmarscher Lan-

desmuseum, das Landwirtschaftsmuseum mit Dithmarscher Bauernhof, Schwimmhalle, Frei-

bad, Existenzgründungszentrum (CAT) und ist Bahnhaltepunkt. 
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Die Stadt Meldorf ist stark bemüht, einen substanziellen Beitrag zur Energiewende zu leisten. 

Um möglichst rasch reagieren zu können, beschränkt die Stadt Meldorf die primäre Stand-

ortsuche auf Flächen innerhalb der sog. EEG-Kulisse, da hier per se mit erheblichen Vorbelas-

tungen zu rechnen ist. In Meldorf gibt die stark frequentierte Bahnstrecke den Suchraum vor. 

 

Innerhalb des Stadtgebietes von Meldorf plant Herr Carsten Nahne Rohde als Vorhabenträ-

ger die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage an der Bahnstrecke 

Elmshorn-Westerland („Marschbahn“).  

 

Im Nahverkehr erfolgt der Betrieb der „Marschbahn“ seit dem Fahrplanwechsel 2016/2017 

im Dezember 2016 durch die DB Regio als Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG.  

Im Fernverkehr wird die Strecke durch die Deutsche Bahn AG mit Intercity-Zügen bedient. 

 

Bezüglich der Standortfindung wurde im Vorfeld der Planung durch die Planungsgruppe 

Dirks, Heide eine Gemeindeübergreifende Standortuntersuchung für Photovoltaikfreiflä-

chenanlagen der Stadt Meldorf entlang der Bahnstrecke Elmshorn-Westerland (unter Be-

rücksichtigung des Referentenentwurfes des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie für die geplante Novelle des EEG) erarbeitet, unter deren Beachtung die Prüfung für die 

vorliegende Fläche zu folgendem Fazit kommt (siehe Kapitel 6.3.2 der vorliegenden Begrün-

dung): 

 

Fazit: Die „Gemeindeübergreifende Standortuntersuchung für Photovoltaikfreiflächenanla-

gen der Stadt Meldorf entlang der Bahnstrecke Elmshorn - Westerland“ zeigte auf, dass die 

Fläche innerhalb des priorisierten Bereiches für PV-FFA liegt (entlang des Siedlungsbereichs 

von Meldorf, innerhalb der EEG-Förderkulisse). Für die vorliegende Planung wurden prioritär 

die verfügbaren Flächen im Nahbereich des Siedlungskörpers untersucht, um eine Bündelung 

an anthropogen genutzten und vorbelasteten Standorten zu ermöglichen. Das Plangebiet um-

fasst Flächen mit einem Abwägungserfordernis. Eine Betrachtung der innerhalb dieser Fläche 

vorhandenen zu prüfenden Kriterien (hohe Bodenertragswerte), ergab, dass hiervon keine 

Planungshindernisse ausgehen. 

 

Die durch die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage erzeugte elektrische Energie soll in 

das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers SH-Netz AG eingespeist werden.  

Es liegt ein Anschlussinbetriebsetzungsangebot vom Anschlussnetzbetreiber Schleswig-Hol-

stein Netz AG mit Datum vom 23.11.2023 vor. Der Anschluss der neuen Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage kann mit einer maximalen Anschlussleistung von 4,8 MW an den Netzverknüp-

fungspunkt im Friedrich-Holm-Weg, in Meldorf, erfolgen. 

Somit ist hier von einem sehr geringen Erschließungsaufwand zur Herstellung der Netzanbin-

dung auszugehen. 

 

Der überwiegende Anteil der Fläche befindet sich in einer Entfernung von 200 m zum Gleis-

bett der anliegenden Bahnstrecke und entspricht somit den Voraussetzungen des § 48        

Abs. 1 Nr. 3 lit. c) Nr. aa) EEG 2021. Ein Teil der Fläche liegt außerhalb dieses 200 m Korridors 

entlang der Bahngleise, unter Berücksichtigung des Referentenentwurfs des Bundesministe-

riums für Wirtschaft und Energie für die geplante Novelle des EEG (2023) liegt dieser Bereich 
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im 500 m Korridor der EEG-förderfähigen Flächenkulisse.  

 

Das Plangebiet ist über einen vorhandenen Gemeindeweg an die Straße „Bürgerweide“ an-

gebunden. 

 

Zum technischen Konzept der geplanten Anlage werden durch den Projektentwickler Wind-

Plan GmbH & Co. KG, Teichkoppel 12, 25746 Heide folgende Informationen gegeben: 

 

„Das Anlagenkonzept basiert auf Photovoltaikmodulen mit einer Gesamtspitzenleistung von 

ca. 6.000 kWp. Die Nennleistung eines einzelnen Moduls beträgt ca. 565 Wp. Um die ange-

strebte Gesamtspitzenleistung von 6.000 kWp zu erreichen werden somit ca. 10.599 Photo-

voltaikmo-dule benötigt. 

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Einzelkomponen-

ten: 

-  Photovoltaikmodule mit Verkabelung, 

-  Modultische (Traggerüst / Aufständerung) 

-  Wechselrichter, inkl. Storm- und Steuerkabel, 

-  Trafo- und Netzübergabestation, eventuell auch ein Speicher, 

-  Mittelspannungskabeltrasse bis zum Netzverknüpfungspunkt 

-  Zaunanlage mit Übersteigschutz 

 

Mehrere Photovoltaikmodule werden auf einem Traggerüst montiert und bilden die sog. Mo-

dultische, welche reihenförmig neben- und hintereinander angeordnet werden. Die Modulti-

sche werden mit Hilfe von gerammten Pfosten aus verzinktem Stahl, ca. 1,50 – 2,00 m im Bo-

den verankert. 

Die Anordnung der Module auf den Modultischen erfolgt nach Süden ausgerichtet mit einem 

Neigungswinkel zur Horizontalen von ca. 20°. Die bauliche Höhe der Photovoltaik-Freiflächen-

anlage beträgt max. 3,50 m über GOK. Der in Abhängigkeit von der Verschattungs-freiheit 

gewählte Abstand zwischen den Modultischen von ca. 6,00 m gewährleistet gleichzeitig die 

Baufreiheit für Montage- und Reparaturarbeiten bzw. die Pflege der Fläche. 

Aufgrund der Anforderungen der Versicherungen muss die geplante Photovoltaik-Freiflächen-

anlage vollständig mit einer Zaunanlage mit Übersteigschutz umzäunt werden, um Diebstahl 

und Vandalismus vorzubeugen. 

Die ökologische Durchgängigkeit für Kleinsäuger wird gewährleistet.“ 

 

Zum Brandschutz werden folgende Aussagen getroffen: 

 

„Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme werden folgende Punkte berücksichtigt: 

-  die Zugänglichkeit der PV-Freiflächenanlage wird über eine Zweittorschließung ge-

währleistet, 

-  es erfolgt eine Fernüberwachung für den Trafo mit einem Brandmelder, 

- beim Trafo wird ein tragbarer Feuerlöscher verfügbar sein.“ 

 

Zur voraussichtlichen Betriebszeit werden folgende Angaben gemacht: 
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„Die kalkulierte Betriebszeit der Anlage beträgt 30 Jahre ab der Inbetriebnahme, längstens 

jedoch bis zum 31.12.2060. 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von reduzierten Einspeisevergütun-

gen sind eine zügige Durchführung des Bauleitplanungsverfahrens und anschließende Bau-

ausführung geplant. 

Der Betriebssitz der noch zu gründenden Betreibergesellschaft wird über die gesamte Be-

triebszeit in der Stadt Meldorf liegen.“ 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die geplante bauliche Ausführung der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage einen vollständigen und schadlosen Rückbau ermöglicht.  

Die Fläche kann somit nach dem Ende der Betriebszeit ohne Einschränkungen in den Ur-

sprungszustand zurückgeführt werden. 

 

4. Planinhalte 

Die Bauflächen innerhalb des Plangebietes werden insgesamt als Sonstige Sondergebiete - 

SO - mit der Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche festgesetzt.  

 

Die Flächen des Änderungsbereiches mit einer Gesamtgröße von 6,7 ha sind im wirksamen 

Flächennutzungsplan mit seinen Änderungen als Fläche für die Landwirtschaft überwiegend 

mit der Nebennutzung Flächen für Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft dargestellt; sie werden nunmehr als Sonstiges Sondergebiet -SO- mit 

der Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 

BauNVO dargestellt. 

 

5. Denkmalschutz 

Falls während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 

ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. § 15 DSchG (in der Neu-

fassung vom 30. Dezember 2014) der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten.  

 

6. Umweltbericht 

6.1 Einleitung 

6.1.1 Anlass der Planung 

Anlass der vorliegenden 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf ist die 

Ausweisung eines ca. 6,3 ha großen Sonstigen Sondergebietes mit Zweckbestimmung Pho-

tovoltaikfreifläche entlang der Bahnstrecke „Elmshorn – Westerland“. Das Gebiet „südlich 

der Südermiele, östlich der Bahnlinie Elmshorn - Westerland und nördlich der Straße Sprung 

über die Bahn“ befindet sich im zentral-mittigen Teil des Stadtgebietes von Meldorf im Au-

ßenbereich und umfasst die Flurstücke 170 und teilweise 166 der Flur 4, Gemarkung Meldorf. 

Der süd-östliche Teil von Flurstück 170, Flur 4, Gemarkung Meldorf umfasste eine ca. 0,9 ha 
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große Kompensationsfläche zum B-Plan Nr. 56 a „Innovationsschiene Nord“ der Stadt Mel-

dorf. Diese Begründung wurde seitens der Stadt Meldorf fortgeschrieben und der beste-

hende Kompensationsbedarf mit Ökopunkten gedeckt. Somit ist dieser Bereich als ausgleich-

rechtlich „unbelastet“ anzusprechen und wird in die vorliegende Planung mit einbezogen. 

Dadurch wird dieser Bereich einer neuen Nutzung zugeführt (Teil des Gesamtstandortes für 

eine PV-FFA). 

Die Photovoltaikanlage soll somit östlich entlang der Bahnlinie „Elmshorn - Westerland“ in-

nerhalb des 500 m breiten, EEG-förderfähigen Korridors errichtet werden (Förderkulisse des 

EEG 2023). Zwar stellen Solarfreiflächenanlagen innerhalb eines 200 m Korridors entlang von 

Autobahnen und zweigleisigen Bahnstrecken privilegierten Vorhaben im Sinne des § 35 

Abs. 1 BauGB dar, allerdings hat die Stadt durch ein Bauleitplanverfahren deutlich mehr Ein-

fluss bzw. Steuerbarkeit auf die Planung. Zusätzlich geht die Planung über den 200 m Korridor 

hinaus (Plangeltungsbereichsgrenze in ca. 320 m Entfernung zu den Gleisen). Entsprechend 

ist zur Errichtung der PV-FFA die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie parallel die ent-

sprechende Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf erforderlich. 

Mit der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf werden die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung eines Sonstigen Sondergebietes -SO - mit 

Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche geschaffen, um die Errichtung einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage (PV-FFA) inklusive Umzäunung zu ermöglichen. Aktuell findet auf der Flä-

che intensive Landwirtschaft (Grünland, Acker) statt. Die Erschließung und Verkehrsanbin-

dung der Fläche ist bereits über den „Weidendammsweg“ gewährleistet.  

Der für diese Planung benötigte Ausgleich wird auf Bebauungsplanebene näher erläutert. 

Begrenzt wird der Plangeltungsbereich im Westen durch die Bahnstrecke „Elmshorn-Wester-

land“ und hieran anschließend den Meldorfer Klimapark, im Norden durch landwirtschaftlich 

genutzte Flächen südlich der Südermiele, im Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen, im Süden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen nördlich der Straßen „Sprung über 

die Bahn“ (B 431) und „Bürgerweide“.  

 

Das Gelände des Plangebietes weist bei ca. 0,5 m NHN keine nennenswerten topographi-

schen Bewegungen auf. 

 

6.2 Planerische Vorgaben und Ziele anderer Fachplanungen 

6.2.1 Fachgesetze 

Im Zuge des Verfahrens einer Bauleitplanung sind verschiedene fachgesetzliche Vorschriften 

zum Umweltschutz zu beachten. Folgende Fachgesetze haben für die wichtigsten Umwelt-

ziele Relevanz: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, die sich aus der Realisierung von Bauleitplänen 

ergeben können. Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die voraussichtlich erhebli-

chen Umweltauswirkungen und ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB mit Anwendung von Anlage 1 

BauGB und § 2a BauGB anzufertigen. Die Umweltschutzbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
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sind bei der Durchführung der Umweltprüfung besonders zu berücksichtigen. Aus der Boden-

schutzklausel nach § 1a Abs. 2 ergibt sich das Ziel, dass mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umzugehen ist. Zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme sind möglichst die 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-

nenentwicklung der Gemeinde zu nutzen. Dabei ist die Bodenversiegelung auf das notwen-

digste Maß zu begrenzen. Der Umgang mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung des 

§ 18 BNatSchG ist im Baurecht in § 1a Abs. 3 BauGB geregelt, wonach Vermeidung und Aus-

gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

und Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) 

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

legt in § 1 Abs. 1 BNatSchG den allgemeinen Grundsatz fest, dass die Natur und Landschaft 

aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage für den Menschen zu schützen, zu 

pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen ist. 

 

Eingriffe in Natur und Landschaft 

Gemäß § 14 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft als Veränderungen der Gestalt 

oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 

Verbindungen stehenden Grundwasserspiegels definiert, die die Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Sind 

diese Eingriffe unvermeidbar, sind landespflegerische Maßnahmen in Form von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen durchzuführen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). In § 18 Abs. 1 BNatSchG ist 

das Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zur Bauleitplanung definiert. Sind 

im Zuge von Bauleitplanverfahren oder Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Bauge-

setzbuches Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Aus-

gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Gemäß 

dem Bundesnaturschutzgesetz soll ein länderübergreifendes Biotopverbundsystem auf min-

destens 10 % der Landesfläche entwickelt werden, das zum Schutz, Erhalt, Wiederherstellung 

und Entwicklung der biologischen Vielfalt von Tieren und Pflanzen sowie ihrer Habitate Bio-

tope miteinander vernetzt (§§ 20 und 21 BNatSchG). Der Biotopverbund kann aus Schwer-

punktbereichen oder Verbundachsen bestehen und dient auch zur Verbesserung der Verbin-

dungen zwischen den NATURA 2000-Gebieten. 

 

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

Im Bundesnaturschutzgesetz sind Schutzgebietsregelungen verankert, die bestimmte Teile 

von Natur und Landschaft unter Schutz stellen können, um dem Erhalt von Arten und Lebens-

räumen und können aufgrund unterschiedlicher Schutzzwecke verschiedene Schutzziele ver-

wirklichen. Der Schutz kann flächen- oder objektbezogen sein. Daraus ergeben sich unter-

schiedliche Nutzungseinschränkungen. Zu den Schutzgebietskategorien zählen Naturschutz-

gebiete, Nationalparks, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Natur-

denkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützte Biotope (§§ 23 – 

30 BNatSchG). Gebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ tragen zum Er-

halt der biologischen Vielfalt auf dem Gebiet der Europäischen Union bei (§§ 31 – 36 
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BNatSchG). Dazu soll ein günstiger Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen von 

gemeinschaftlichem Interesse wiederhergestellt oder bewahrt werden. Bestandteile des 

Netzes „Natura 2000“ sind Gebiete nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

und Gebiete nach der europäischen Vogelschutzrichtlinie. 

 

Besonderer Artenschutz 

Artenschutzrechtliche Vorschriften, die es zu berücksichtigen gilt, sind in den §§ 44 und 45 

BNatSchG definiert und umfassen besonders geschützte und streng geschützte Arten. Zu be-

rücksichtigen sind Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie alle europäischen Vogelar-

ten. Es gelten das Schädigungs- und Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, das 

Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, das Verbot der Schädigung/ Vernichtung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sowie das Verbot, wild 

lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 

Nr. 4 BNatSchG). 

 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 

(Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Das „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten“ (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) ist die bundeseinheitliche rechtliche Grund-

lage zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen (§ 1 

BBodSchG). Der Boden ist vor schädlichen Veränderungen zu schützen, bei Altlasten und da-

mit verbundener Gewässerverunreinigung zu sanieren und gegen künftige Beeinträchtigun-

gen ist Vorsorge zu treffen. Innerhalb der Bodenfunktionen wird nach § 2 Abs. 2 BBodSchG 

zwischen natürlichen Funktionen, Funktionen als Archiv- und Kulturgeschichte sowie Nut-

zungsfunktionen unterschieden. 

 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-

räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-Gesetz -BIm-

SchG) 

Nach § 1 BImSchG hat das Bundes-Immissionsschutzgesetz den Zweck die Schutzgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-

wirkungen vorzubeugen. Gemäß § 3 BImSchG zählen zu Immissionen im Sinne des Gesetzes 

einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen 

sowie ähnliche Umwelteinwirkungen. Luftverunreinigungen werden im Rahmen von § 3 

Abs. 4 BImSchG als Veränderung der natürlichen Zusammensetzung der Luft definiert, insbe-

sondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe. Zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz wurden zahlreiche Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-

ten erlassen. 

 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 

Gemäß § 1 WHG ist eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil 

des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflan-

zen, sowie als nutzbares Gut zu schützen. In der Bauleitplanung ist das WHG beispielsweise 
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für die Auswirkungen durch Flächenversiegelung oder den Umgang mit abfließendem Nie-

derschlagswasser relevant. Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versi-

ckert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in 

ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche oder sonstige öffent-

lich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-

seitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz- KrWG) und Abfallwirtschaftsgesetz für 

das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirtschaftsgesetz – LabfWG) 

Das Ziel des KrWG ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu 

fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von 

Abfällen sicherzustellen. Die Vorschriften des Gesetzes umfassen die Vermeidung, Verwer-

tung und Beseitigung von Abfällen sowie sonstige Maßnahmen, welche die Abfallbewirt-

schaftung betreffen. Nach der fünfstufigen Abfallhierarchie gem. § 6 KrWG gilt folgende 

Rangfolge unter den Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen: 

1. Vermeidung, 

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

3. Recycling, 

4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung, 

5. Beseitigung. 

Ergänzt und konkretisiert wird das KrWG auf Bundesländerebene durch das Abfallwirt-

schaftsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (LAbfWG). 

 

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023) 

Dass EEG regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen (wie Pho-

tovoltaik, Windkraft) ins Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütun-

gen. Im Interesse des Klima- und Umweltschutzes soll das EEG z. B. eine nachhaltige Entwick-

lung der Energieversorgung ermöglichen, fossile Energieressourcen schonen und die Weiter-

entwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen fördern. 

Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im 

Staatsgebiet der Bundesrepublik soll bis 2030 auf mindestens 80% gesteigert werden. § 48 

des EEG 2021 trifft Regelungen bezüglich Förderkulisse und Vergütung von Strom aus Solar-

anlagen. 

 

6.2.2 Fachplanungen 

Die Fachpläne der Landes- und Regionalplanung zielen auf eine nachhaltige Raum- und Lan-

desentwicklung ab, bei denen unterschiedliche Raumnutzungen aufeinander abgestimmt 

sind. Leitvorstellungen für ökonomische, ökologische und soziale Aspekte werden auf unter-

schiedlichen Planungsebenen definiert. Die Grundsätze und Ziele der Fachpläne sind auf lan-

desweiter Planungsebene (Landesentwicklungsplan und Landschaftsprogramm) relativ allge-

mein gehalten und werden in den Fachplänen auf regionaler und kommunaler Planungs-

ebene konkretisiert. Deshalb werden nur Letztere betrachtet. Die Gemeinde hat bei der Bau-

leitplanung die landesspezifischen übergeordneten Zielvorstellungen der höheren Planungs-

ebene gem. § 1 Abs. 4 BauGB zu berücksichtigen. 
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Regionalplan 

Laut Fortschreibung des REGIONALPLANES FÜR DEN PLANUNGSRAUM IV (2005) (RP) ist das 

Plangebiet hinsichtlich der räumlichen Gliederung dem „ländlichen Raum“ zugewiesen. Prä-

gende Nutzungsforum dieser Räume ist die Landwirtschaft. Südlich des Plangebietes und so-

mit der sich anschließende Bereich liegt ein „baulich zusammenhängendes Siedlungsgebiet 

eines Zentralortes“, das Siedlungsgebiet der Stadt Meldorf. Westlich des Plangebietes ver-

läuft die Bahnstrecke „Elmshorn – Westerland“, die im RP als „Bahnstrecke, welche zu elekt-

rifizieren ist“ abgebildet wird.  

 

Landschaftsrahmenplan 

Der LANDSCHAFTSRAHMENPLAN (LRP) FÜR DEN PLANUNGSRAUM III (2020) stellt für das 

Plangebiet in Hauptkarte 1 keine überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-

schutzes dar. Direkt nördlich an das Plangebiet grenzend ist ein Wiesenvogelbrutgebiet ab-

gebildet. In 400 m nördlicher Entfernung verläuft der Fluss Südermiele, eine Verbundachse 

des Biotopverbundsystems. Auch in Hauptkarte 2 finden sich keine zu berücksichtigenden 

Erfordernisse. Auf Höhe der Südermiele erstreckt sich Richtung Norden ein „Gebiet, dass die 

Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach § 26 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 15 

LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllt“. In Hauptkarte 3 sind keine zu beachtenden 

Erfordernisse für das Plangebiet oder den Umgebungsbereich notiert. 

 

Landschaftsplan 

Es liegt ein Landschaftsplan (LP) aus dem Jahr 1998 mit der 1. Fortschreibung für die Stadt 

Meldorf aus dem Jahr 2011 vor, welcher das Plangebiet in den Karten „Bestand“ und „Pla-

nung“ im Westteil als landwirtschaftliche Nutzfläche – Grünland mit Nebennutzung „Gebiet 

für den Ausgleichsflächenpool der Stadt Meldorf für Entwicklungsflächen für Natur und Land-

schaft“ abbildet. Der östliche Teil ist als Ackerfläche verzeichnet, in 100 m Entfernung zur 

östlichen Plangebietsgrenze verläuft ein Vorfluter. Am südwestlichen Rand der Ackerfläche 

(innerhalb des Plangeltungsbereiches) ist ein Knick verzeichnet, der sich vor Ort allerding als 

Feldhecke darstellt.  

Der süd-östliche Teil von Flurstück 170, Flur 4, Gemarkung Meldorf umfasst eine Kompensa-

tionsfläche zum B-Plan Nr. 56 a „Innovationsschiene Nord“ der Stadt Meldorf, welcher nach 

Fortschreibung des B-Plan Nr. 56 a mit in die vorliegende Planung einbezogen wird. 

Die 1. Fortschreibung des LP erfolgte mit dem Ziel, geeignete Bereiche für Solar-Freiflächen-

anlagen zu eruieren und auszuweisen. 

In den letzten Jahren erfolgten regemäßig gesetzliche Änderungen und Anpassungen bzgl. 

der Förderkulisse des EEG, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu forcieren und zu 

unterstützen. Infolge dessen und aufgrund des Alters des LP inklusive seiner 1. Fortschrei-

bung, können die im LP als „für Solaranlagen geeignet“ angegebenen Flächen aktuell weniger 

gut geeignet sein, bzw. abweichende Flächen eine bessere Eignung aufweisen. Weiterhin 

sind Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein verpflichtet in den nächsten Jahren eine 

kommunale Wärme- und Kälteplanung zu erstellen, um auch Wärme/Kältebedarfe bis 2050 

komplett regenerativ zu decken. Eine Fortschreibung des LP zur landschaftsverträglichen An-

siedlung von PV-FFA im Stadtgebiet, unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage, ist 

erst nach Aufstellung der kommunalen Wärme- und Kälteplanung sinnvoll, wenn die Flächen 
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für diesen Bedarf feststehen. Die verbleibenden Flächen können nachfolgend auf eine Eig-

nung für PV-FFA geprüft werden und mit diesen Informationen der LP fortgeschrieben wer-

den. Infolge dieser Rahmenbedingungen und durch die direkte Nähe zum Meldorfer Sied-

lungsbereich, der damit einhergehenden Vorbelastung sowie der geplanten ökologischen 

Aufwertung der überplanten Fläche, weicht die Stadt mit der Ausweisung der Fläche vom LP 

ab. 

 

Flächennutzungsplan 

Im Zuge der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf soll der Plangel-

tungsbereich für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage vorbereitet werden.  

Die Fläche des Änderungsbereiches mit einer Gesamtgröße von 6,3 ha ist im wirksamen Flä-

chennutzungsplan mit seinen Änderungen als Fläche für die Landwirtschaft mit der Neben-

nutzung Flächen für Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft nach § 5 Abs. 2 Nr. 9a und Nr. 10 BauGB dargestellt; sie wird nunmehr in einer 

Größe von ca. 6,3 ha als Sonstiges Sondergebiet -SO- mit der Zweckbestimmung Photovol-

taikfreifläche nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO dargestellt. Durch das Plange-

biet verläuft in Ost-West-Richtung eine unterirdische Wasserleitung. Westlich des Plangebie-

tes sind im F-Plan die Raffinerie-Pipelines und die Bahngleise der Strecke „Elmshorn – Wes-

terland“ verzeichnet. 

 

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft Schutzgebiete (§§ 20 - 36 BNatSchG) 

Im Plangebiet befindet sich eine Feldhecke, die nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG 

als gesetzlich geschütztes Biotop anzusprechen ist. Im Umgebungsbereich und somit außer-

halb des Änderungsbereiches finden sich nördlich und südlich des Plangeltungsbereiches 

Stillgewässer, die ebenfalls nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG geschützt sind. In ca. 

400 m nördlicher Entfernung verläuft die Südermiele, die als Verbundachse des Biotopver-

bundsystems ebenfalls unter Schutz steht, aber aufgrund der Entfernung keine Relevanz für 

die Planung hat. Weitere geschützte Strukturen, Biotope oder Schutzgebiete sind innerhalb 

des Plangeltungsbereiches und dem Umgebungsbereich nicht vorhanden.  

 

6.2.3 Standortbewertung für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage 

Nach den Ergebnissen der „Gemeindeübergreifende Standortuntersuchung für Photovolta-

ikfreiflächenanlagen der Stadt Meldorf entlang der Bahnstrecke Elmshorn - Westerland“ 

liegt das überplante Gebiet innerhalb des priorisierten Bereiches, innerhalb der Förderkulisse 

des EEG 2023 anschließend an das Siedlungsgebiet und innerhalb einer Abwägungsfläche, 

welche einer Einzelfallprüfung unterliegt.  

Eine Karte mit den Ausschluss- und Abwägungskriterien des Plangebietes und seines Umge-

bungsbereiches findet sich in Abbildung 1. 

 

Folgende Kategorie für eine besondere Abwägung und Prüfung sind innerhalb der Fläche des 

Plangebietes vorhanden: 

 Hohe Bodenertragswerte auf den überplanten Flurstücken 170 und 166 der Flur 4, Ge-

markung Meldorf: nach den Vorgaben des EEG (§ 2 EEG 2023) liegt die Errichtung und der 

Betrieb von Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung im überragenden öffentlichen In-

teresse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Flächen innerhalb der EEG-Förderkulisse 
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sollen aufgrund der Vorbelastungen bevorzugt zur regenerativen Energiegewinnung ge-

nutzt werden. Hierbei sind PV-FFA beispielsweise im Vergleich zum Flächenverbrauch für 

z. B. Energiepflanzen (zur Gewinnung von regenerativen Energien aus Biogas) um den Fak-

tor 30-40-fach effizienter (zur Erreichung der identischen Energiemenge). Dieser Punkt 

überwiegt das Abwägungskriterium „Hoher Bodenertragswert“ (Grünlandgrundzahl: 67) 

und stellt damit kein Planungshindernis dar. 

 

Der vorliegende Standort schont infolge der direkten Anbindung an das Meldorfer Siedlungs-

gebiet die Inanspruchnahme weiter entfernt liegender Flächen, welche eine deutlich gerin-

gere anthropogene Vorbelastung aufweisen. Da innerhalb der Flächen für die PV-FFA eine 

hochwertige ökologische Gestaltung geplant ist, werden auch positive Synergieeffekte für im 

Umgebungsbereiche vorhandenen Kompensationsflächen erwartet. 

 

Fazit: Die „Gemeindeübergreifende Standortuntersuchung für Photovoltaikfreiflächenan-

lagen der Stadt Meldorf entlang der Bahnstrecke Elmshorn - Westerland“ zeigte auf, dass 

die Fläche innerhalb des priorisierten Bereiches für PV-FFA liegt (entlang des Siedlungsbe-

reichs von Meldorf, innerhalb der EEG-Förderkulisse). Für die vorliegende Planung wurden 

prioritär die verfügbaren Flächen im Nahbereich des Siedlungskörpers untersucht, um eine 

Bündelung an anthropogen genutzten und vorbelasteten Standorten zu ermöglichen. Das 

Plangebiet umfasst Flächen mit einem Abwägungserfordernis. Eine Betrachtung der inner-

halb dieser Fläche vorhandenen zu prüfenden Kriterien (hohe Bodenertragswerte), ergab, 

dass hiervon keine Planungshindernisse ausgehen. 
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Abbildung 1: Übersicht des Plangebietes mit seinem Umgebungsbereich inklusive der Ausschluss- und Ab-

wägungskriterien 
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6.3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) 

Der aktuelle Umweltzustand wird zunächst schutzgutspezifisch unter Einbeziehung von ak-

tuell vorhandenen Vorbelastungen und der Empfindlichkeit dargestellt (Basisszenario). An-

schließend wird die schutzgutbezogene Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 

des Planvorhabens prognostiziert und bewertet. Schutzgutbezogen werden benachbarte 

Nutzungen mitberücksichtigt. Sofern durch das Planvorhaben erhebliche unvermeidbare Be-

einträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Schutzgüter zu erwarten sind, 

werden aus der Bestandsaufnahme und Bewertung Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin-

derung, Ausgleich und Ersatz abgeleitet. 

Zur Bestandsaufnahme und Bewertung für Schutzgüter und für die artenschutzrechtliche Be-

trachtung wurde am 26.04.2022 eine Begehung des Plangebietes durchgeführt.  

Die Einschätzung der jeweiligen potentiellen Vorkommen planungsrelevanter Arten basierte 

auf der Ermittlung der vorhandenen Habitatsstruktur und der daraus resultierenden Lebens-

raumeignung. Anhand der aktuellen Landschaftsstruktur und der Gebietsbegehung wird an-

hand einer Potenzialanalyse abgeleitet, ob durch die Aufstellung der Flächennutzungsplanän-

derung artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten sind. Verfügbare Literaturdaten und 

Standardwerke, die Informationen zur Verbreitung und Habitatansprüchen enthalten, wur-

den zur Auswertung herangezogen. Zusätzlich wurde ein aktueller Auszug für die Stadt Mel-

dorf aus dem Artenkataster des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume (LLUR) überprüft. Bewertungen die das Schutzgut Boden betreffen, ließen sich aus 

der Bodenkarte des Geologischen Landesamtes Schleswig-Holstein (1985) im Maßstab 

1: 25.000, Blatt Meldorf (1920) ableiten. Im digitalen Landwirtschafts- und Umweltatlas des 

Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Raume wurden für die Schutzgüter 

relevante Daten zur Bestandsaufnahme entnommen. Weiterhin wurden bereits vorhandene 

Datengrundlagen aus Fachplänen ausgewertet.  

6.3.1 Schutzgut Mensch 

Für das Schutzgut Mensch sind Aspekte zu berücksichtigen, die die menschliche Gesundheit, 

das Wohlbefinden und das Leben der innerhalb des Plangebietes bzw. seines Wirkungskrei-

ses sich aufhaltenden Menschen beeinflussen. Von Relevanz sind Wohn- und Wohnumfeld-

funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Sowohl die Fläche des Plangebietes als auch die weiteren umgebenden Flächen werden von 

intensiver landwirtschaftlicher Nutzung dominiert, westlich schließt sich hinter den Bahnglei-

sen der Siedlungskörper von Meldorf an. Der Plangeltungsbereich stellt sich als Grünlandflä-

che und Ackerfläche (östlicher Teil) dar. Die Flächen innerhalb des Plangebietes und die um-

gebenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind von Entwässerungsgräben durchzogen. 

Westlich an den Plangeltungsbereich grenzt die Pipeline der Raffinerie Heide GmbH, die 

Straße „Weidendammweg“ und die Bahntrasse. Das Plangebiet weist keine Wohnfunktion 

oder Tourismusfunktion auf, allerdings eine relevante Erholungs- bzw. Freizeitfunktion, da 

die in diesem Bereich verlaufenden Wege durch die Meldorfer Bürger intensiv zur Freizeitge-

staltung genutzt werden. Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich ca. 30 m westlich 

des Plangebietes (Einzellage). 
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Vorbelastung und Empfindlichkeit  

Die Vorbelastung für den Menschen ergibt sich aus den vorhandenen Nutzungen im Plange-

biet und in der Umgebung. Im vorliegenden Fall beinhaltet dies vor allem Lärm- und Ge-

ruchsemissionen aus der Landwirtschaft (z. B. Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen oder 

Geruchsemissionen durch Düngemaßnahmen). Eine ordnungsgemäße Landwirtschaft ist als 

ortsübliche Vorbelastung für die Bevölkerung zu werten. Weiterhin sind Geräusch-, Licht- 

und Abgasemissionen durch den Bahnverkehr der direkt angrenzenden Bahnlinie (Bahnstre-

cke noch nicht elektrifiziert) vorhanden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens des 

„Weidendammweges“, sind potentiell hier anfallende Emissionen zu vernachlässigen. 

Gegenüber einer Nutzungsänderung wird die Fläche des Plangeltungsbereichs bzgl. des 

Schutzgutes Mensch als unempfindlich eingestuft. Effekte, die die Freizeit- und Erholungs-

funktion negativ beeinflussen können, werden beim Schutzgut Landschaftsbild näher erläu-

tert. 

6.3.2 Schutzgut Boden und Fläche 

Böden und ihr Beziehungsgefüge in Natur und Landschaft sind vielschichtig und komplex. Sie 

sind z.B. Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen oder regulieren den Wasserhaushalt. 

Somit nimmt das Schutzgut Boden eine zentrale Stellung ein, welches es in seiner Funktion 

zu erhalten gilt. Bodenversiegelungen sind der größte zu berücksichtigende Faktor, welcher 

die natürlichen Bodenfunktionen beeinflusst. 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Plangebiet ist dem Naturraum der „Heide-Itzehoer Geest“ zugeordnet, im Übergangsbe-

reich zum westlich angrenzendem Naturraum „Dithmarscher Marsch“. Die Heide-Itzehoer 

Geest ist der Landschaftstyp einer grünlandgeprägten, offenen Kulturlandschaft. Der geolo-

gische Untergrund besteht überwiegend aus saaleeiszeitlichen Sanden und Lehmen, aus de-

nen sich in erster Linie Podsole und Braunerden-Podsole entwickelten. (BfN, Landschafts-

steckbrief „Heide-Itzehoer Geest, September 2022). Die Bodenkarte des Geologischen Lan-

desamtes Schleswig-Holstein (1985) im Maßstab 1:25.000, Blatt Meldorf (1920) stellt im 

Plangebiet den Bodentyp Kleimarsch (durch die räumliche Nähe zur Marsch) aus schluffigem 

Ton, teilweise über feinsandigem Schluff dar. Diese Böden weisen einen hohen natürlichen 

Nährstoffvorrat mit einer mittleren bis hohen Wasserdurchlässigkeit (und einer entspre-

chend geringen bis mittleren Feldkapazität) auf. Das Grundwasser steht 100 cm unter Flur 

(Bodenkarte, Blatt 1920, 1985). Diese Böden können als gute bis mittlere Acker- oder Grün-

landböden genutzt werden. 

Das Plangebiet liegt in einer Kampfmittelverdachtsfläche (Breitband in Schleswig-Holstein, 

Kampfmittelverdachtsflächen SH, September 2022), was im Rahmen der Planung beachtet 

werden muss. Schutzwürdige Böden oder Suchräume, die als besonders schützenswert und 

wertvoll gelten, sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Vorbelastung und Empfindlichkeit  

Im Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes ist die Funktionsfähigkeit der natürlichen 

Bodeneigenschaften durch die Nutzung für die intensive Landwirtschaft eingeschränkt. Auf 

der Fläche finden sich kein Bodenversiegelungen. Durch die größtenteils anthropogenen in-
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tensiven Nutzungen und Überformung des Bodens und den damit einhergehenden Vorbelas-

tungen sowie der weiten Verbreitung des Kleimarschbodens wird für das Schutzgut Boden 

und Fläche im Plangebiet aus naturschutzfachlicher Sicht im gegenwärtigen Zustand eine all-

gemeine Bedeutung angenommen. 

6.3.3 Schutzgut Wasser 

Wasser ist ein lebensnotwendiger Bestandteil des Naturhaushalts für alle Lebewesen und 

erfüllt vielzählige Funktionen. Das Schutzgut Wasser umfasst sowohl das Grundwasser als 

auch Oberflächengewässer. 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung  

Grundwasser 

Das Plangebiet und der Umgebungsbereich befindet sich weder in einem festgesetzten oder 

geplanten Trinkwasserschutzgebiet, noch in einem Trinkwassergewinnungsgebiet, ebenso 

wenig in einem Wasserschutzgebiet oder einem Überschwemmungsgebiet (digitaler Land-

wirtschafts- und Umweltatlas des LLUR, September, 2022). 

Das räumlich abgrenzbare Grundwasservorkommen im Porenraum der Grundwasserleiter 

wird als Grundwasserkörper bezeichnet. Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich des 

Grundwasserkörpers „Miele-Marschen“ (Ei20). Die Mächtigkeit, die Zusammensetzung und 

die Durchlässigkeit der vorhandenen Deckschichten über dem Grundwasserkörper bestim-

men die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen. Die im Plangebiet vorhandenen Deck-

schichten werden bezüglich ihrer Schutzwirkung als mittel eingestuft, da die Deckschichten 

eine mittlere Mächtigkeit aufweisen und bindig sind. Eine Nitratbelastung des Grundwasser-

körpers Ei20 liegt nicht vor (digitales Umweltportal des LLUR, September 2022). 

Als Maß für die natürliche Regenerationsfähigkeit des Grundwasserkörpers gilt die Grund-

wasserneubildung. Dieser Prozess wird definiert als Zugang von infiltriertem Wasser (aus Nie-

derschlägen, Oberflächengewässern) zum Grundwasser. Relevante Einflussgrößen ist die ver-

sickernde Niederschlagsmenge, die weder oberirdisch abfließt noch verdunstet. Je nach Bo-

deneigenschaften kann die Menge des versickernden Niederschlags variieren. Die Sickerwas-

serrate ist definiert als die Sickerwassermenge, die die durchwurzelte Bodenzone unter Be-

rücksichtigung der Schwerkraft abwärts verlässt, bis es auf eine wasserführende Schicht trifft 

und dort die Obergrenze der Grundwasserneubildung bildet. 

Laut der Karte der „Verteilung der Sickerwasserraten für ganz Schleswig-Holstein auf Basis 

des RENGER & WESSOLEK-Verfahrens“ beträgt die Grundwasserneubildungsrate im Plange-

biet > 150 - 250 mm/a (Direktabfluss berücksichtigt). In Schleswig-Holstein liegen die Grund-

wasserneubildungsraten zwischen < 50 mm/a - > 250 mm/a. Das Plangebiet weist demnach 

eine mittlere bis hohe Grundwasserneubildungsrate auf. 

 

Oberflächenwasser 

Im Plangebiet selber befinden sich Oberflächengewässer in Form mehrerer Entwässerungs-

gräben des Deich- und Hauptsielverbandes – Sielverband Südermiele. Östlich des Plangebie-

tes, 100 m entfernt, grenzt ein größerer Vorfluter (0202). Südlich und nördlich des Plange-

bietes finden sich Stillgewässer, im Süden ein größerer Teich, im Norden ein Tümpel. Im Um-

gebungsbereich (landwirtschaftliche Nutzflächen) kommen weitere Entwässerungsgräben 

und kleinere Tümpel vor.  
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Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Infolge der mittleren bis hohen Grundwasserneubildungsrate und der mittleren Schutzwir-

kung der Deckschichten sowie des hohen Schadstoffbindevermögens des Bodens ist die Ge-

fährdung gegenüber stofflichen Belastungen als „mittel“ einzustufen. Die Oberflächengewäs-

ser sind durch die Stoffeinträge aus der Landwirtschaft als vorbelastet anzusehen. 

6.3.4 Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Die zentrale Aufgabe des Naturschutzes ist es, die Tier-, Pflanzen-, und Pilzarten inklusive 

ihrer Lebensräume als Teil der Biodiversität (biologischen Vielfalt) zu schützen und zu erhal-

ten. Biodiversität umfasst die Ebenen Vielfalt der Lebensräume, Mannigfaltigkeit der Arten 

sowie die genetische Variabilität innerhalb der jeweiligen Arten. Alle drei Ebenen sind eng 

miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Eine Begehung der des Plangebietes fand am 26.04.2022 statt. 

Der westliche Teil der Fläche stellt sich als gegrüpptes Intensivgrünland (Biotopschlüssel GAy, 

Artenarmes Wirtschaftsgrünland) dar, überwiegend bewachsen mit Wirtschaftssüßgräsern 

(Wiesenfuchsschwanz, Weidelgras, etc.). Der östliche Flächenanteil lässt sich als intensives 

Ackerland (Biotopschlüssel AAy, Intensivacker) beschreiben, welches bei Begehung mit Klee-

gras bepflanzt war.  

Nördlich wird die Fläche von einem Entwässerungsgraben, der z. T. stark mit Rohrkolben be-

wachsen war, begrenzt. Entlang des Grabens wachsen verschiede Gehölze wie Weiden oder 

Weißdorn. Auch im Westen grenzt an die Flächen des Plangebietes ein Entwässerungsgra-

ben. Neben diesem verläuft auch die Raffinerie-Pipeline. Dieser Graben war überwiegend mit 

krautigen Arten, wie Wiesenfuchschwanzgras, Wiesenkerbel oder Zottigem Weideröschen 

bewachsen, vereinzelt fand sich Weidengebüsch. Schließlich schließt sich auch im Süden an 

den Großteil der Fläche ein Graben an. Neben einem dichten krautigen Bewuchs waren hier 

wieder vereinzelt Weiden und Weißdorn zu finden. Auch Röhrichtvegetation war hier vor-

handen. Im östlichen Teil entlang der Südgrenze des Plangeltungsbereiches befindet sich eine 

Feldhecke (gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG). Östlich 

und somit außerhalb des Plangeltungsbereiches wuchs eine alte Bruchweide in Zwieselform, 

welche nach § 14 BNatSchG i. V. m. § 9 LNatschG geschützt ist. Zwischen der Grünland- und 

der Ackerfläche (zwischen Flurstücken 166 und 170 der Flur 4, Gemarkung Meldorf) verläuft 

ein weiterer Graben. Neben Zottigem Weideröschen wuchsen hier auch viele Flatterbinsen 

und Rohrkolben. Ein größerer Teich südwestlich des Plangebietes sowie ein kleinerer, nicht 

durchgängig wasserführender Tümpel nördlich des Plangebietes stellen weitere gesetzlich 

geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG dar. Die Flächen um den süd-

lichen Teich sind strukturreich und als extensiv anzusprechen. 

Die Gehölze im Änderungsbereich sind deutlich jüngeren Alters (Stammdurchmesser in 1 m 

Höhe maximal 35 cm) und weisen keine Baumhöhlen auf. Die ältere Bruchweide wies zwar 

eine Baumhöhle auf, da der Baum allerdings außerhalb des Plangebietes liegt (ca. 20 m ent-

fernt) und von der Planung nicht tangiert wird, wird dieser nicht weiter betrachtet.  

Der Lebensraum insgesamt ist durch die landwirtschaftliche Nutzung als beeinträchtigt und 

anthropogen überprägt einzustufen, die Bedeutung für die Tierwelt ist dementsprechend als 
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gering zu beurteilen und beschränkt sich auf eine allgemeine Lebensraumfunktion. Dem ge-

samten Plangebiet wird eine allgemeine Bedeutung für den Naturschutz zugeordnet.  

Im gesamten Plangebiet werden Arten des Agrar-Offenlandes erwartet, vor allem Vögel und 

häufige Kleinsäuger, die bezüglich der vorliegenden Nutzungsformen tolerant sind. Die Gra-

ben- und die Gehölzstrukturen entlang der Plangebietsgrenzen stellen strukturierende Ele-

mente mit dichterer Vegetation dar, die von eher versteckt lebenden Tierarten als Habitat 

genutzt werden können. Die beiden Stillgewässer im Umgebungsbereich bieten Lebens-

räume für aquatische und semiaquatische Tiergruppen, z. B. häufige Amphibienarten wie 

Teichfrosch oder Erdkröte. Eine Eignung des Änderungsbereiches als Landlebensraum für 

Amphibien ist infolge der intensiven Bewirtschaftung als sehr unwahrscheinlich anzusehen, 

vor allem da der direkte, extensive Umgebungsbereich des südlich gelegenen Teiches deut-

lich höherwertigen Landlebensraum darstellt. Trotzdem kann eine Sommerlebensraumeig-

nung entlang der Entwässerungsgräben für häufige, besonders geschützte Amphibienarten 

nicht ausgeschlossen werden und muss auf B-Plan Ebene mitberücksichtigt werden.  

 

Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Vorhandene Störwirkungen mit Auswirkung auf Flora, Fauna und biologische Vielfalt umfas-

sen Schadstoffbelastungen, Scheuchwirkungen sowie Lärm- und Lichtemissionen, aber auch 

Zerschneidung und Zerstörung von Lebensräumen. 

Es ergeben sich Vorbelastungen durch die angrenzende Bahnanlage (Lärm-, Licht- und Ab-

gasemissionen der fahrenden Züge) und Emissionen aus der Landwirtschaft (vor allem 

Lärmemissionen der landwirtschaftlichen Maschinen und Stoffeinträge von Pflanzenschutz- 

und Düngemitteln). Es ist infolge der Vorbelastung von einer geringen Artenvielfalt auszuge-

hen. Vor diesem Hintergrund ist die Empfindlichkeit gegenüber einer Nutzungsänderung als 

gering zu bewerten.  

6.3.5 Schutzgüter Klima und Luft  

Diese Schutzgüter sind zum Schutz des Klimas sowie die Reinhaltung der Luft, inklusive Luft-

austausch durch Kaltluftfluss etc. zu beachten. 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung  

Schleswig-Holstein weist aufgrund seiner Lage zwischen Nord- und Ostsee ein gemäßigtes, 

feucht-temperiertes ozeanisches Klima auf. Das Klima der Stadt Meldorf ist warm und gemä-

ßigt und wird durch eine hohe Anzahl von Regentagen mit einer vergleichsweise hohen Nie-

derschlagsmenge (durchschnittlich 881 mm im Jahr), wovon die meisten Niederschläge in der 

zweiten Jahreshälfte anfallen, geprägt. Der trockenste Monat ist der April (51 mm), der nie-

derschlagsreichste Monat der August (93 mm). Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 

7,7°C, dabei ist der Juli mit 17,8°C der wärmste und Januar mit 2,1°C der kälteste Monat 

(Klimadaten der Städte weltweit, September 2022). Darüber hinaus sind kleinklimatische, lo-

kale Einflüsse wirksam, die sich insbesondere in Abhängigkeit der natürlichen und nutzungs-

bedingten Standortfaktoren ergeben. Sie üben einen besonderen Einfluss auf die Tier- und 

Pflanzenwelt aus. 
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Vorbelastung und Empfindlichkeit  

Die offenen Flächen des Plangebietes lassen einen guten Luftaustausch zu. Mit einer Luftver-

schmutzung durch Schadstoffe aus Industrie, Gewerbe oder Kraftfahrzeugverkehr ist auf-

grund der ländlichen Lage nicht zu rechnen. Emissionen kommen durch die Abgase des an-

grenzenden Bahnverkehrs und aus der Landwirtschaftlichen Nutzung (v. a. Feinstaub aus 

Düngung) zustande. Die Flächen im Plangebiet erfüllen zwar wie jede Fläche auch eine klima-

tische Funktion, eine höhere Bedeutung lässt sich jedoch weder aus der Lage im Raum, der 

Topografie, noch aus der Struktur der Vegetation ableiten. 

6.3.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Nach § 1 Abs. 1 BNatSchG ist die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes und darüber hinaus die Vielfalt, Eigenart und Schönheit, sowie der Er-

holungswert von Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und bei Bedarf 

wiederherzustellen. Das Schutzgut Landschaftsbild umfasst biotische, abiotische und anthro-

pogene Elemente, welche subjektiv wahrgenommen werden können. 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung  

Die Fläche des Plangebietes ist Teil der typischen, grünlandgeprägten, offenen Kulturland-

schaft der Heide-Itzehoer Geest, welche meist durch ein Knicknetz gegliedert wird. Resultie-

rend aus der räumlichen Nähe zur Marsch und des vorliegenden Bodentyps (Kleimarsch), sind 

im Änderungsbereich keine Knicks, sondern Entwässerungsgräben vorherrschend sowie eine 

Grüppung des Grünlandes. Die westlich an das Plangebiet grenzende Raffinerie-Pipeline und 

der Bahndamm stellen eine deutliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar, in Rich-

tung Osten erstreckt sich der grünlandgeprägte, offene Landschaftsraum, der z. T. aus dem 

Niederungsbereich der Südermiele besteht. 

Aufgrund der nahen Lage zum südöstlich gelegenen Meldorfer Siedlungsgebiet wird das Plan-

gebiet sowie der Umgebungsbereich („Marschkammer“) über das hier verlaufende Wege-

netz stark für eine Erholungs- bzw. Freizeitfunktion genutzt (Radfahrer, Jogger, Spaziergänger 

usw.). 

Durch die aktuelle intensive landwirtschaftliche Nutzung ist i. B. für das Plangebiet im Westen 

von keiner besonderen Bedeutung bzgl. der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit für das 

Schutzgut Landschaftsbild auszugehen.  

Das weitläufige, gegrüppte Offengrünland Richtung Osten stellt als Teil der typischen hiesi-

gen Kulturlandschaft einen gewissen Wert für das Schutzgut Landschaftsbild bzgl. der Krite-

rien Vielfalt, Eigenart und Schönheit dar. 

Infolge der relevanten Erholungsnutzung ist diesbezüglich von einer höheren Wertigkeit für 

das Plangebiet auszugehen. 

 

Vorbelastung und Empfindlichkeit 

Die Vorbelastungen des Schutzgutes Landschaftsbild lassen sich im Allgemeinen aus der Be-

einträchtigungsintensität der vorhandenen Nutzungen ablesen. Das Landschaftsbild des 

Plangebietes wurde durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung bereits verändert und 

somit bezüglich der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit vorbelastet. Weitere Vorbelas-

tungen anthropogener Art kommen in Form der westlich des Plangebietes verlaufenden 

Bahnlinie und der Raffineriepipeline hinzu. Das vorherrschende offene, gegrüppte Grünland 
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ist als höherwertiger einzustufen und sollte als Teil der Kulturlandschaft so weit wie möglich 

erhalten werden.  

Bezüglich der Erholungs- und Freizeitfunktion ist von einer hohen Empfindlichkeit auszuge-

hen. Um diesem Umstand gerecht zu werden, ist die geplante PV-FFA mit Eingrünungen zu 

versehen. Nähe Angaben finden sich auf Bebauungsplanebene.  

Es wird insgesamt, bei Erhalt des Grüppengrünlandes und der Schaffung von Eingrünungen, 

von einer geringen Empfindlichkeit gegenüber einer Nutzungsänderung ausgegangen.  

6.3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter werden als beständige Zeugnisse menschlichen Geschichte ideeller, geistiger und 

materieller Art definiert. Dazu gehören nicht nur Denkmäler und schutzwürdige Bauwerke, 

sondern auch archäologische Fundstellen bzw. Verdachtsflächen. 

 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Für das Plangebiet und den weiteren Umgebungsbereich sind keine Kulturdenkmäler ver-

zeichnet, welche sich in räumlicher Nähe befinden und von der Planung betroffen sein könn-

ten (Landesamt für Denkmalpflege, September 2022). Diese werden deshalb hier nicht wei-

ter betrachtet. Das Plangebiet liegt nicht in einem archäologischen Interessensgebiet (Archä-

ologie-Atlas SH, September 2022). Generell ist bei Bodenarbeiten das Denkmalschutzgesetz 

(DSchG) zu beachten. Laut § 15 DSchG ist der Fund bzw. die Entdeckung von Kulturdenkmä-

lern unmittelbar oder über die Gemeinde der Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. 

6.3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutübergreifende Aspekte wurden bei der Bestandsaufnahme und Bewertung der ein-

zelnen Schutzgüter bereits miteinbezogen. Es sind keine weiteren erkennbaren Wechselwir-

kungen unter den Schutzgütern zu erwarten, die eine Verstärkung erheblicher negativer 

nachhaltiger Auswirkungen vermuten lassen. 

6.3.9 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

(Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung verbleibt das Plangebiet in seinem derzei-

tigen Status (Intensivgrünland/Ackerfläche). Die geplanten Vorbereitungen zur Installation 

einer Photovoltaik-Freiflächenanlage würden unterbleiben, ebenso die damit einhergehende 

Extensivierung der Flächen. 

Die Stadt Meldorf leistet mit der Flächenausweisung einen Beitrag zum erforderlichen Aus-

bau von erneuerbaren Energien. Bei Nichtdurchführung der Planung würden aktuell keine 

weiteren Flächen für PV-FFA ausgewiesen werden, da die Stadt Meldorf am 06.10.22 den 

Beschluss gefasst hat, bis zur Erstellung der verpflichtenden kommunale Kälte- und Wärme-

planung, Anträge für die Ausweisung von Flächen für PV-FFA zurückzustellen (bis die Flächen 

feststehen, welche für die Nutzung der Wärme- und Kältegewinnung in Nutzung genommen 

werden sollen). Das Klimaschutzziel des Landes beinhaltet nicht nur die Klimaneutralität bis 

2045 bezüglich der Stromerzeugung, sondern auch die Klimaneutralität bis 2045 für die Ver-
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sorgung von Gebäuden sowie Industrie und Gewerbe mit Wärme und Kälte (Heizung, Klima-

anlage usw.). Hierfür muss ein Konzept erstellt werden, in welchem dargestellt wird, wie 

diese Klimaneutralität für Wärme und Kälte bis 2045 erreicht werden soll. 

 

6.4 Artenschutzrechtliche Betrachtung 

Die Belange des Artenschutzes werden auf Flächennutzungsplanebene berücksichtigt, um 

spätere artenschutzrechtliche Konflikte auf der nachgelagerten Planungsebene auszuschlie-

ßen oder auf besondere Erfordernisse hinzuweisen. Die Belange des Artenschutzes werden 

auf Basis der Konfliktpotentialbewertung betrachtet, um zu prüfen, ob durch die 20. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf mit der Ausweisung eines Sonstigen Son-

dergebietes mit Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestände vorbereitet werden. Eine detaillierte Prüfung auf das Eintreten von Verbotstat-

beständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 erfolgt in einer artenschutzrechtliche Betrachtung auf 

der nachgelagerten und verbindlichen Ebene der Bauleitplanung, da hier konkrete Kennt-

nisse über die Planung vorliegen und die damit einhergehenden und Intensitäten der Beein-

trächtigungen eindeutig erkennbar sind. 

Rechtlicher Rahmen 

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-

schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche gesetzliche Vor-

schriften erlassen worden. Auf europarechtlicher Ebene sind artenschutzrechtliche Belange 

mit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, Richtlinie 92/43/EWG) und der Vogelschutz-

Richtlinie (VSchRL, Richtlinie 2009/147/EG) geregelt. Diese wurden mit den §§ 44 und 45 

BNatSchG auf bundesrechtlicher Ebene umgesetzt. Entsprechend den Regelungen des 

BNatSchG ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen, wobei die Arten des 

Anhangs IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie alle europäischen Vogelarten dabei zu 

berücksichtigen sind. Für die streng und besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten gel-

ten die folgenden rechtlichen Regelungen: 

 

 Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

„Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 

sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 

 Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

„Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“  

 

 Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

„Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 Besonders geschützte Pflanzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 
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„Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören.“  

 

Entsprechend der Sonderregelung aus § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verbotstatbestand 

vor, wenn die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang aufrechterhalten werden kann. 

Sofern erforderlich, können Maßnahmen zur Vermeidung oder vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (sog. CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures)) durchge-

führt werden, die bei der Ermittlung der Verbotstatbestände berücksichtigt werden. 

Liegen die Voraussetzungen der Verbotswirkung gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG (ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin vorhanden) nicht vor, kann eine Ausnah-

megenehmigung erteilt werden, sofern die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erfüllt sind. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn zwingende Gründe des 

öffentlichen Interesses überwiegen, zumutbare Alternativen fehlen und sich der Erhaltungs-

zustand betroffener Arten nicht verschlechtert. Die Zulassung einer Ausnahme erfordert eine 

Einzelfallbetrachtung. 

Sind die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 BNatSchG nicht 

erfüllt, kann für das Vorhaben ein Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG gewährt 

werden. Die Befreiung von einem Verbot gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann erteilt werden, 

wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu unzumutbaren Belastungen führen 

würde. Eine Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

Die Abschätzung des jeweiligen potentiellen Vorkommens planungsrelevanter Arten basiert 

auf der Ermittlung der vorhandenen Habitatstruktur und der daraus resultierenden Lebens-

raumeignung. Davon wird die potentielle Betroffenheit der Arten gegenüber den Wirkfakto-

ren der Planung abgeleitet und geprüft, ob die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

Nr.4 BNatSchG durch die Änderung des Flächennutzungsplanes vorbereitet werden. 

 

Für die Avifauna erfolgte durch das Büro Bartels Umweltplanung, Hamburg im Jahr 2023 

eine Brutvogel-Erfassung und resultierend aus den nachgewiesenen Arten, ein Fachbeitrag 

Artenschutz – Artengruppe Brutvögel zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 75 „So-

larpark Meldorf Marschkammer“ der Stadt Meldorf, um die Vorschriften des Artenschutzes 

nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen und Aussagen zur Betroffenheit der europäisch ge-

schützten Vogelarten bei Realisierung der vorliegenden Planung zu treffen. Auch Maßnah-

men und Erfordernisse, die sich hieraus ergeben, um keine Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG auszulösen, werden im Fachbetrag aufgezeigt. Sämtliche Ergebnisse, Analysen und 

zu beachtende bzw. zu erbringende Maßnahmen bzgl. der Avifauna sind diesen Unterlagen, 

welche als separate Dokumente der Begründung beigefügt sind, zu entnehmen. 

 

Potentialanalyse 

Fledermäuse 

Die gesamte Artengruppe der nachtaktiven Fledermäuse ist im Anhang IV der FFH-RL gelistet 

und damit streng geschützt. Fledermäuse benötigen unterschiedliche Quartiertypen, die sich 

saisonal unterscheiden. Dazu zählen Wochenstuben-, Winter-, Paarungs- und Tagesquar-

tiere. Für die Sommerquartiere eigenen sich potentiell Baumhöhlen, Dachräume, Gebäude-

spalten, die sich je nach artspezifischen Ansprüchen unterscheiden. Winterquartiere müssen 
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frostsicher sein, wofür neben Baumhöhlen hauptsächlich Keller, Bunker und Stollen geeignet 

sind. Fledermäuse sind nachtaktiv und jagen überwiegend entlang linearer Strukturen, wie 

z.B. Waldrändern, Knicks, Gehölzstrukturen, Gewässern, Alleen, naturnahen Parks und Gar-

tenflächen. 

Aufgrund ihrer Verbreitung in Schleswig-Holstein und Habitatansprüche können im Plange-

biet Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Wasserfledermaus und Zweifarbfledermaus 

vorkommen. 

Bei der Begehung konnten an den durchgehend jüngeren Gehölzen im Änderungsbereich 

keine Baumhöhlen ausgemacht werden, so dass fledermausrelevante Quartierstrukturen, im 

Besonderen höherwertige Quartiere wie potentielle Winter- oder Wochenstubenquartiere, 

ausgeschlossen werden können. Der Baum- und Gehölzbestand im Plangebiet stellt sich als 

durchgängig vital dar (keine abgeplatzte Borke o. ä.), was auch eine Nutzung als Tagesquar-

tiere ausschließt. 

Aufgrund der intensiven Nutzung der Fläche und des daraus resultierenden verringerten Beu-

tetierangebotes beschränkt sich Nutzung für Fledermäuse auf ein geringwertiges Jagdhabitat 

und als Durchflugsgebiet. Die Gehölzstrukturen, welche entlang der die Flächen umrahmen-

den Gräben wachsen, stellen für Fledermäuse potentielle Leitlinien dar. 

Insgesamt weist die überplante Fläche keine besondere Bedeutung für Fledermäuse auf. 

Im Artenkataster des LLUR für die Stadt Meldorf von Mai 2022 waren keine Fledermausvor-

kommen für das Plangebiet für die letzten 5 Jahre verzeichnet. 

 

Amphibien 

Amphibien benötigen Gewässer in Form von Teichen, Tümpeln etc., sie sind für diese Tiere 

lebensnotwendig. Gewässervorkommen waren im Untersuchungsgebiet in Form von Ent-

wässerungsgräben, einem Vorfluter 100 m östlich des Plangebietes, eines südlich des Plan-

gebietes verorteten Stillgewässers in Form eines Teiches und eines weiteren Stillgewässers 

in Form eines kleineren Tümpels nördlich des Plangebietes vorhanden. Allerdings ist das Auf-

treten artenschutzrechtlich relevante Arten, wie der Moorfrosch oder der Kammmolch im 

Plangeltungsbereich als sehr unwahrscheinlich anzusehen. Die Entwässerungsgräben und 

der Vorfluter wurden künstlich angelegt und weisen entsprechend eine unnatürliche, anth-

ropogene Ausprägung mit einem steilen Böschungswinkel auf und werden regelmäßig inten-

siv gepflegt (Mahd der Böschung, Ausräumen des Grabens). Diese Anlagen dienen primär der 

Aufnahme und Abtransport von anfallenden Oberflächenwasser und bieten keine geeigneten 

Laichgewässer für artenschutzrechtlich relevante Arten. Durch den anfallenden Stoffeintrag 

der benachbarten intensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen kann eine Lebens-

raumeignung der Gräben für Amphibien zusätzlich generell ausgeschlossen werden (UBA, 

2013).  

Die beide Stillgewässer außerhalb des Plangebietes weisen keine Strukturen auf, die 

Moorfrosch oder Kammmolch benötigen (z. B. besonnte, nährstoffärmere Alt- und Stillge-

wässer), weiterhin verhindern die Stoffeinträge der umliegenden intensiven Landwirtschaft 

das Vorkommen dieser an ihre Habitate recht anspruchsvollen Amphibienarten. 

Im aktuellen Artenkataster (Mai 2022) des LLUR für die Stadt Meldorf waren keine Einträge 

Amphibien vorhanden. 
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Reptilien 

Die Artengruppe der Reptilien besitzt eine trockene, aus Hornschuppen bestehende Körper-

bedeckung, Federn oder Haare fehlen vollständig. 

Reptilien sind Landwirbeltiere und zeichnen sich durch ihre wechselwarme Körpertempera-

tur aus. Sie sind von der Umgebungstemperatur abhängig und darauf angewiesen, ihre Kör-

pertemperatur über ihr Verhalten, wie z. B. Sonnenbaden, zu regulieren.  

Ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten wie der Zauneidechse ist auf-

grund fehlender Habitatstrukturen (Grünland bzw. Ackerfläche ohne offene, sandige Areale 

für die Eiablage, keine strukturierten Bereiche für Sonnen- und Versteckplätze) im Plangebiet 

nicht zuwarten. Durch den im Nahbereich vorhandenen Bahndamm finden sich im Gleisbett 

zwar potentielle Reptilienhabitate, allerdings sind Zauneidechsen standorttreu und weisen 

nur einen geringen Aktionsradius (in der Regel unter 50 m²) auf, so dass ein Vorkommen im 

Plangebiet ausgeschlossen werden kann. Diese Artengruppe wird deshalb nicht weiter be-

trachtet. Es ist davon auszugehen, dass mit der Änderung der F-Planes keine artenschutz-

rechtlichen Konflikte vorbereitet werden. 

Im Artenkataster des LLUR (Mai 2022) sind keine Reptilienvorkommen bzw. den Umgebungs-

bereich vorhanden. 

 

Sonstige Arten 

Ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten im Plange-

biet ist aufgrund der nicht erfüllten Habitatansprüche nicht zu erwarten. Es ist davon auszu-

gehen, dass mit der Änderung des F-Planes keine artenschutzrechtlichen Konflikte nach § 44 

Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG vorbereitet werden. 

 

Prüfung der Konflikte 

Fledermäuse 

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 umfasst die Schädigung und Tötung besonders 

geschützter Arten und tritt ein, wenn das Vorhaben für die betroffenen Arten mit einer -über 

das allgemeine Lebensrisiko hinaus- signifikant erhöhten Tötungsgefahr verbunden ist. 

Da im Plangebiet keine fledermausrelevanten Quartiere zur Verfügung stehen, können bei 

Umsetzung der Planung Konflikte, die sich aus Schädigungen und Tötungen von Fleder-

mausindividuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ergeben können, sicher ausgeschlossen 

werden. 

Störungen können auf das Tier einwirkende Beunruhigungen oder Scheuchwirkungen durch 

Licht- und Lärmemissionen darstellen, aber auch z.B. die Zerschneidung von Lebensräumen. 

Störungen gelten als erheblich, wenn diese zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des der Lokalpopulation führen können. Baubedingte Störungen finden tagsüber und damit 

außerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen statt. Es sind bau- und anlagenbedingt keine 

derart starken Störungen mit der Planung und Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes - 

Photovoltaikfreiflächenanlage – zu erwarten (Photovoltaik-Anlagen sind immobil und sind für 

Fledermäuse somit gut zu orten und zu umfliegen), dass sich der Erhaltungszustand der Lo-

kalpopulation verschlechtert. Andere erhebliche Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

sind ebenfalls nicht zu erwarten, so dass hier Konflikte ausgeschlossen werden können. 
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Innerhalb des Plangebietes existieren keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten, so dass auch 

hier keine artenschutzrechtlichen Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erwartet wer-

den. Eine Beeinträchtigung des Fortpflanzungserfolges der Lokalpopulation aufgrund eines 

verschlechternden Nahrungsangebotes ist auszuschließen, da das Plangebiet keine relevante 

Nahrungshabitatfunktion aufweist.  

 

Amphibien 

Im Plangebiet und dem Umgebungsbereich finden sich keine potentiellen Habitate für arten-

schutzrechtlich relevante Amphibien. Entsprechend können Konflikte, die sich aus Schädi-

gungen und Tötungen von Amphibien nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ergeben können, aus-

geschlossen werden. 

Baubedingte Störungen finden tagsüber und damit außerhalb der Aktivitätszeit dämme-

rungs- und nachtaktiven Amphibien statt. Es sind keine derart starken Störungen nach § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG mit der Planung und Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes - 

Photovoltaikfreiflächenanlage – zu erwarten, dass sich der Erhaltungszustand der Lokalpo-

pulation verschlechtert. Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können somit ausgeschlos-

sen werden. 

Innerhalb des Plangebietes existieren keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten für arten-

schutzrecht relevante Amphibien. Derartige Habitate können für die artenschutzrechtlich re-

levanten Amphibienarten aufgrund der großräumigen intensiven landwirtschaftlichen Nut-

zung auch für die Stillgewässer außerhalb des Plangebietes ausgeschlossen werden. Entspre-

chend werden keine artenschutzrechtlichen Konflikte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG er-

wartet. 

 

Reptilien 

Mit der vorliegenden Planung werden keine artenschutzrechtlichen Konflikte nach § 44 Abs. 

1 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG vorbereitet. 

 

Sonstige Arten 

Mit der vorliegenden Planung werden keine artenschutzrechtlichen Konflikte nach § 44 Abs. 

1 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG vorbereitet. 

 

6.5 Entwicklungsprognosen bei Durchführung der Planung 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine zukünftige Bebauung vorbereitet, aber noch keine Baurechte begründet. Das 

Ausmaß der Auswirkungen ist dabei abhängig vom konkreten Bauvorhaben. Nachfolgend 

werden nur die Schutzgüter näher betrachtet, auf die Auswirkungen im Zuge der Durchfüh-

rung der Planung während der Bau- und Betriebsphase zu vermuten sind. Alle übrigen 

Schutzgüter werden nicht näher betrachtet, da diese allenfalls indirekt oder nur geringfügig 

betroffen sind. Je nach Umfang und Art der Beeinträchtigungen wird jeweils bei den einzel-

nen Schutzgütern auf Wechselwirkungen eingegangen oder es erfolgen Querverweise, um 

Wiederholungen zu vermeiden. 
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6.5.1 Bau und Vorhandensein des geplanten Vorhabens 

Schutzgut Mensch 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes und der damit einhergehenden Ausweisung 

eines Sonstigen Sondergebietes – Photovoltaikfreifläche - kann es bei Umsetzung der Pla-

nung zu geringfügigen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch kommen. Während der Er-

schließungsmaßnahmen und Bauphase zur Aufstellung der Photovoltaikmodule ist mit Be-

einträchtigungen durch Lärm-, Abgas- und Staubemissionen zu rechnen. Dies umfasst jedoch 

nur einen begrenzten Zeitraum. Anlagen- und betriebsgedingt kann es zu Emissionen durch 

Lichtreflexion und Blendung kommen. Dies stellt aber keine erhebliche Beeinträchtigung für 

das Schutzgut Mensch dar, da im Plangebiet keine übergeordnete wohnbauliche Nutzung 

stattfindet. Durch die geplante Ausrichtung der PV-Module und der geplanten Installation 

der Module ist eine relevante Blendung sehr unwahrscheinlich.  

Um die Erholungs- und Freizeitfunktion des Plangebietes sichzustellen. erholungs- bzw. frei-

zeittechnisch relevant ist. 

Nähere Ausführen hierzu finden sich auf Bebauungsplanebene. Die geplante Errichtung einer 

Photovoltaikanlage dient der umweltfreundlichen, regenerativen Stromgewinnung und wirkt 

sich dadurch insgesamt positiv auf das Schutzgut Mensch aus.  

 

Insgesamt werden somit keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Mensch erwar-

tet. 

 

Schutzgut Boden und Fläche 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für die Realisierung einer Freiflächenphotovoltaikanlage geschaffen. Die flächenmä-

ßig relevante Auswirkung besteht bei PV-Freiflächenanlagen in der Überschirmung des Bo-

dens durch die PV-Module, wodurch es zu Beschattungseffekten und Veränderungen des 

Niederschlagabflusses kommen kann. Geringfügige Bodenversiegelungen und -veränderun-

gen resultieren aus der Errichtung der Trafostation etc. Diese Maßnahmen stellen zwangs-

läufig einen Verlust von natürlichen Bodenfunktionen dar, der kompensationspflichtig ist. 

Mit der in der Regel durchgeführten Extensivierung des Bereiches, der für PV-

Freiflächenanlagen überplant wird, werden positive Aspekte für das Schutzgut Boden und 

Fläche durch Wegfall der Stoffeinträge aus der intensiven Landwirtschaft erwartet, vor allem 

bzgl. der Funktionssteigerung als Ausgleichskörper (Wasserkreislauf, Filter- und Pufferfunk-

tion für Schadstoffe, Standort natürlicher Vegetation). 

Der zu erwartende Eingriff in das Schutzgut Boden und Fläche erfordert gemäß der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung Maßnahmen zur Kompensation. Diese finden auf Bebau-

ungsplanebene anhand des konkreten Vorhabens Berücksichtigung  

 

Es werden erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden und Fläche erwartet, die 

auf der Bebauungsplanebene berücksichtigt werden (vgl. Umweltbericht zum vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan Nr. 75 der Stadt Meldorf). 
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Schutzgut Wasser 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine Flächenversiegelung vorbereitet, die sich auf bedeutende Prozesse des Was-

serhaushaltes auswirken kann. Die Versiegelung auf den Flächen wird durch die in der Regel 

verwendete Installationsart der Solarmodule sehr gering gehalten. Somit verändert sich das 

Abflussverhalten des anfallenden Oberflächenwassers nur minimal, da das Eindringen in den 

Boden zum größten Teil noch ungehindert möglich ist. Auch die Wasserzufuhr an den Grund-

wasserkörper vor Ort wird kaum verändert, wodurch die Grundwasserneubildungsrate nicht 

verringert wird. Das Risiko von Grundwasserverschmutzungen wird aufgrund der vorgesehe-

nen Nutzung als gering eingestuft, ist prinzipiell aber nicht auszuschließen und abhängig vom 

sachgemäßen Umgang mit wasser- und bodengefährdenden Stoffen. Falls es zu Eingriffen an 

den Grabenstrukturen kommt, ergeben sich hieraus erhebliche, ausgleichsbedürftige Aus-

wirkungen. Generell sollten diese so gering wie möglich gehalten werden. 

 

Sofern es zu Eingriffen in die Grabenstrukturen kommt, sind erhebliche Beeinträchtigungen 

zu erwarten. 

 

Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Mit Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für eine zukünftige Bebauung mit einer Freiflächenphotovoltaikanlage sowie der dazugehö-

rigen Umzäunung auf einer Fläche von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz vorberei-

tet. Dies ist mit einer Veränderung und einem potentiellen Verlust an Lebensraum für wild-

lebende Tiere und Pflanzen verbunden. Eine nähere Betrachtung bezüglich der Barrierewir-

kung auf die Fauna erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes. Durch die intensive landwirt-

schaftliche Nutzung wird kein hochwertiger Lebensraum überplant. Bei Eingriffen in die vor-

handenen Gehölz- oder Grabenstrukturen sollten diese weitestgehend geschont werden, um 

die Habitatfunktionen weitestgehend zu erhalten. Falls derartige Eingriffe stattfinden, sind 

entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Bauzeitenregelung) einzuhalten (siehe Bebauungs-

planebene). Durch die Umwandlung des Plangebietes in extensiv bewirtschaftetes Grünland, 

welche mit der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen einhergeht, ist von einer Aufwertung 

der Fläche und der Lebensraumfunktion für das Schutzgut Flora und Fauna auszugehen, da 

sich so die Struktur- und Artenvielfalt für viele Pflanzen- und Tierarten erhöht. 

 

Mit Einhaltung entsprechender Schutzmaßnahmen werden keine erheblichen Beeinträchti-

gungen für das Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt erwartet. 

 

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft (§§ 20 – 36 BNatSchG)  

Bei Eingriffen in die innerhalb des Plangebietes verortete Feldgehölzstruktur werden erheb-

liche Auswirkungen auf ein geschütztes Biotop erwartet. Dies wird auf Ebene des Bebauungs-

planes betrachtet. 

Es werden keine weiteren erheblichen Auswirkungen auf nationale oder internationale 

Schutzgebietsausweisung erwartet. 
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Schutzgüter Klima und Luft 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine Flächenversiegelung vorbereitet, die grundsätzlich zu einer Veränderung 

kleinklimatischer Funktionen führen kann. Auf versiegelten Flächen ist die Verdunstung her-

abgesetzt und die Wärmespeicherung erhöht. Durch die geplante Änderung des Flächennut-

zungsplanes in ein Sonstiges Sondergebiet – Photovoltaikfreifläche – wird eine Versiegelung 

im geringfügigen Maß vorbereitet. Es ist keine relevante spürbare Änderung der klimatischen 

Situation oder der Luftqualität zu erwarten. Durch die geplante Erzeugung regenerativer 

Energie aus PV-FFA ist von einem positiven Beitrag für das Schutzgut Klima und Luft auszu-

gehen, durch die resultierenden CO2-Einsparung gegenüber konventioneller Stromerzeu-

gung.  

 

Es werden keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima & Luft erwartet.  

 

Schutzgut Landschaftsbild 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine Erhöhung der anthropogenen und 

technischen Überprägung des Landschaftsbildes vorbereitet. Mit der geplanten PV-FFA wird 

eine weitere technische Überprägung, zusätzlich zu der westlich entlang des Plangebietes 

verlaufenden Bahntrasse, der Raffineriepipeline und dem Verkehrsweg hinzukommen. Durch 

verschiedene Maßnahmen, wie z. B. Höhenbegrenzung der Module, Erhalt des Grüppengrün-

landes oder Eingrünungen, kann dieser Effekt auf das Landschaftsbild deutlich vermindert 

werden (nähere Betrachtung auf Bebauungsplanebene). 

Aufgrund dieser Gesamtvorbelastungen des Plangeltungsbereichs und der direkten Umge-

bung erfolgt durch die Planung keine Inanspruchnahme eines Standortes mit besonderer Be-

deutung für das Landschaftsbild. Um die vorliegende typische Kulturlandschaft (überwiegend 

gegrüpptes Grünland) und die Erholungs- und Freizeitfunktion langfristig nicht zu beeinträch-

tigen, sind auf Bebauungsplanebene entsprechende Festsetzungen zu treffen.  

 

Es werden, bei Einhaltung verschiedener Minimierungsmaßnahmen keine erheblichen Be-

einträchtigungen für das Schutzgut Landschaftsbild erwartet. 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es werden keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erwar-

tet. 

 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutübergreifende Aspekte wurden bei der Bestandsaufnahme und Bewertung der ein-

zelnen Schutzgüter bereits miteinbezogen. Es sind keine weiteren erkennbaren Wechselwir-

kungen zu erwarten, die eine Verstärkung erheblicher negativer nachhaltiger Auswirkungen 

vermuten lassen. 
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6.5.2 Nutzung natürlicher Ressourcen 

Boden und Fläche  

Mit der anlagenbedingten Flächeninanspruchnahme werden unversiegelte Flächen tempo-

rär versiegelt. In der Regel ist mit den heutigen Verfahren zur Anlageninstallation ein voll-

ständiger und schadloser Rückbau der Solaranlage sowie ein Recycling der Module möglich. 

Die Überplanung der Fläche bedeutet den Verlust einer intensiv landwirtschaftlich genutzten 

Grünlandfläche. Versiegelungsgrad und anfallende Erdarbeiten werden auf Bebauungsplane-

bene konkretisiert.  

 

Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Mit Umsetzung der Planung werden Vegetationsflächen verändert und ein Teil infolge der 

Flächenversiegelung bzw. Überschirmung beseitigt bzw. modifiziert. Diese Vegetationsflä-

chen stellen weiterhin potentiellen Lebensraum dar, welcher teilweise durch die geplante 

Extensivierung verbessert werden kann. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Mit der Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes – Photovoltaikfreifläche – auf Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung wird die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage vorberei-

tet, um erneuerbare Energien zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. 

6.5.3 Art und Menge an Emissionen 

Art und Menge der Emissionen ist auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht quantifizier-

bar. Mit der Umsetzung eines Bauvorhabens ist potentiell mit Licht-, Lärm-, Geruchs- und 

Schadstoffemissionen zu rechnen. 

 

Schutzgut Mensch  

Für die Bevölkerung ist mit der baulichen Umsetzung des Vorhabens an potentiell relevanten 

Emissionen maximal mit Lichtimmissionen aus Reflexionen auf den Modulen zu rechnen (an-

lage- und betriebsbedingt). Dieser Umstand wird auf der Bebauungsplanebene näher be-

trachtet. Baubedingt sind v. a. temporär Lärm- und Abgasemissionen zu erwarten. 

 

Schutzgut Boden und Fläche 

Luftschadstoffe können -gelöst im Niederschlagswasser- in den Boden eingetragen werden. 

Bei ordnungsgemäßer Handhabe mit boden- und wassergefährdenden Stoffen sind keine er-

heblichen Auswirkungen durch Emissionen zu erwarten. 

 

Schutzgut Wasser 

Bei unzureichender Puffer- und Filterfunktion des Bodens, können Schadstoffe in den Boden 

eingetragen werden und das Grundwasser kontaminieren. 

Bei sachgemäßem Umgang mit boden- und wassergefährdenden Stoffen sind keine Eintra-

gungen und daraus resultierende erhebliche Auswirkungen durch Emissionen zu erwarten. 
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Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 

Während der Baumaßnahmen kann es zeitweise zu einem erhöhten Eintrag an Luftschad-

stoffen kommen, auf welches die Vegetation empfindlich reagieren kann, so dass die biokli-

matische Ausgleichsfunktion der Pflanzen zeitweise vermindert werden kann, welche aber 

keine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Anlagenbedingt wird durch die Überschirmung 

der Fläche und der damit veränderten Sonneneinstrahlung und Wasserverfügbarkeit mittel-

fristig eine veränderte Vegetationsstruktur erwartet, abhängig vom Standort (Sonne, Halb-

schatten, Schatten, Trockenstandorte). 

Licht- und Lärmemissionen während der Bauarbeiten können zu temporären Störungen emp-

findlicher Tierarten führen. Diese sind allerdings zeitlich auf die Bauphase begrenzt und es ist 

anzunehmen, dass während der Bauarbeiten ein Gewöhnungseffekt eintritt. Betriebsbe-

dingte Wirkfaktoren in Form von Lichtreflexionen oder Spiegelungen könnten z. B. zur Ver-

wechslung mit Wasserflächen durch Vögel kommen, diese Thematik wird im Fachbeitrag Ar-

tenschutz – Artengruppe Brutvögel (Büro Bartels Umweltplanung, Hamburg) näher be-

leuchtet. 

 

Schutzgut Klima und Luft 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung werden keine Vorhaben ermöglicht, die 

für die Luftqualität oder das Klima relevante Emissionen zur Folge haben werden. 

6.5.4 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Art und Menge der erzeugten Abfälle sind auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht quan-

tifizierbar. Grundsätzlich sind anfallende Abfälle, bau- sowie anlagenbedingt, ordnungsge-

mäß nach den entsprechenden rechtlich geltenden Vorschriften zu entsorgen. 

Bei einem sachgerechten Umgang mit den bau-, anlagen- und betriebsbedingten anfallenden 

Abfällen sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten. 

6.5.5 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Derzeit sind bei Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes – Photovoltaikfreifläche – 

keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 

Unfälle und Katastrophen abzusehen. Die Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

wird sich durch die Ausweisung nicht erhöhen, sofern bei Umsetzung des Bauvorhabens gel-

tende Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Störfallbetriebe, die einen angemessenen 

Sicherheitsabstand benötigen, sind in der Umgebung des Plangeltungsbereichs nicht vorhan-

den. 

6.5.6 Kumulierung von Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Mit der Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaikfreifläche – ist nicht mit 

negativen und erheblichen, sich mit anderen baulichen Entwicklungen im Umgebungsbereich 

kumulierenden Auswirkungen zu rechnen. Weiter südlich ist zwar eine weitere PV-

Freiflächenanlage östlich der Bahngleise im Meldorfer Stadtgebiet geplant, aufgrund der Ent-

fernung (1,8 km), ist aber kein erheblicher Kumulierungseffekt erkennbar. In den benachbar-

ten Gemeinden von Meldorf sind teilweise weitere PV-FFA Projekte geplant. In Epenwöhrden 

ist die Erweiterung der bestehende PV-Anlage nördlich der Nordermiele entlang der Bahn-

strecke „Elmshorn-Westerland“ in Richtung Norden konkret geplant. Negative Kumulierungs-
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effekte ergeben sich hier aufgrund der Entfernung und der jeweils unterschiedlichen über-

planten Seiten entlang Bahnstrecke (die Planung für die PV-FFA in Epenwöhrden betrifft die 

westliche Seite der Bahnstrecke) nicht. Weiterhin sind in der Gemeinde Hemmingstedt drei 

Flächen innerhalb des 200 m Korridors der Bahnstecke „Elmshorn-Westerland“ für die Errich-

tung von PV-FFA befürwortet worden, allerdings vorerst ohne weitere konkrete Planungen, 

auch diese haben aufgrund der Entfernung keine Kumulierungs-Auswirkungen. 

 

6.5.7 Auswirkungen und Anfälligkeit des geplanten Verfahrens gegenüber den Folgen des Kli-

mawandels 

Durch die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes - Photovoltaikfreifläche – ist nicht 

mit einer erheblichen Zunahme an Emissionen von Treibhausgasen, die den Treibhauseffekt 

und die globale Erderwärmung verstärken, zu rechnen. Vielmehr ist von einem positiven Bei-

trag durch die geplante Solaranlage mit der daraus resultierenden CO2-Einsparung gegenüber 

konventioneller Stromerzeugung auszugehen und ist damit als Beitrag zum Erreichen der Kli-

maschutzziele zu werten. Grundsätzlich ist aufgrund aktueller Klimawandelszenarien mit ei-

nem veränderten Temperatur- und Niederschlagsregime zu rechnen, welches u.a. verstärkt 

zu Trockenperioden, Starkregenereignissen und Überschwemmungen führen kann. Eine be-

sondere Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist 

derzeit aber nicht zu erkennen. 

6.5.8 Eingesetzte Stoffe und Techniken 

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der zukünftigen baulichen Maßnahmen nur allge-

mein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt beziehungsweise eingesetzt wer-

den. Baubedingte Beeinträchtigungen können bei Gewährleistung einer sachgerechten Ent-

sorgung von Bau- und Betriebsstoffen sowie dem sachgerechten Umgang mit boden- und 

wassergefährdenden Stoffen als unerheblich eingestuft werden. 

 

6.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Umweltauswirkungen 

Mit der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf werden Eingriffe in den 

Naturhaushalt und das Landschaftsbild vorbereitet, aber noch nicht realisiert. Die Maßnah-

men zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft werden im Rahmen des parallel aufgestellten vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 75 der Stadt Meldorf berücksichtigt. Der Kompensationsbedarf wird 

anhand des konkreten Vorhabens bilanziert. Mögliche Eingriffe, die durch die Flächennut-

zungsplanänderung vorbereitet werden, sind kompensierbar. 

6.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Plangebiet liegt laut Standortuntersuchung in einem Bereich mit besonderem Abwä-

gungs- und Prüferfordernis. Zwar sind im Stadtgebiet Meldorf mehrere Potentialflächen mit 

besonderer Eignung entlang der Bahnstrecke vorhanden, allerdings sind diese Flächen aktuell 

nicht verfügbar. Das hier vorliegende Abwägungskriterium (hoher Bodenertragswert) stellt 
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kein Planungshindernis dar. Aufgrund der Lage, welche sich direkt an das Siedlungsgebiet 

anschließt, erfolgt eine Bündelung von anthropogen genutzten Flächen. Ein Standort in wei-

terer Entfernung auf deutlich weniger vorbelasteten Flächen im freien Landschaftsraum ist 

deutlich kritischer zu bewerten.  

6.8 Zusätzliche Angaben 

6.8.1 Hinweis auf Schwierigkeiten oder Kenntnislücken sowie verwendete technische Ver-

fahren 

Es wurden keine technischen Verfahren angewandt, die über die bereits beschriebene Me-

thodik (siehe Kapitel 6.3) zur Bestandaufnahme und Bewertung des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes hinausgehen. Es sind weder Schwierigkeiten bei der Erhebung der Anga-

ben für die Umweltprüfung aufgetreten noch haben sich Kenntnislücken für die vorliegende 

Untersuchungstiefe der Umweltprüfung ergeben. 

6.8.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

(Monitoring) 

Die Stadt Meldorf ist gemäß § 4c BauGB verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, 

die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen. Insbesondere 

unvorhergesehene, nachteilige Umweltauswirkungen bei Plandurchführung gilt es frühzeitig 

zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Allerdings ergeben sich die 

Umweltauswirkungen erst bei Umsetzung der Vorhaben auf Bebauungsplanebene, da durch 

den Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung keine Baurechte begründet wer-

den. 

6.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf für das Ge-

biet „südlich der Südermiele, östlich der Bahnlinie Elmshorn - Westerland und nördlich der 

Straße Sprung über die Bahn“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aus-

weisung eines Sonstigen Sondergebietes – Photovoltaikfreifläche – vorbereitet werden, um 

im Änderungsbereich eine Photovoltaikfreiflächenanlage realisieren zu können. Hierdurch 

kann regenerative Energie zur Verfügung gestellt werden und dem Erreichen der Klima-

schutzziele dienen. Das Plangebiet liegt im 500 m Korridor entlang der Bahnstrecke „Elms-

horn – Westerland“ (förderfähig nach EEG 2023) und wird aktuell als intensives Grünland und 

Ackerfläche genutzt. In Folge der vorbereitenden Planung werden Eingriffe in Natur und 

Landschaft ermöglicht. Als voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen, die mit der Än-

derung des Flächennutzungsplans und der späteren Realisierung des Bebauungsplanes ein-

hergehen, gelten: 

 

 Flächenversiegelungen und der damit einhergehende Verlust an Boden und Bodenfunk-

tionen 

 Lebensraumveränderung und -verlust für Flora und Fauna, i. B. für Wiesen-Brutvögel 

 Veränderung des Landschaftsbildes. 



20. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES                            STADT MELDORF 

 

 

PLANUNGSGRUPPE DIRKS  MÄRZ 2024 

36 

 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 75 der Stadt Meldorf, der parallel 

zum Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes aufgestellt wird, wird der Eingriff in Na-

tur und Landschaft kompensiert, sodass keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben. 
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1. Einleitung 
 

Seit einigen Jahren hat die erneuerbare Energiegewinnung im Besonderen in Hinblick auf die 

voranschreitende anthropogene globale Erwärmung zunehmend an Bedeutung gewonnen 

Die Bundesregierung hat die Zielsetzung, die CO2-Emissionen um 65 % bis zum Jahr 2030 zu 

reduzieren und diese durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Dies ist in § 1 Abs. 2 EEG 2021 

(Erneuerbare Energien Gesetz) verankert. Der Zweck des EEG ist es, insbesondere im Interesse des 

Klima- und Umweltschutzes, eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, 

die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger 

externer Effekte zu verringen, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von 

Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern (§ 1 Abs. 1 EEG 2021).  

Das angestrebte Ziel entspricht etwa einem Umfang von 200 Gigawatt (GW) PV im Jahr 2030. Für 

die angestrebte Klimaneutralität im Jahr 2045 bedeutet dies eine Erhöhung des PV-Anteils auf ca. 

430 GW im Jahr 2045 in Deutschland. (Frauenhofer ISE, 2021). 

Diesbezüglich verfolgt das Land Schleswig-Holstein das Ziel, die Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien über den erforderlichen Bundesdurchschnitt weiter auszubauen.  

Die Solarenergie nimmt eine wichtige Position in der regenerativen Energieversorgung ein, da mit 

Hilfe der Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie eine klimafreundliche, CO2-neutrale 

und regenerative Energie zur Verfügung steht. Solaranlagen genießen in der Bevölkerung eine hohe 

Akzeptanz (Fraunhofer ISE, 2020). Im Gegensatz zu anderen regenerativen 

Energieerzeugungsmöglichkeiten wie z. B. mit Windkraftanlagen oder Biogasanlagen erzeugen PV-

Anlagen elektrische Energie geräusch- und geruchsfrei und ohne die Entstehung von 

Gefahrenstoffen (z. B. Ammoniak oder Schwefelwasserstoff in Biogasanlagen). 

Werden die Bundesziele auf Schleswig-Holstein heruntergebrochen, ist für den Endausbau im Jahr 

2045 eine Installation von 16,3 GW an PV-Anlagen in Schleswig-Holstein erforderlich. Im Jahr 2020 

lag die Summe von Dachanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) bei 1,89 GW 

(Frauenhofer ISE, 2021).  

Mittels des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes (EWKG, novelliert, seit 12/2021 in Kraft 

getreten) hat Schleswig-Holstein ein entsprechendes Maßnahmenpaket gesetzlich verankert, um 

diese Ziele zu erreichen. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung im bereits 

bebauten Raum soll damit vorangetrieben werden. U. a. ist die PV-Installation auf geeigneten 

Dachflächen bei Neubauten sowie bei Renovierungen von mehr als 10 % der Dachfläche von allen 

Nichtwohngebäuden zukünftig Standard. Auch bei Neubauten von größeren Parkplätzen (über 100 

Stellplätzen) ist eine Installation und somit Überdachung von PV-Anlagen mit inbegriffen. Um 

jedoch die Klimaziele erreichen zu können, reicht dieser Zubau nicht aus. Eine Innutzungnahme von 

Außenbereichsflächen für großflächige Solar-Freiflächenanlagen ist für die Erreichung der 

gesetzten Ziele somit unumgänglich. 

 

2. Anlass der Standortuntersuchung 
 

Im Rahmen einer Bauleitplanung regeln die Gemeinden die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung des Gemeindegebietes in eigener Verantwortung. Hierbei sind verschiedene Grundsätze 

städtebaulicher, landesplanerischer und landschaftspflegerischer Art zu beachten und den Zielen 

der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Die Bauleitplanung hat die Aufgabe die Nutzung 

der Flächen innerhalb des Gemeindegebietes nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) 

vorzubereiten und zu leiten. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist es den Gemeinden möglich, Photovoltaik-Freiflächenanalgen 
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(PV-FFA) auf geeignete Bereiche zu lenken, um eine Nutzung von Solarenergie neben anderen 

Raumnutzungen sinnvoll zu ermöglichen und einer ungeordneten Entwicklung vorzubeugen. 

Aus diesem Grund hat das Land Schleswig-Holstein verschiedene Rechtsvorgaben erlassen, welche 

Richtlinien und Hinweise zur Planung von PV-FFA gibt.  

Die Stadt Meldorf plant innerhalb des Stadtgebietes die Ausweisung von geeigneten Standorten für 

PV-Freiflächenanlagen, um den Ausbau der Versorgung mit regenerativen, CO2-neutralen Energien 

voranzutreiben, um damit einen Anteil zur Verringerung des anthropogenen Klimawandels zu 

leisten und die Wirtschaftskraft der Stadt zu stärken. Weiterhin trägt dies zum Ziel des Landes 

Schleswig-Holstein bzw. der Bundesrepublik, bis Mitte des Jahrhunderts unabhängig von fossilen 

Energieträgern zu werden, bei. Das Klimaschutzziel unabhängig von fossilen Energieträgern bis 2045 

zu werden, besteht nicht nur bezüglich der Stromversorgung, sondern auch bezüglich der 

Versorgung von Gebäuden sowie Industrie und Gewerbe mit Wärme und Kälte (Heizung, 

Frosteranlage usw.). Hierfür besteht für Ober-, Mittel- und Unterzentren (ein solches stellt Meldorf 

dar) die Verpflichtung bis 2025 ein sog. Konzept zur Wärme- und Kälteplanung zu erstellen, wie bis 

2045 die Klimaneutraliät für die jeweilige Kommune erreicht werden soll. Die Stadt Meldorf hat am 

06.10.2022 den Beschluss gefasst, bis zur Fertigstellung des Konzeptes zur Wärme- und 

Kälteplanung keine Flächen für PV-FFA mehr auszuweisen (bis der benötigte Flächenumfang und -

verortung für die kommunale Wärme- und Kälteplanung bekannt sind). Die letzten ausgewiesenen 

Flächen für Planungen von PV-FFA der Stadt Meldorf liegen in der förderfähigen EEG-Kulisse entlang 

der Bahnlinie Elmshorn – Westerland. 

Auf diese EEG-Kulisse dieser stark frequentierten Bahnstrecke möchte sich die Stadt Meldorf auch 

zukünftig fokussieren, da hier bereits von stark vorbelasteten Flächen ausgegangen werden kann . 

Entsprechend erfolgt auch die Standortuntersuchung mit dem Hauptfokus auf die EEG-

Förderkulisse entlang der Bahnstrecke „Elmshorn-Westerland“. Die Standortprüfung hat das Ziel, 

vorbelastete Flächen entlang der Bahnlinie für die Nutzung für PV-FFA im Stadtgebiet von Meldorf 

und den angrenzenden Gemeinden zu eruieren und zu bündeln sowie wenig vorbelastete Standorte 

zu schonen und freizuhalten. Auf geeigneten Flächen ist später die Realisierung von PV-FFA im Zuge 

von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen möglich. 

Andere Formen der regenerativen Energieerzeugung sind im Stadtgebiet nur schwer möglich: Der 

3. Entwurf des Regionalplanes zum Sachthema Wind sieht im Stadtgebiet keine Flächen als 

„Vorranggebiet Wind“ bzw. „Repowering“ vor. Aufgrund der Siedlungsstruktur von Meldorf und 

vielen naturschutzrechtlichen Ausschlusskriterien und der einzuhaltenden Abstände ist Meldorf für 

die Errichtung von Windkraftanlagen generell nicht geeignet. Auch die Errichtung von 

Biogasanlagen ist nur begrenzt sinnvoll. Im Vergleich zu der landwirtschaftlichen Fläche, auf 

welcher Energiepflanzen für die Herstellung von Biogas, Biodiesel etc. angepflanzt werden, 

schneiden PV-Kraftwerke bei Vergleich der Effizienz um Faktor 40 besser ab als Energiepflanzen 

(Fraunhofer ISE, 2020). Aktuell verfügt Meldorf über keine Biogasanlagen, auch hier ist eine 

Errichtung bezüglich der einzuhaltenden Abstände schwierig. 

Die die gemeindeübergreifende Standortuntersuchung betrachtet neben der Stadt Meldorf die 

Gemeinden Epenwöhrden, Hemmingstedt, Elpersbüttel, Wolmersdorf und Windbergen, da diese 

Gemeinden innerhalb der EEG-förderfähigen Flächen entlang der Bahnstrecke Elmshorn-

Westerland liegen. 

Die Aussagen und Ergebnisse des Standortkonzeptes werden in die vorbereitende Bauleitplanung 

(Flächennutzungsplan) der Städte und Gemeinden für die Ausweisung von Flächen für PV-

Freiflächenanlagen einbezogen. Somit können die Städte und Gemeinden vorrauschauend eine 

geordnete Gesamtentwicklung von passenden Standorten planen, um geeignete Flächen 
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städtebaulich sinnvoll zu bündeln. 

 

3. Planerische Vorgaben und Ziele anderer Fachplanungen 
 

3.1 Fachgesetze 

Für die Planung von geeigneten Standorten für PV-Freiflächenanlagen sind die aktuellen Fassungen 

des Baugesetzbuches (BauGB), des Raumordnungsgesetz (ROG), des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) sowie des Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) für Schleswig-Holstein, des 

Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKS) und des Erneuerbare-Energien- 

Gesetz 2021 (EEG) zu berücksichtigen. 
 

3.2 Fachplanungen 

Die Fachpläne der Landes- und Regionalplanung zielen auf eine nachhaltige Raum- und 

Landesentwicklung ab, bei denen unterschiedliche Raumnutzungen aufeinander abgestimmt sind. 

Für die Beurteilung geeigneter PV-FFA-Standorte ist vor allem der Landesentwicklungsplanes (LEP) 

Schleswig-Holsteins von 2021, der Landschaftsrahmenplan (LRP, 2020) für den Planungsraum III und 

der Regionalplan (RP) für den Planungsraum IV in seiner Fortschreibung von 2005 

(Innenministerium) inklusive der Neuaufstellung des Regionalplans in Bezug auf Windenergie 

(Dezember 2020) relevant.  

Der gemeinsame Beratererlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 

„Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ vom 1. 

September 2021 spezifiziert die Vorgaben des LEP, gibt weitere konkrete Hinweise zur Planung von 

Solar-Freiflächenanlagen und erläutert z. B. geeignete Standorte für Solar-Anlagen oder Bereiche 

mit Ausschlusswirkung. Dieser wurde zur Beurteilung ebenfalls hinzugezogen. Weiterhin finden sich 

hier Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Anlagen und Hinweise zur Eingriffsregelung. 

Zusätzlich erschien im Februar 2022 das „Anforderungsprofil für Gemeindegrenzen übergreifende 

Plankonzepte für die Errichtung großer Freiflächen-Solaranlagen“ vom Ministerium für Inneres, 

ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, welches den Erwartungshorizont für die von den 

Fachbehörden geforderte gemeindeübergreifende Standortuntersuchung für potentiell geeignete 

Standorte für PV-Freiflächenanlagen definiert, welcher ebenfalls Berücksichtigung fand. Weitere 

regionale Ausschlusskriterien, welche sich z. B. aus Landschaftsplänen ergeben, wurden bei der 

vorliegenden Betrachtung nicht berücksichtigt. Diese sind im Planungsprozess des 

Bauleitplanverfahrens zu beachten. 

 

3.3 Raumordnung und Energiewirtschaft  

Laut LEP ist es Ziel der Landesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter zu stärken. 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung im Kapitel 4.5 - Energieversorung – darauf hin, dass 

spätestens zur Mitte des Jahrhunderts die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgerschaften 

erreicht sein soll. Entsprechend sind die Erneuerbaren Energien von zentraler Bedeutung für die 

Energiewende und liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen 

Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die 

erneuerbaren Energien im Genehmigungsfall als vorrangiger Belang in die jeweils 

durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden (§ 2 EEG 2021).Die Umsetzung der 

Energiewende bedarf hierzu u. a. die Errichtung von Erneuerbaren Energien-Anlagen. Eine zügige 
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Verwirklichung dieser Infrastruktur soll bei allen Planungen und Maßnahmen unterstützt werden. 

Weiterhin werden in Kapitel 4.5.2 die landesplanerischen Aussagen zur Entwicklung von 

raumbedeutsamen Solar-Freiflächenanlagen vertieft: U. a. sollen die Potentiale der Solarenergie in 

Schleswig-Holstein an und auf Gebäuden bzw. baulichen Anlagen und auf Freiflächen genutzt 

werden. Die Entwicklung von raumbedeutsamen Solar-Freiflächenanlagen soll möglichst 

freiraumschonend sowie raum- und landschaftsverträglich erfolgen. 

 

Ziel der Raumordnung durch den LEP 2021 ist es, dass raumbedeutsame Solar-Freiflächenanlagen 

nicht 

 in Vorranggebieten für den Naturschutz und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft, 

 in regionalen Grünzügen und Grünzäsuren sowie 

 in Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung und Kernbereiche für Tourismus und/oder 

Erholung (dies gilt nicht für vorbelastete Flächen oder Gebiete, die ein eingeschränktes 

Freiraumpotential aufweisen) 

errichtet werden.  

 

PV-FFA mit einer Größenordnung ab 4 Hektar sind grundsätzlich nach § 3 Nr. 6 ROG als 

raumbedeutsam einzustufen und erfordern eine sorgfältige räumliche Steuerung. Dies gilt auch bei 

gemeindeübergreifenden Planungen oder wenn bereits PV- Freiflächenanlagen vorhanden sind und 

in räumlicher Nähe zusätzliche PV-Freiflächenplanungen bestehen. 

Zur Vermeidung der Zersiedelung der Landschaft sollen raumbedeutsame Anlagen vorrangig auf 

bereits vorbelasteten Bereichen wie z. B. bereits versiegelte Flächen, Konversionsflächen, Deponien 

oder Flächen entlang vorn Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen mit 

überregionaler Bedeutung. Unbelastete Landschaftsteile sollen möglichst nicht in Anspruch 

genommen werden. Bei der Entwicklung von Solar-Freiflächenanlagen soll eine Gesamtlänge von 

1.000 Metern nicht überschritten werden, um längere bandartige Strukturen zu vermeiden (bei 

Überschreitung sind ausreichend große Landschaftsfenster freizuhalten). Solarthermie-

Freiflächenanlagen sollen in guter städtebaulicher Anbindung, räumlicher Nähe zu den 

Verbrauchern oder in räumlicher Nähe zu Nah- und Fernwärmenetzen beziehungsweise 

Wärmespeichern erfolgen. Um räumliche Überlastungen zu vermeiden sind Planungen zu Solar-

Freiflächen gemeindeübergreifend abzustimmen. 

 

Der LRP sieht im Feld der Energieversorgung (Kapitel 2.2.8.1), primär im Stromsektor eine Abkehr 

von atomaren und fossilen Energieträgern hin zum Ausbau von erneuerbaren Energieträgern. Die 

Entwicklung der Errichtung von PV-FFA wird besonders von der Vergütungskulisse des EEG geprägt. 

PV-FFA so zu gestalten, dass möglichst keine erheblichen oder nachteiligen Umweltauswirkungen 

entstehen. Großflächige PV-FFA sind auf konfliktarmen, vorbelasteten Standorten zu konzentrieren, 

um negative Auswirkungen für z. B. das Landschaftsbild zu mildern. Konkurrierende 

raumordnerischen Zielsetzungen können der Errichtung einer PV-Freiflächenanlage 

entgegenstehen und eine Ausschlusswirkung entfalten. Geeignete Flächen sind zu identifizieren 

und übergemeindlich abzustimmen und zu steuern, um wertvolle Landschaftsabschnitte zu 

schonen und zu erhalten. 

 

Der RP geht in Kapitel 7.4 auf die Energiewirtschaft ein. Es wird eine Verstärkung der dezentralen 

Energiewirtschaft gesehen, welche verschiedene Vorteile aufweist, wie leichte Standortfindung für 

kleinere Anlagen oder geringere Planungszeiten. Die Nutzung von Solarenergie wird aufgrund des 

Erscheinungsdatums des Regionalplans nur am Rande behandelt, da die Nutzung dieser Form der 
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Energieerzeugung zu dieser Zeit nur gering war. 

 

Die im LEP, LRP und im RP dargestellten Ziele der Raumordnung (Texte und Karten) müssen von 

den Gemeinden zwingend beachtet werden und unterliegen somit nicht der gemeindlichen 

Abwägung. Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen einer 

sachgerechten Abwägung durch eine ausreichende Begründung seitens der Gemeinde 

überwindbar. 

 

Zusätzlich ist bei der Planung zu beachten, dass das Land Schleswig-Holstein gemäß § 3 Abs. 5 EWKG 

die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2025 auf 

mindestens 37 Terawattstunden (TWh) ausbauen möchte. Im Jahr 2018 wurden in Schleswig-

Holstein 22,6 TWh und im Jahr 2020 24,8 TWh durch regenerative Energien erzeugt. Damit liegt der 

Anteil von Erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung in Schleswig-Holstein im Jahr 2020 

bei 63,2 %. Rein rechnerisch konnte der Stromverbrauch im Land Schleswig-Holstein zu etwa 160 % 

gedeckt werden. Hierbei betrug der Anteil von Kernenergie 26,9 % und der Anteil von fossilen 

Energieträgern 9,3 % (Statistisches Bundesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein). 

Um die gesetzten Ausbauziele zu erreichen ist eine Verdrei- bis Vervierfachung des Ausbaus von 

Solar-Freiflächenanlagen erforderlich.  

 

4. Methodik 
 

Im Rahmen von Beteiligungsverfahren zur Bauleitplanung von PV-Freiflächenanlagen wird ein 

gemeindeübergreifendes Konzept zur Planung von PV-Freiflächenanlagen und eine begründete 

Standortwahl gefordert, um die Planungen für die PV-FFA zu ordnen. 

Mit der vorliegenden Standortprüfung wird diesem Umstand entsprochen, um den Einfluss von 

Planvorhaben innerhalb des Meldorfer Stadtbereiches gemeindeübergreifend auf die räumliche 

Entwicklung, Funktionen und sich daraus ergebenden kumulativen Effekten zu prüfen. 

Hierfür wurde eine Prüfung von Standorten ausschließlich innerhalb der Förderkulisse für die 

geplante Novelle des EEG des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (500 m beidseitig 

entlang der Bahnstrecke) entlang der Bahnstrecke „Elmshorn – Westerland“ betrachtet. Diese 

Betrachtung erfolgt auf einer Länge von jeweils ca. 4 km nördlich und südlich um das Stadtgebiet von 

Meldorf, um Vorbelastungen und andere Planungen entlang dieser Bahnstrecke der hier 

befindlichen Gemeinden entsprechend großräumig zu betrachten und zu erfassen. Dieser 

Untersuchungsrahmen gewährleistet, dass städtebaulich relevante Auswirkungen der erkennbaren 

Potentialflächen in den Nachbargemeinden im Zusammenwirken mit den erkennbaren 

Potentialflächen der planenden Stadt bzw. Gemeinde (hier die Stadt Meldorf) identifiziert werden 

können. Es erfolgt nur eine Betrachtung von potentiellen Eignungsgebieten für PV-FFA und nicht 

für Solarthermie-Anlagen. Die Flexibilität bei Solarthermie-Anlagen ist deutlich eingeschränkter, da 

diese nur für die Wärmeversorgung einer Stadt bzw. Gemeinde dienen können. Die Eignung eines 

Standortes für Solarthermie ist bei Bedarf im Detail zu prüfen. 

Die für die Untersuchung betrachteten Städte und Gemeinden umfassen: 

 Stadt Meldorf 

  Gemeinde Elpersbüttel 

 Gemeinde Windbergen 

 Gemeinde Wolmersdorf 

 Gemeinde Epenwöhrden 
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 Gemeinde Hemmingstedt bis zum beginnenden Siedlungskörper 

 

Damit werden ca. 4 km nördlich und südlich der Stadtgebietsgrenze von Meldorf (insgesamt 8 km) 

entlang der Bahnstrecke „Elmshorn – Westerland“ betrachtet. 

 

Um den Ausbau von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien voranzutreiben und zu 

forcieren, werden bestimmte Standorte für derartige Anlagen seitens der Bundesregierung 

finanziell gefördert. Flächen auf welchen die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage nach der 

Novelle des EEG 2023 gefördert wird, sind u.a.: 

 
 Längs von Autobahnen und Schienenwegen in einem Korridor von 500 m (vom äußeren 

Rand der befestigten Fahrbahn aus gemessen),  

 

Zwar sind nach EEG 2021 alle Solar-Freiflächenanlagen an Schienenwegen förderfähig, der LEP 

differenziert aus raumordnerischer Sicht jedoch nach Niveau der Vorbelastung der jeweiligen 

Schienentrassen je nach Bedeutung, Ausbauzustand und Verkehrsbelegung. Bei der Strecke 

„Elmshorn – Westerland“ wird im LEP aufgrund der überregionalen Bedeutung von einer größeren 

Vorbelastung ausgegangen wird. 

 

Weitere EEG-förderfähige Flächenarten (außer der 500 m Korridor entlang der Bahnstrecke) 

werden nicht betrachtet, da andere EEG-Förderflächen prioritär als Flächenreserve für die 

kommunale Wärme- und Kälteplanung zur Verfügung stehen sollen. Zur Aufstellung dieser Pläne 

sind die Kommunen verpflichtet. Das Klimaschutzziel des Landes beinhaltet nicht nur die 

Klimaneutralität bis 2050 bezüglich der Stromerzeugung, sondern auch die Klimaneutralität bis 

2050 für die Versorgung von Gebäuden sowie Industrie und Gewerbe mit Wärme und Kälte 

(Heizung, Klimaanlage usw.). Für diese Wärme- und Kälteplanung muss jede Kommune ein Konzept 

erstellen, in welchem dargestellt wird, wie diese Klimaneutralität für Wärme und Kälte bis 2050 

erreicht werden soll. Die Stadt Meldorf hat den Beschluss gefasst, bis zur Erstellung der 

verpflichtenden kommunale Kälte- und Wärmeplanung keine über die bisher in Planung 

befindlichen Flächen für PV-FFA mehr auszuweisen.  

 

Die Erzeugung von elektrischer Energie durch PV-FFA emissionsfrei und ohne die Entstehung von 

Gefahrenstoffen, so dass keine Mindestabstände zu anderen Nutzungen zwingend notwendig sind. 

Bei der Planung solcher Anlagen müssen dennoch bestimmte Punkte bei der Standortauswahl 

beachtet werden, um eine geordnete Entwicklung und eine umweltverträgliche Standortauswahl 

von PV-FFA zu gewährleisten.  

Aufgrund dessen erfolgt eine Einteilung der vorliegenden Untersuchung in folgende Kategorien: 

 

 Flächen mit Ausschlusswirkung  

 Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis 

 Eignungsflächen 

 
Weiterhin werden bereits bestehende PV-FFA, Vorrang-/Repoweringgebiete Wind, die Bahntrassen 

der Strecke „Elmshorn – Westerland“ und die Stromtrasse (220kV) bei der Betrachtung 

berücksichtigt. 

 

Die Karte Nr. 1 „Übersicht“ stellt die Flächen mit Ausschlusswirkungen, Flächen mit besonderem 
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Abwägungserfordernis und die Eignungsflächen gemeinsam dar. 
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4.1 Flächen mit Ausschlusswirkung 

Es werden alle Flächen innerhalb des betrachteten Gebietes ausgeschlossen, denen fachliche 

Bestimmungen entgegenstehen. Obligatorische Ausschlusskriterien umfassen u. a. 

naturschutzrechtliche und siedlungstechnische Belange sowie landesplanerische Vorgaben. Es 

werden nur die Ausschlusskriterien betrachtet, die im Untersuchungsgebiet vorkommen. Auf 

Flächen, auf denen derartige fachliche Bestimmungen entgegenstehen ist eine Errichtung von PV-

FFA nicht möglich, sofern keine Ausnahme oder Befreiung von den fachrechtlichen Bestimmungen 

erteilt werden kann.  

Als Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung (gem. Beratererlass, September 2021) im 

Untersuchungsgebiet gelten: 

 Schwerpunktbereich Tourismus und Erholung (Vorgabe des LEP): In den 

Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung soll diesen Nutzungen besonderes 

Gewicht beigemessen werden. Im Einzelfall kann jedoch von diesem Ausschlusskriterium 

abgewichen werden. Dies gilt z.B. für vorbelastete Flächen, die aufgrund vorhandener 

Infrastrukturen (z.B. Bahntrasse, Gewerbegebiete) ein eingeschränktes Freiraumpotential 

aufweisen. 

 

 Vorranggebieten für den Naturschutz und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft 

(Vorgabe des LEP): Vorranggebiete für den Naturschutz werden im RP dargestellt und 

umfassen naturschutzfachlich und -rechtlich hochwertige Gebiete, in welchen der Schutz 

der Natur Vorrang vor allen anderen Nutzungen hat. Neben dem Nationalpark Schleswig-

Holsteinisches Wattenmeer umfasst dies bestehende Naturschutzgebiete, gesetzlich 

geschützte Biotope, NATURA 2000 Gebiete und Naturwälder. Diese Gebiete sind in 

deutlichem Abstand zum 500 m Korridor der Bahngleise vorhanden. Vorbehaltsgebiete für 

Natur und Landschaft aus dem LEP umfassen großräumige, naturraumtypischen 

Landschaften, Biotopverbundachsen etc., die zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes dienen und möglichst erhalten bleiben sollen. Hier sollen Planungen nur 

durchgeführt werden, wenn dadurch Naturhaushalt und Landschaftsbild nicht erheblich 

beeinträchtigt werden zu die Planungsumsetzung zu keiner negativen dauerhaften 

Veränderung der Landschaft führt.  

 

 Schwerpunktbereiche des Biotopverbundsystems: Gemäß § 21 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 

12 LNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populationen 

wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätte, Biotope und 

Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 

funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Die Schwerpunktbereiche beinhalten 

die Hauptlebensräume gefährdeter Arten und Lebensgemeinschaften und sind somit die 

Hauptpfeiler des Biotopverbundsystems. In der Regel sind diese Bestandteile von 

vorhandenen oder geplanten Naturschutzgebieten. 

 

 Naturschutzgebiete (im Untersuchungsgebiet: Fieler Moor, Ehemliger Fieler See, 

Ehemaliger Fuhlensee, Kronenloch/Speicherkoog): Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 

13 LNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 

Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen 

Störung führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. 
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 Naturschutzgebiete vorgeschlagen: Vorgeschlagene Naturschutzgebiete sind Gebiete mit 

einer naturschutzfachlich hohen Schutzwürdigkeit, die eine Voraussetzung zur Ausweisung 

als Naturschutzgebiet nach § 24 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG aufweisen. In der 

Regel sind diese Gebiete empfindlich gegenüber der Errichtung von baulichen Anlagen. 

Meistens schließen sich derartige Flächen im Anschluss an bereits festgesetzte 

Naturschutzgebiete an(für geplante Erweiterung bestehender NSG). 

 

 Nationalpark (Im Untersuchungsgebiet: Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer): Gem. § 24 

BNatSchG sind Nationalparke rechtsverbindlich festgesetzte, einheitlich zu schützende 

Gebiete. Nationalparke haben das Ziel in einem überwiegenden Teil ihres Gebietes den 

möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu 

gewährleisten. Nationalparke sind unter Berücksichtigung ihres besonderen Schutzzwecks 

sowie der durch die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen wie 

Naturschutzgebiete zu schützen. 

 

 Gesetzlich geschützte Biotope (Im Untersuchungsgebiet: verschiedene Biotoptypen wie 

Mesophiles Grünland, Stillgewässer, Binnendünen, Röhrichte etc.): In vielen Bundesländern 

existieren Biotoptypenkartierungen im Auftrage der Naturschutzbehörden, die Hinweise 

auf geschützte Biotope geben. Auch die Biotopkartierung des Landes Schleswig-Holstein 

(Kartiermaßstab 1:5000) stellt gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich 

geschützte Biotope dar. Gem. § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen in diesen Biotopen, 

die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der Gebiete 

führen können, verboten. Dargestellt werden keine linienhaften Strukturen wie z.B. Knicks, 

sondern nur flächenhafte Biotope. 

 

 NATURA 2000 Gebiete (im Untersuchungsgebiet: EU-Vogelschutzgebiet Ramsar-Gebiet SH-

Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete, FFH Gebiet Kronenloch/Speicherkoog, FFH-

Gebiet Windberger Niederung): NATURA 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten 

zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten. NATURA 2000 - Gebiete 

setzen sich aus den Schutzgebieten der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und 

den Schutzgebieten der Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) 

zusammen. Mit einem Anteil von fast 20% der Fläche der EU sind NATURA 2000-Gebiete 

das größte grenzüberschreitende, koordinierte Schutzgebietsnetz weltweit. FFH-Gebiete 

sind Bereiche mit herausragender Bedeutung für die Erhaltung oder Wiederherstellung 

bestimmter Lebensraumtypen oder Habitate von bestimmten Arten. Bei den EU-

Vogelschutzgebieten handelt es sich um Gebiete mit herausragender Bedeutung für den 

Vogelschutz.  

 

 Schutzstreifen an Gewässern: Gem. § 61 BNatSchG i.V.m. § 35 LNatSchG dürfen an 

Gewässern erster Ordnung sowie an Seen und Teichen mit einer Größe von einem Hektar 

und mehr bauliche Anlagen in einem Abstand von 50 Meter landwärts von der Uferlinie 

nicht errichtet oder wesentlich erweitert werden. Derartige Gewässer befinden sich nicht 

im Untersuchungsraum. Gem. § 38 WHG umfasst der Gewässerrandstreifen das Ufer und 

den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. 

Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei 

Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante. Im 
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Außenbereich sind 5 Meter für den Gewässerrandstreifen freizuhalten.  

 

 Wald mit 30 m Abstand: Zur Verhütung von Waldbränden, zur Sicherung der 

Waldbewirtschaftung und der Walderhaltung, wegen der besonderen Bedeutung von 

Waldrändern für den Naturschutz sowie zur Sicherung von baulichen Anlagen vor Gefahren 

durch Windwurf oder Waldbrand ist es gem. § 24 LWaldG (Landeswaldgesetz Schleswig-

Holstein) verboten, Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB (u.a. die Errichtung baulicher 

Anlagen) in einem Abstand von weniger als 30 m vom Wald (Waldabstand) durchzuführen. 

Als Wälder gem. § 2 Abs. 1 LWaldG werden alle Flächen ab einer Größe von 0,2 ha 

betrachtet. 

 
Weitere Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung  

Über die formulierten Anforderungen des gemeinsamen Beratungserlasses des Ministeriums für 

Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für Energie, 

Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung „Zur Planung von großflächigen Solar-

Freiflächenanlagen im Außenbereich“ (2021) hinaus, finden folgende übergeordnete (aufgrund der 

Vorgaben im LEP, LRP, RP etc.) Ausschlusskriterien im Untersuchungsraum Anwendung: 

 

 

 Siedlungen und Straßen: Flächen im Zusammenhang bebauter Siedlungsbereiche sind 

ebenfalls als Eignungsflächen für PV-FFA ausgeschlossen (kleinere Anlage z.B. auf 

Gebäuden sind möglich), da die hierfür beanspruchten Flächen in der Regel nicht zur 

Verfügung stehen. Die gemeindliche Siedlungsentwicklung darf durch PV-FFA nicht 

behindert bzw. negativ beeinflusst werden. Hier sind für die Entwicklung Frei- und 

Funktionsflächen freizuhalten. Dies betrifft im Besonderen höherrangige Nutzungen wie 

Wohnen und Gewerbe und beinhaltet auch Flächen, welche langfristig für eine Ansiedlung 

von Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind. Als Entscheidungshilfe kann die 

Entwicklungskarte des Landschaftsplanes oder der Flächennutzungsplan der jeweiligen 

Gemeinde herangezogen In diesen Flächen mit Ausschlusswirkungen sind zudem die 

derzeitigen gesetzlich vorgegebenen Abstands- und Bauverbotszonen (z.B. 

straßenrechtliche Anbauverbotszone) enthalten. 

 

Standortbezogene Ausschlusskriterien 

Umstände, welche eine Realisierung für PV-Freiflächenanlagen ausschließen sind z. B. generell 

ungeeignete Standorte mit ausgeprägter Hangneigung, die zur Selbstverschattung führen. Diese 

sind auf einer detaillierteren Planungsebene (F-Plan, B-Plan) zu eruieren. 
 

 

4.2 Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüferfordernis 
 

Diese Potentialflächen können zur Errichtung von PV-FFA ausnahmsweise zugelassen werden, 

wenn im Rahmen der Bauleitplanung nachgewiesen werden kann, dass es zu keiner erheblichen 

Beeinträchtigung der jeweils betroffenen öffentlichen Belange kommt. Bei der gemeindlichen 

Abwägung können die öffentlichen Belange der Nutzung Erneuerbarer Energien überwiegen. Es 

wird empfohlen, dass die zuständigen Fachbehörden frühzeitig mit einbezogen werden.  

Durch die geplante EEG-Novelle sieht der Gesetzentwurf einen neuen § 2 „Besondere Bedeutung 

der erneuerbaren Energien“ vor. Sein Inhalt soll lauten: 
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„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 

liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. 

Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die 

erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 

Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“ 

 

Als Flächen mit Abwägungs- und Prüferfordernis (gem. Beratererlass, September 2021) im 

Untersuchungsgebiet gelten: 

 

 Archäologisches Interessengebiet: Bei den dargestellten archäologischen 

Interessengebieten handelt es sich um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen 

nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Innerhalb dieser Gebiete ist 

der § 15 DSchG zu beachten. Dieser gibt vor, dass wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 

hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 

Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Weiterhin ist das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 

unverändertem Zustand zu erhalten. 

 

 Küstenstreifen als Nahrungs- und Rasthabitat: Zwischen dem Schleswig-Holsteinischen 

Wattenmeer und dem Küstenstreifen bestehen wichtige Wechselwirkungen beispielsweise 

in Form von Flugbeziehungen verschiedener Vogelarten. Das Wattenmeer wird als 

Nahrungsraum und der Küstenstreifen als Hochwasserrastplatz von z.B. Limikolenarten 

genutzt. Für andere Arten (z.B. Goldregenpfeifer) dient das Wattenmeer als Schlafplatz und 

der Küstenstreifen als Nahrungsfläche. In diesen Gebieten ist eine sensible Abwägung 

erforderlich. Insbesondere in unvorbelasteten Räumen sollte eine Innutzungnahme 

vermieden werden.  

 

 Wiesenvogel-Brutgebiete: Wiesenvogelbrutgebiete erweitern die Flächen über die bereits 

ausgewiesenen EU-Vogelschutzgebiete hinaus und haben ebenfalls eine große Bedeutung 

für den Wiesenvogelschutz. In dieser Wiesenvogelkulisse besteht ein 

Grünlandumbruchverbot. Die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen ist hier nur zulässig, 

wenn damit kein Verlust an Fortpflanzungs- und Ruhestätten einhergeht.  

 

 Geotope (im Untersuchungsgebiet: Geotop „Elpersbüttler Donn“, Strandwall): Geotope sind 

schützenswerte geologische und geomorphologische Formationen, die sich durch ihre 

besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart, Form oder Schönheit 

auszeichnen.  

 

 Dauergrünland auf Moorböden und Anmoorböden: Moor- oder Anmoorböden im Sinne des 

Dauergrünlanderhaltungsgesetztes (DGLG) sind Böden, in denen innerhalb der obersten 

40 cm ein mindestens 10 cm mächtiger Horizont mit mindestens 15% Humus auftritt. 

Derartige Grünlandflächen dürfen nicht umgebrochen und zu Ackerfläche gewandelt 

werden, um die entsprechen Bodeneigenschaften nicht zu zerstören. Bei der Planung darf 

hier das Ziel des landesweiten Moorschutzprogrammes, trockengelegte Moorflächen wieder 

zu vernässen (und Moore zu entwickeln) nicht behindert werden. Flächen der Moorkulisse, 

welche aktuell intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, können sich durch die 
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einhergehende Flächenextensivierung im Zuge der Umsetzung von PV-Freiflächenanlagen 

verbessern. Zusammenhängende Flächen kleiner 2 ha sind nicht in der Karte enthalten.  

 

 Landschaftsschutzgebiete (im Untersuchungsgebiet: Landschaftsschutzgebiet „Jägersburger 

Heide“, „Speicherkoog Dithmarschen – Nordkoog“, „Wodansberg“) 

Landschaftsschutzgebiete sind gem. § 26 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, 

in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist. 

Landschaftsschutzgebiete dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von 

Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Der 

konkrete Schutzzweck ist in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung geregelt.  

 

 Biotopverbundachsen: Gemäß § 21 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 12 LNatSchG dient der 

Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen 

einschließlich ihrer Lebensstätte, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, 

Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Der 

Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung soll zur Verbesserung des Zusammenhangs des 

NATURA 2000-Netzes beitragen. Biotopverbundachsen können von überregionaler und von 

regionaler Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sein. Biotopverbundachsen mit 

überregionaler Bedeutung verbinden häufig Schwerpunkträume. Verbundachsen mit 

regionaler Bedeutung sind meist schmaler und sollen isoliert liegende Biotope in das 

Flächensystem einbinden.  

 

 Ausgleichsflächen / Ökokonten: Durch die Herrichtung von Ausgleichsflächen und Erstellung 

von Ökokonten sind teilweise wertvolle Biotope entstanden. Sie sind in der Regel hochwertig 

für den Naturschutz. Diese Flächen sollen nicht in Nutzung genommen werden und werden 

daher als Kriterium mit Ausschlusswirkung gewertet. Ausgleichsflächen und Ökokonten sind 

verstreut im Untersuchungsgebiet vorzufinden. 

 

 Ramsar-Gebiete (Fläche des Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer und 

Umgebungsbereich): Diese Gebiete unterliegen keiner Schutzkategorie im eigentlichen 

Sinne, sondern sind eine Freiwilligkeit der Unterzeichnerstaaten zum Schutz von 

Feuchtgebieten sowie von Lebensräumen für Wasser- und Watvögel.  

 

 Sehr hohe und hohe Bodenertragswerte (regional): Die Bodenertragswerte spiegeln die 

natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens wider. Je nach Bodennutzung werden die 

Ertragsfähigkeiten mit 0 – 100 Wertzahlen bewertet. Für ackerbaulich genutzte Böden 

wurden Bodenzahlen und für Grünlandböden Grünlandgrundzahlen im Zuge der 

Bodenschätzung vergeben. Die natürliche Ertragsfähigkeit hängt im hohen Maße vom 

Niederschlag, Wasser- und Nährstoffrückhaltung der Böden sowie der Temperatur ab. Um 

eine regionale Bewertung der konkreten Landbewirtschaftung für den 

Untersuchungsbereich zu erlangen, wurde für die Ertragsfähigkeit die Maßstabsebene 

1:2000 verwendet. Eine Einzelbetrachtung im Verlauf der Planung für eine PV-FFA kann 

aufgrund des Maßstabes zu abweichenden Ergebnissen kommen, wenn trotz des geeigneten 

Bodentyps schwierige Bodenverhältnisse vorliegen können (z. B. ausgeprägtere tonige, 

lehmige, sandige oder schluffige Schichten) welche die Nutzung als hochwertige Ackerfläche 
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einschränken bzw. verhindern. Sehr hohe und hohe Bodenrichtwerte wurden als Flächen mit 

Abwägungserfordernis klassifiziert, da diese besonders ertragreiche Standorte für 

Kulturpflanzen darstellen, für welche eine Konkurrenznutzung abgewogen werden muss. 

 

Sehr hohe Bodenertragswerte: Bodenzahl > 83  Grünlandgrundzahl > 72 

Hohe Bodenertragswerte: Bodenzahl > 76 – 83  Grünlandgrundzahl > 66 – 72 

 

Landesweiter Vergleichswert 

Sehr hohe Bodenertragswerte: Bodenzahl > 74  Grünlandgrundzahl > 72 

Hohe Bodenertragswerte: Bodenzahl > 59 - 74  Grünlandgrundzahl > 56 - 72 

 

 Mitteldeiche + 25 m Abstand: Durch die Lage des Kreises Dithmarschen an der Westküste 

werden zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels für zukünftige Deichverstärkungen 

eine 25 m breite Mitteldeichsachse mit einer Ausschlusswirkung belegt. Diese sind somit 

von PV-FFA freizuhalten.  

 

 Archäologische Denkmalbereiche: Archäologische Denkmalbereiche, Baudenkmale, 

Grabungsstätten etc. Abstände zu diesen Nutzungen sind auf einer detaillierteren 

Planungsebene (F-Plan, B-Plan) zu eruieren und zu berücksichtigen sowie im Einzelfall mit 

der Denkmalschutzbehörde abzustimmen 

 

 Rohstoffpotentialflächen: Gebiete für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher 

mineralischer Rohstoffe -Rohstoffpotentialflächen- (Geologischer Landesdienst Schleswig-

Holstein, 2019), diese inkludieren Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe aus dem RP. Hier werden Standorte für Rohstoffgewinnung langfristig gesichert, 

andere Nutzungsformen sind auszuschließen, wenn die Vorrangnutzung dadurch 

beeinträchtigt wird. Diese Rohstoffpotentialflächen wurden für die Neuaufstellung der 

Regionalpläne landesweit ermittelt. 

 

 Historischen Kulturlandschaften: Historisch gewachsene Kulturlandschaften sind 

Ausschnitte der aktuellen Kulturlandschaft, die sehr stark durch historische, 

archäologische, kunsthistorische und kulturhistorische Elemente geprägt und somit 

Zeugnisse des früheren Lebens und Wirtschaftens sind. In Kulturlandschaften zeigt sich das 

Wechselverhältnis zwischen den naturräumlichen Gegebenheiten und der Nutzung durch 

den Menschen. Historisch gewachsene Kulturlandschaften und ihre charakteristischen 

Elemente sind gemäß § 1 Abs. 4 BNatSchG zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft vor Verunstaltung, 

Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, ihre Erhaltung gehört damit 

zu den Zielen des Naturschutzes. Ebenso gehört ihre Erhaltung zu den Grundsätzen der 

Raumordnung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG). Im LRP sind Historische Kulturlandschaften mit einem 

besonderen ökologischen Wert und einem das Landschaftsbild prägenden Charakter als 

Zeugnis einer früheren landwirtschaftlichen Bodennutzung dargestellt. Hierzu gehören 

strukturreiche Kulturlandschaftsausschnitte wie Knicklandschaften (mit noch erhaltenem, 

netzartigem Knickbestand und als Einheit abgrenzbarem Knickbestand) sowie Grünland mit 

Beet- und Grüppenstrukturen. Sie werden als Gebiete von überörtlicher Bedeutung 

eingestuft und sind bei der Planung zu beachten.  
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 Biospährenreservate (Biospährenreservat „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und 

Halligen“): Biospährenreservate bestehen aus großflächigen Natur- und wertvollen 

Kulturlandschaften, die weltweit als Beispiel-Landschaften einer nachhaltigen Entwicklung 

gesehen werden. Biospährenreservate erfüllen vor allem 3 sich ergänzende Funktionen: 

eine Schutzfunktion zum Zwecke der Erhaltung der biologischen Vielfalt der Tier- und 

Pflanzenarten, Ökosysteme und Landschaften, eine Entwicklungsfunktion, um nachhaltige, 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklungen zu fördern, sowie eine logistische 

Funktion, um Demonstrationsprojekte, Umweltbildung, Ausbildung, Forschung und 

Umweltbeobachtung, bezogen auf lokale, nationale und weltweite Angelegenheiten von 

Schutz und nachhaltiger Entwicklung zu unterstützen.In Schleswig-Holstein wurde der 

"Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer" 1990 als Biosphärenreservat der 

UNESCO anerkannt und 2005 erweitert zum "Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer und Halligen". Entsprechend ist das Biospährenreservat deckungsgleich mit 

dem „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“. 

 

 Leitlinien für den Vogelzug: Als Landbrücke zwischen Skandinavien und Mitteleuropa sowie 

als schmalste Stelle zwischen Nord- und Ostsee hat Schleswig-Holstein eine besondere 

Bedeutung für den internationalen Vogelzug. Der Landvogelzug konzentriert sich sehr stark 

über Fehmarn und Wagrien. Sehr viele Wasservögel queren Schleswig-Holstein im Bereich 

von der Eckernförder Bucht zur Husumer Bucht und zum Eiderästuar. Wichtige Leitlinien 

für den Vogelzug stellen ferner die Küstenlinien von Nord- und Ostsee sowie die großen 

Fließgewässer dar. Bei Eingriffen in diese Bereiche kann mit negativen Auswirkungen auf 

die Avifauna gerechnet werden. Da bislang noch nicht für alle Vogelarten gesicherte 

Erkenntnisse über deren Störempfindlichkeit vorliegen sollen Entscheidungen im Hinblick 

auf vorsorgenden Schutz gerichtet sein, zumal erhebliche Beeinträchtigungen oft 

irreversibel sind. 

 

 Nordsee-Küstenlinie 3 km: Ein landseitiger größer dimensionierter Schutzstreifen, der vor 

allem als zusätzlicher räumlicher Pfuffer für die Brut- und Rastvögel des Küstenstreifens 

dient.  

 

 Talräume an Gewässern: Da die überwiegende Anzahl der Fließgewässer in Schleswig-

Holstein einen ökologisch schlechten Zustand aufweist (z. B. durch Stoffeinträge wie 

Nitratverbindungen oder Fluss-Begradigungen), verfolgt das Land das Ziel, diese Zustände 

mit moderaten Maßnahmen entsprechend der Nutzungen zu verbessern (abhängig von 

Gewässertyp, Gefälle und Talraum). Talräume an Gewässern umfassen Flächen, die zur 

Erreichung eines guten ökologischen Zustandes bzw. wegen des guten ökologischen 

Potentials nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) benötigt werden.  
 

4.3 Eignungsflächen 
 

Eignungsflächen stellen potentiell geeignete Standorte für eine PV-FFA dar und befinden sich 

demzufolge in einem konfliktarmen Bereich. Großflächige PV-FFA sind auf solche konfliktarmen 

Gebiete zu konzentrieren. Vorzugsweise sollten aber auch hier möglichst vorbelastete Standorte (z.B. 

bezüglich des Landschaftsbildes) priorisiert überplant werden. Es wurden nur Flächen ab einer Größe 

von mind. 1 ha betrachtet. Da die hier ausgewiesenen Eignungsflächen nur Flächen anzeigen, die keine 
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übergeordneten Ausschluss- bzw. Abwägungserfordernisse anzeigen, müssen in der Detailplanung 

diese Flächen näher betrachtet werden. Entsprechend können sich dann Flächen mit 

Abwägungserfordernis als besser geeignet darstellen als hier eruierte Eignungsflächen. 

Da jede Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen mehr oder minder stark zur Zersiedlung der 

Landschaft führt, sind auch innerhalb der Eignungsflächen bei der Standortauswahl folgende Ziele zu 

beachten: 

 

 Bestmögliche Vermeidung der Zersiedlung 

 Möglichst geringe Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 

 

Um eine bestmögliche Vermeidung der Zersiedlung zu erreichen sollten bevorzugt Standorte mit 

Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen innerhalb der EEG-Förderkulisse der Bahnstrecke 

„Elmshorn-Westerland“ priorisiert werden. 

 

Um die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft möglichst gering zu halten, ist besonders die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu minimieren. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist die Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer zu sichern, zu 

pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen. Das Schutzgut Landschaftsbild ist 

eng verbunden mit den Aspekten der Erholung und Gesundheit für den Menschen. Die visuelle 

Wahrnehmung des Landschaftsraumes erfolgt aus der Sicht des Betrachters meist individuell, wobei 

optische Eindrücke überwiegen. Der Grad der Beeinträchtigung ergibt sich neben der Art und Größe 

des Bauvorhabens auch aus der Wertigkeit der betroffenen Landschaft. Eine Minimierung der 

Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild kann beispielsweise erreicht werden durch: 

 Erhalt charakteristischer Landschaftselemente (Gewässer, Gehölze, etc.), 

 Höhe der Modulanlagen individuell begrenzen, 

 Landschaftsgerechte Eingrünung 

 Extensive Grünlandnutzung im Bereich der PV-FFA 

 Homogener Flächenzuschnitt 

 

Ein Kriterium, welches ebenfalls mit einbezogen werden muss, ist der Anschluss an das Stromnetz. Je 

nach Beanspruchung der Netze kann es sinnvoll sein, den Standort der PV-FFA so zu wählen, dass ein 

direkter Anschluss an die Hochspannungsleitungen möglich ist, um den Strom zügig abzuführen. Falls 

die Netze bereits ausgelastet sind und für eine zu errichtende PV-Freiflächenanlage ausgebaut werden 

müssen, kann der Bau der PV-Freiflächenanlage sich als nicht mehr wirtschaftlich darstellen und 

unterbleibt. In der Regel findet eine diesbezügliche Überprüfung der Netzeinspeisepunkte und -

kapazitäten bereits in der Planungsphase statt. 

 

Bei der Standortauswahl ist auch die Flächenverfügbarkeit ein entscheidender Faktor. Stimmt ein 

Flächeneigentümer dem Bau einer PV-FFA nicht zu, kann diese auch nicht errichtet werden. 

Üblicherweise werden die geeigneten Flächen für das Vorhaben über eine gewisse Laufzeit bis zum 

Rückbau der PV-FFA angepachtet. Die Flächenverfügbarkeit wird zu Beginn des Planungsprozesses 

eruiert und führt nur bei positiven Bescheid zur Fortführung der Planung. 

 

Entlang der Bahnstrecke „Elmshorn – Westerland“ verläuft zwischen Hemmingstedt und Brunsbüttel 

die Pipeline und unterirdische Verrohrungen der „Raffinerie Heide GmbH“, welche Schutzabstände 

generiert. Die zu berücksichtigenden Schutzabstände werden bei der Standortprüfung nicht 
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betrachtet, sondern werden auf Planungsebene (F-Plan, B-Plan) unter Kenntnis des genauen Verlaufs 

berücksichtig. Bezüglich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird die oberirdisch verlaufende 

Pipeline mit einbezogen. 

 

Entsprechend ist eine Eignungsfläche kein Garant für eine problemlose Errichtung einer PV-FFA. Eine 

Eignungsfläche gibt aber den Hinweis, dass in diesem Bereich tendenziell eine Errichtung möglich wäre. 

Gegebenheiten vor Ort sind bei den Eignungsflächen zur Entscheidungsfindung zu prüfen. Durch eine 

Einzelbetrachtung mit entsprechenden Abwägungsprozessen können dann die Eignungsflächen für 

eine Errichtung einer PV-FFA akquiriert werden. 

 

Weiterhin sind weitere Faktoren zu beachten, z. B. nicht übergeordnete naturschutzfachliche Belange 

und Auswirkungen auf das Landschaftsbild auf welches der Untersuchungsbereich zu prüfen ist: 

 

Standortbezogene Kriterien 

Vor allem Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind genau zu prüfen und können bei entsprechender 

Wertigkeit zur Tabuisierung eines Standortes führen, auch wenn keine planerisch übergeordneten 

Tabukriterien vorhanden sind. Auch unter Einsatz von niedrigen PV-Modulen ist die Auswirkung auf 

das Landschaftsbild zu beachten. Ebenes Gelände eignet sich z. B. besser als stark Bewegtes. Ein 

ungegliedertes Gelände eignet sich besser als ein beispielsweise mit Knicks stark Gegliedertes. Um 

unvorbelastete bzw. wenig vorbelastete Standorte zu erhalten und das Landschaftsbild hier zu 

schonen, sind PV-Freiflächenanlagenstandorte in Bereichen zu priorisieren, an denen das 

Landschaftsbild bereits stärker vorbelastet ist. Hierzu zählen beispielweise: 

 
 bereits vorhandene PV-Freiflächenanlagen bzw. in Planung befindliche PV- 

Freiflächenanlagen 

 Bestehende Bauwerke, die als Landschaftsbildvorbelastung zu werten sind wie 

Hochspannungsleitungen oder Brücken, hier muss im Einzelfall geprüft werden, ob diese 

Freihaltebereiche auslösen 

 Bereiche mit bereits bestehenden Windkraftanlagen, sofern eine Kombination mit PV-FFA 
möglich ist 

 

5. Flächenanalyse 
 
5.1. Stadt Meldorf 

Flächen mit Ausschlusswirkung 

Das Unterzentrum Meldorf verfügt über einen zentral gelegenen Siedlungskörper und über 

verschiedene Straßenanbauverbotszonen überall im Stadtgebiet, welche sich bis in den 500 m 

Korridor der Bahnstrecke erstrecken.  

Naturschutzrechtliche Ausschlusskriterien liegen überwiegend im Westteil der Gemeinde und 

damit deutlich außerhalb des betrachteten 500 m Korridors entlang der Bahngleise: Das 

Naturschutzgebiet Kronenloch/Speicherkoog wird zum Großteil vom EU-Vogelschutzgebiet 

„Ramsar-Gebiet SH-Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“, dem FFH Gebiet 

„Kronenloch/Speicherkoog“ und einem Schwerpunktbereich für den Biotopverbund überlagert. 

Hier liegt auch ein großflächiges Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (weitere 

Vorbehaltsgebiete liegen im Osten des Stadgebietes sowie im Süden, südlich der Süderau, dieses 

Vorbehaltsgebiet liegt innerhalb der betrachteten EEG-Kulisse) sowie verschiedene 
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Gewässerschutzstreifen für die hier befindlichen Gewässervorkommen. In diesem Bereich sind 

auch verschiedene großflächige gesetzlich geschützte Biotope verortet, weitere Biotope vor allem 

im Nordosten des Stadtgebietes.  

Weiterhin liegt ein Schwerpunktbereich Tourismus und Erholung auf den Flächen des 

Speicherkoogs.  

Im Nordosten des Stadtgebietes findet sich ein vorgeschlagenes Naturschutzgebiet (Erweiterung 

des NSG „Ehemaliger Fuhlensee“). 

Eine Waldfläche südlich des Siedlungsgebietes und westlich der Bahnstrecke schließt ebenfalls eine 

Eignung für PV-FFA aus. 

 

Innerhalb der EEG-Förderkulisse (500 m Korridor) entlang der Bahnstrecke „Elmshorn-Westerland) 

liegen folgende Flächen mit Ausschlusswirkung: 

 Siedlungsgebiet 

 Straßenanbauverbotszonen 

 Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft 

 Gesetzlich geschützte Biotope 

 Waldflächen mit 30 m Abstand 

Die detaillierte Darstellung der Flächen mit Ausschlusswirkungen für das Stadtgebiet von Meldorf 

innerhalb des 500 m Korridors entlang der Bahnstrecke Elmshorn – Westerland sowie des 

Umgebungsbereiches ist in der Karte Nr. 2 „Flächen mit Ausschlusswirkung der Stadt Meldorf“ 

kartographisch dargestellt.  
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Ausschlusskriterien 
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Flächen mit besonderen Abwägungs- und Prüfkriterien 

Wiesenvogel-Brutgebiete befinden durchgängig auf den Flächen östlich der Bahnstrecke 

„Elmshorn – Westerland“ im Meldorfer Stadtgebiet. Eine Ausnahme stellt das Meldorfer 

Stadtgebiet zwischen „Weidendammsweg“ im Norden und dem Fluss Süderau im Süden, welches 

nicht als Wiesenvogelbrutgebiet verzeichnet ist.  

Das Geotop „Elpersbüttler Donn“ liegt im südlichen Teil vom Stadtgebiet und liegt zum Teil im 

500 m Korridor der Bahnstrecke.  

Das Landschaftsschutzgebiet „Speicherkoog“ liegt im Westteil von Meldorf im Küstenbereich. An 

der westlichen Grenze, entlang der Küste liegt auch ein Teil des Ramsar-Gebietes. Ebenfalls im 

Bereich des Speicherkoogs (Westteil von Meldorf) erstrecken sich Leitlinien für den Vogelzug, der 

Küstenbereich als Nahrungs- und Rasthabitat und der 3 km Küstenstreifen entlang der Nordsee. 

Biotopverbundachsen in Meldorf verlaufen entlang der Flüsse Nordermiele, Südermiele und 

Süderau und umfassen den Fluss und seine Uferbereiche. Diese Bereiche sind zum großen Teil auch 

als Talräume an Gewässern abgebildet.  

Ausgleichsflächen sind im Gesamten Stadgebiet vorhanden, auch innerhalb der EEG-Förderkulisse. 

Großflächige Ausgleichsflächen liegen vor allem im Osten und Westen (Speicherkoog).  

Sehr hohe und hohe Bodenertragswerte liegen überall im Stadtgebiet vom Meldorf.  

Ein Mitteldeich mit 25 m Abstand verläuft entlang des hier verlaufenden Binnendeiches („Unterm 

Deich“), deutlich von der EEG-Förderkulisse entfernt liegend.  

Ein Ökokonto erstreckt im Osten des Stadtgebietes, ebenfalls deutlich außerhalb des 500 m 

Korridors entlang der Bahngleise.  

Archäologische Interessensgebiete liegen überall verteilt im Stadtgebiet, teilweise auch innerhalb 

der betrachteten EEG-Förderkulisse.  

Böden der Moorkulisse liegen in der östlichen Hälfte des Stadtgebietes, allerdings außerhalb der 

EEG-Förderkulisse. 

 

Innerhalb der EEG-Förderkulisse (500 m Korridor) entlang der Bahnstrecke „Elmshorn-Westerland) 

liegen folgende Flächen mit besonderen Abwägungs- und Prüfkriterien: 

 Wiesenvogelbrutgebiete 

 Geotop 

 Biotopverbundachsen 

 Talräume an Gewässern 

 Ausgleichsflächen 

 Hohe und sehr hohe Bodenertragswerte 

 Archäologische Interessensgebiete 

 

Die Karte Nr. 3 „Flächen mit Abwägungs- und Prüferfordernis in der Stadt Meldorf“ stellt die 

Flächen, auf welchen nach Prüfung und Beachtung der jeweiligen Kriterien mit besonderem 

Abwägungserfordernis die Errichtung einer PV-FFA in der Stadt Meldorf möglich ist. 
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Vorhandene Eignungsflächen: 

Es finden sich verschiedene Eignungsflächen in der Stadt Meldorf entlang der Bahnstrecke 

„Elmshorn-Westerland“ innerhalb des betrachteten 500 m Korridors. 

 

Die Karte Nr.4 „Eignungsflächen innerhalb des 500 Korridors entlang der Bahngleise“ stellt die 

Eignungsflächen innerhalb EEG-Kulisse für die Stadt Meldorf und den Umgebungsbereich dar, unter 

Berücksichtigung des Referentenentwurfes des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für 

die geplante Novelle des EEG. 
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Im nördlichen Bereich des Meldorfer Stadtgebietes finden sich folgende Eignungsflächen: 

 

Die im Norden des Meldorfer Stadtgebietes befindliche Eignungsfläche 1 liegt westlich der 

Bahngleise und südlich der Nordermiele. Die Fläche weist eine Größe von ca. 29 ha auf, grenzt im 

Süden an das Meldorfer Siedlungsgebiet an und ist grundsätzlich geeignet, allerdings müssen die 

raumbedeutsamen Effekte durch die bereits vorhandene angrenzende großflächige PV-FFA der 

Gemeinde Epenwöhrden beachtet werden. Abbildung 1 stellt die Lage der Eignungsfläche dar. 

 

Abbildung 1: Eignungsflächen im nördlichen Bereich von Meldorf 

 
 

Im mittleren Bereich des Meldorfer Stadtgebietes finden sich folgende Eignungsflächen:  

 

Die im mittleren Bereich des Meldorfer Stadtgebietes befindlichen Eignungsflächen liegen östlich 

der Bahnstrecke und umfassen zwei Teilflächen: die direkt an die Bahngleise und nördlich der B 431 

ca. 5 ha große Fläche 2. Diese besteht zum großen Teil aus landwirtschaftlichen Nutzflächen und ist 

somit prinzipiell geeignet, eine im Luftbild erkennbare potentielle Teich-Biotopfläche (nicht in den 

Daten der Biotopkartierung vorhanden) ist zu beachten. Die zweite Fläche 3 umfasst ca. 13 ha, 

umfasst landwirtschaftliche Nutzflächen und ist damit prinzipielle für die Errichtung einer PV-FFA 

gut geeignet. Abbildung 2 stellt die Lage der Eignungsflächen dar.  

 

 

 

 

 

 

1 
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Abbildung 2: Eignungsflächen im mittleren Bereich von Meldorf 

 
 

Im südlichen Bereich des Meldorfer Stadtgebietes finden sich folgende Eignungsflächen:  

 

Die im südlichen Bereich des Meldorfer Stadtgebietes befindlichen Eignungsflächen liegen zum einen 

östlich der Bahngleise zweit potentielle Eignungsflächen: nördlich der Süderau eine 10,5 ha große 

Fläche 4, welche überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen beinhaltet und direkt an den Meldorfer 

Siedlungskörper anschließt und somit eine gute Eignung für PV-FFA Standorte aufweist. Der westlich 

anschließende Siedlungskörper ist hier zu beachten. Östlich der Bahngleise und südlich der Süderau 

liegt eine weitere Fläche 5, die 6,4 ha groß ist und ebenfalls aus landwirtschaftlichen Nutzflächen 

besteht und somit eine potentielle Eignung aufweist, aufgrund der deutlichen Entfernung zum 

Siedlungskörper allerdings eine geringere Vorbelastung aufweist. Eine größere potentielle 

Eignungsfläche 6 befindet sich östlich der Bahnstrecke und nördlich der bereits vorhanden PV-FFA und 

umfasst 9,1 ha. Bis auf zu berücksichtigende Einzelwohnanlage ist diese Fläche ebenfalls infolge ihrer 

landwirtschaftlichen Nutzung und dem direkten Anschluss ans Siedlungsgebiet gut für PV-FFA 

geeignet. Südlich der vorhanden PV-FFA und nördlich der Süderau liegt noch eine weitere 1,5 ha 

umfassende Fläche 7. Auch diese eignet sich grundsächlich für PV-FFA, da hier ebenfalls 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung betrieben wird und die Nähe zur bereits vorhandenen PV-FFA 

besteht. Abbildung 3 stellt die Lage der Eignungsflächen dar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
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Abbildung 3: Eignungsflächen im mittleren Bereich von Meldorf 

 

Fazit: Prioritär sollten die Eignungsflächen 1 (vor allem südliche Teil aufgrund der Siedlungsnähe und 

zur Beachtung der raumbedeutsamen Effekte mit der nahen PV-FFA in Epenwöhrden), 2, 4 und 6 im 

Meldorfer Stadtgebiet für PV-FFA in Nutzung genommen werden, da hier die Vorbelastungen durch 

das anschließende Siedlungsgebiet bereits entsprechend höher sind. Weiterhin ist eine Nutzung der 

Fläche 7 vorteilhaft, besonders im Anschluss an die hier bereits vorhandene PV-FFA innerhalb der EEG-

Förderkulisse (dieser Umstand gilt auch für Fläche 6). Hier liegt neben der bereits vorhandenen 

Vorbelastung durch die PV-FFA auch die benötigte Infrastruktur vor, welche bei Erweiterungen mit 

genutzt werden kann und nicht neu geschaffen werden muss. Die Eignungsflächen3 und 5 sind weniger 

gut geeignet, da sie sich deutlich abseits des Siedlungsbereiches befinden und die Errichtung von PV-

FFA hier trotz Nähe zu den Bahngleisen eine stärkere Beeinträchtigung des Naturhaushaltes darstellt. 

Bei genauerer Betrachtung der weiteren Einzelkriterien auf Ebene der Bauleitplanung kann sich die 

Überplanung einer Fläche mit Abwägungs- und Prüferfordernis als vorteilhafter herausstellen als die 

Überplanung einer Eignungsflächen (z. B. wenn diese nicht verfügbar ist). 

 

5.2 Gemeinde Hemmingstedt 

Hemmingstedt ist die nördlichste untersuchte Gemeinde und liegt südlich der Kreisstadt Heide. 

Bezüglich potentieller Standorte für PV-FFA stellen sich die Kriterien für das gesamte Gemeindegebiet 

folgendermaßen dar: 

Flächen mit Ausschlusswirkung 

 vorgeschlagenes Naturschutzgebiet,  

 Schwerpunkte des Biotopverbundsystems,  

 gesetzlich geschützte Biotope  

 Vorbehaltsgebiete für Natur- und Landschaft 

 Waldflächen mit 30 m Abstand 

 Siedlungskörper 

4 

5 

6 

7 
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 Straßenanbauverbotszonen 

Flächen mit besonderen Abwägungs- und Prüfkriterien 

 Ausgleichflächen 

 Biotopverbundachsen 

 Flächen mit sehr hohen und hohen Bodenertragswerten 

 Mitteldeichlinie + 25 m 

 Ökokonten 

 Archäologische Interessensgebiete 

 Geotop 

 Landschaftsschutzgebiete 

 Flächen der Moorkulisse 

 Wiesenvogelbrutgebiete 

 Talräume an Gewässern 

 

Vorhandene Eignungsflächen (EEG-Kulisse: 

 Norden, westlich der Bahngleise (Größe: 18 ha und 5 ha): diese Flächen liegen entlang der 

Bahnstrecke „Heide-Büsum“ 

 Süden, westlich der Bahngleise (Größe: 6 ha): innerhalb der Fläche liegt eine 

Einzelwohnanlage und Gehöft 

  

5.3 Gemeinde Epenwöhrden 

Epenwöhrden schließt sich direkt südlich an Hemmingstedt an. Bezüglich potentieller Standorte für 

PV-FFA stellen sich die Kriterien folgendermaßen dar: 

Flächen mit Ausschlusswirkung 

 Naturschutzgebiet,  

 vorgeschlagenes Naturschutzgebiet, 

 Schwerpunkte des Biotopverbundsystems,  

 gesetzlich geschützte Biotope  

 Vorbehaltsgebiete für Natur- und Landschaft 

 Straßenanbauverbotszonen 

Flächen mit besonderen Abwägungs- und Prüfkriterien 

 Ausgleichflächen 

 Biotopverbundachsen 

 Flächen hohen Bodenertragswerten 

 Mitteldeichlinie + 25 m 

 Ökokonten 

 Archäologische Interessensgebiete 

 Geotop 

 Flächen der Moorkulisse 

 Wiesenvogelbrutgebiete 

 Talräume an Gewässern 
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Vorhandene Eignungsflächen: 

 Östlich der Bahngleise (Größe: 107 ha): in diesem Bereich liegen viele Einzellagen und 

Sielverbandsgewässer, die bei der Detailplanung beachtet werden müssen. Der südliche 

Bereich wird von einer bereits vorhanden PV-FFA z. T. überdeckt (keine Darstellung in den 

überordneten Landesplanungsdaten) des überund muss ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

5.4 Gemeinde Wolmersdorf 

Wolmersdorf erstreckt sich süd-östlich von Meldorf. Bezüglich potentieller Standorte für PV-FFA 

stellen sich die Kriterien folgendermaßen dar: 

Flächen mit Ausschlusswirkung 

 vorgeschlagenes Naturschutzgebiet,  

 Schwerpunkte des Biotopverbundsystems,  

 gesetzlich geschützte Biotope  

 Vorbehaltsgebiete für Natur- und Landschaft 

 Waldflächen mit 30 m Abstand 

 Straßenanbauverbotszonen 

Flächen mit besonderen Abwägungs- und Prüfkriterien 

 Ausgleichflächen 

 Biotopverbundachsen 

 Flächen mit sehr hohen und hohen Bodenertragswerten 

 Mitteldeichlinie + 25 m 

 Rohstoffpotentialflächen 

 Archäologische Interessensgebiete 

 Landschaftsschutzgebiete 

 Flächen der Moorkulisse 

 Wiesenvogelbrutgebiete 

 

Vorhandene Eignungsflächen: 

 Westen, östlichlich der Bahngleise (Größe: 9 ha) 

 

5.5 Gemeinde Elpersbüttel 

Die Gemeinde Elpersbüttel schließt sich südlich an Meldorf an. Bezüglich potentieller Standorte für 

PV-FFA stellen sich die Kriterien folgendermaßen dar: 

Flächen mit Ausschlusswirkung 

 Nationalpark, 

 EU-Vogelschutzgebiet,  

 FFH-Gebiet 

 Naturschutzgebiet,  

 vorgeschlagenes Naturschutzgebiet,  

 Schwerpunkte des Biotopverbundsystems,  

 gesetzlich geschützte Biotope  

 Vorbehaltsgebiete für Natur- und Landschaft 

 Waldflächen mit 30 m Abstand 
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 Gewässerschutzstreifen 

 Straßenanbauverbotszonen 

Flächen mit besonderen Abwägungs- und Prüfkriterien 

 Ausgleichflächen 

 Biotopverbundachsen 

 Flächen mit sehr hohen und hohen Bodenertragswerten 

 Mitteldeichlinie + 25 m 

 Ökokonten 

 Archäologische Interessensgebiete 

 Geotop 

 Landschaftsschutzgebiete 

 Biospährenreservat 

 Leitlinien für den Vogelzug 

 Nordseeküstenlinie 3 km 

 Flächen der Moorkulisse 

 Wiesenvogelbrutgebiete 

 Ramsar-Gebiet 

 Küstenstreifen als Nahrungs- und Rasthabitat 

 Historische Kulturlandschaften 

 Leitlinie für den Vogelzug 

 Küstenlinie Nordsee 3 km 

 

Vorhandene Eignungsflächen: 

 Osten, westlich der Bahngleise (Größe: 1 ha) 

 Osten, westlich der Bahngleise (Größe: 1 ha) 

 

5.6 Gemeinde Windbergen 

Die Gemeinde Windbergen grenzt südlich an Wolmersdorf und Elpersbüttel. Bezüglich potentieller 

Standorte für PV-FFA stellen sich die Kriterien folgendermaßen dar: 

Flächen mit Ausschlusswirkung 

 FFH-Gebiet 

 vorgeschlagenes Naturschutzgebiet,  

 Schwerpunkte des Biotopverbundsystems,  

 gesetzlich geschützte Biotope  

 Vorbehaltsgebiete für Natur- und Landschaft 

 Waldflächen mit 30 m Abstand 

 Straßenanbauverbotszonen 

Flächen mit besonderen Abwägungs- und Prüfkriterien 

 Ausgleichflächen 

 Biotopverbundachsen 

 Flächen mit sehr hohen und hohen Bodenertragswerten 

 Mitteldeichlinie + 25 m 

 Flächen der Rohstoffkulisse 
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 Archäologische Interessensgebiete 

 Geotop 

 Landschaftsschutzgebiete 

 Flächen der Moorkulisse 

 Wiesenvogelbrutgebiete 

 

Vorhandene Eignungsflächen: 

 Westen, östlich der Bahngleise (Größe: 2 ha) zwischen der L138 und Bahnstrecke: mit 

Einzelwohnlage 

 Westen, östlich der Bahngleise (Größe: 2 ha) östlich der L138 

 Westen, westlich der Bahngleise (Größe: 3 ha)  

 

 

6. Zusammenfassung / Fazit 
 

Um das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen um 65 % bis zum Jahr 2030 zu reduzieren und 

bis 2045 klimaneutral zu werden, ist ein erheblicher Ausbau von Standorten für Erneuerbare 

Energien, zu denen auch PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA) gehören, nötig. Um ungenutzte Potentiale 

für den Ausbau der Stromproduktion aus Sonnenkraft zu eruieren und um diese raumverträglich zu 

ordnen, wurde die vorliegende „Gemeindeübergreifende Standortuntersuchung für 

Photovoltaikfreiflächenanlagen der Stadt Meldorf entlang der Bahnstrecke Elmshorn-Westerland“ 

angefertigt.  

Bei Bauleitplanverfahren für PV-Freiflächenanlagen fordern die Aufsichtsbehörden eine 

abgestimmte Planung zwischen den Nachbargemeinden und eine Begründung bezgl. des 

vorgesehenen Standortes inklusive einer Untersuchung der möglichen Standorte, um eine 

geeignete Standortwahl im Hinblick auf konkurrierende Nutzungen zu sichern. Die vorliegende 

gemeindeübergreifende Standortuntersuchung dient als Entscheidungsgrundlage für PV- 

Freiflächenplanungen in Stadtgebiet von Meldorf innerhalb der EEG-Förderkulisse entlang der 

Bahnstecke „Elmshorn-Westerland“. Neben den formulierten Anforderungen des gemeinsamen 

Beratungserlasses des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 

und des Ministeriums für Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung zur Planung 

von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich hinaus fanden die Fachpläne der 

Landes- und Regionalplanung Anwendung. 

Da die Stadt Meldorf in einem Beschluss vom 06.10.2022 verfügt hat, dass Anträge auf Änderung 

des Planungsrechtes für die Errichtung von PV-FFA so lange zurückzustellen sind, bis die durch die 

kommunale Wärme- und Kälteplanung ermittelten Flächen feststehen. Die letzten PV-Planungen 

der Stadt Meldorf lagen innerhalb der EEG-Förderkulisse, diesen Ansatz möchte die Stadt aufgrund 

der hier bereits vorhandenen Vorbelastungen und der Möglichkeit, hier PV-FFA vergleichsweise 

kurzfristig umzusetzen, weiterverfolgen. Als Schwerpunkt für PV- Freiflächenstandorte in der 

Betrachtung dient daher ausschließlich die Förderkulisse des EEG entlang der Bahnstrecke 

„Elmshorn-Westerland“, unter Berücksichtigung des Referentenentwurfes des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie für die geplante Novelle des EEG, da hier von deutlichen, bereits 

vorhandenen Vorbelastungen ausgegangen werden kann. 

Hieraus ergeben sich die 500 m Korridore entlang der im Untersuchungsgebiet vorhanden 

Bahntrasse „Elmshorn- Westerland“. Diese Bereiche wurden neben der Stadt Meldorf in den 

Gemeinden Hemmingstedt (südlicher Teil bis zum Siedlungskörper), Epenwöhrden, Elpersbüttel, 
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Wolmersdorf und Windbergen untersucht, um gemeindeübergreifende Effekte einzuschätzen. Es 

wurden neben „Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung“, auf denen keine Errichtung einer 

PV-FFA möglich ist, „Flächen mit Abwägungs- und Prüferfordernis“, die nach Einzelfallprüfung der 

jeweiligen Kriterien als Standort geeignet sind für die Gemeindegebiete erfasst und kartografisch 

dargestellt. Weiterhin werden „Eignungsflächen“ innerhalb des 500 m Korridors entlang der 

Bahnstrecke dargestellt. Es waren im Untersuchungsgebiet insgesamt 219,4 ha Eignungsflächen im 

500 Korridor entlang der Bahnstrecke „Elmshorn-Westerland“ vorhanden, wovon 65,4 ha auf das 

Stadtgebiet von Meldorf entfallen. 

Die Eignungsflächen im Bereich in der Stadt Meldorf, welche sich direkt an den Siedlungskörper 

anschließen, sind aufgrund der hier bereits höheren vorhandenen Vorbelastungen besonders gut 

geeignet. Bei der größeren Eignungsflächen im nördlichen Teil von Meldorf ist die südliche Hälfte 

der Nördlichen vorzuziehen, da bei Letzterer raumbedeutende Effekte der nördlich vorhandenen 

PV-FFA in Epenwöhrden beachtet werden müssen. Der Vorteil einer Nutzung der PV-FFA-

Infrastruktur ist wegen der Trennung der Standorte durch die Nordermiele nicht möglich. Weiterhin 

sind im südlichen Bereich von Meldorf die Flächen nördlich und südlich einer bereits vorhanden PV-

FFA gut geeignet, da eine Erweiterung der bereits vorhandenen PV-FFA die Option bietet, die 

bereits vorhandene Infrastruktur mit zu nutzen.  

Weitere Kriterien, die die Standortwahl weiter einschränken können, wie Verfügbarkeit potentieller 

Flächen oder Netzkapazitäten müssen auf im weiteren Planungsverlauf konkretisiert werden und 

können nicht im Rahmen dieser Untersuchung erbracht werden. Je nach Ergebnis (z. B. bezüglich 

der Flächenverfügbarkeit) kann die Überplanung einer Fläche mit Abwägungs- und Prüferfordernis 

vorteilhafter sein als die Überplanung von Eignungsflächen. 
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Anlage 1 

Quellenangaben zu den einzelnen Prüfkriterien zur „Gemeindeübergreifenden Standortuntersuchung 

zu potentiellen Standorten für Photovoltaikfreiflächenanlagen in der Stadt Meldorf 

durchgeführt wurde: 
 
 

Kriterium  
(mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung) 

Herkunft / Quelle 

FFH-Gebiet (Natura 2000) MELUND 

EU-Vogelschutzgebiet (Natura 2000) MELUND 

Naturschutzgebiete (Bestand, Vorgschlagene) MELUND 

Nationalpark MELUND 

Waldflächen mit 30 m Abstand LLUR 

Schwerpunkträume für Tourismus und 

Erholung 

Regionalplan 

Schwerpunktbereiche des Biotopverbundsystem MELUND 

Gewässerschutzstreifen MELUND 

Gesetzlich geschützte Biotope LLUR 

Bebaute Bereiche (Siedlung, Gewerbe) Basis DLM 

Vorranggebiete für den Naturschutz und 

Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft 

MELUND 

Straßenrechtliche Anbauverbotszone Basis DLM 

Mitteldeiche + 25 m Abstand MELUND 

Kriterium (Feinsteuerung) Herkunft / Quelle 

Wiesenvogelbrutgebiete MELUND 

Ramsar-Gebiete MELUND 

Geotope MELUND 

Vorranggebiete für Windenergienutzung 3. Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplanes für den 

Planungsraum III 

Historische Kulturlandschaften 

 

Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 

Knicks, Feldhecken, Gehölzreihen LLUR 

Flächen der Moorkulisse LLUR 

Archäologische Interessensgebiete Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 

Rohstoffpotentialflächen Geologischer Landesdienst Schleswig-Holstein 

Sehr hohe und hohe Bodenertragswerte (Maßstab 1;2000) LLUR 

Ausgleichs- und Ökokontoflächen  Kompensations- und Ökokontoflächen des Kreises 

Dithmarschen von Februar 2022 

Landschaftsschutzgebiete MELUND 

Haupt- und Nebenverbundachsen des 

Biotopverbundsystems 

MELUND 
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 Landesplanerische Stellungnahme (11 Abs. 1 LaPlaG)  
1 
 
 
 

Schreiben vom 07.12.2022 
 
mit Schreiben vom 29.11.2022 haben Sie uns über die von der Stadt Meldorf 
geplante 20. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die geplante Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 75 informiert und Pla-
nungsunterlagen vorgelegt.  
 
Planungsziel für die ca. 7,5 ha große Fläche ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Darstellung der Fläche als Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikfreifläche bzw. die 
Ausweisung eines Sonderbaugebietes zur Errichtung einer Photovoltaik-Frei-
flächenanlage.  
 
Die Unterlagen umfassen auch eine Gemeindeübergreifende Standortuntersu-
chung für Photovoltaikfreiflächenanlagen der Stadt Meldorf entlang der 
Bahnstrecke Elmshorn-Westerland.  
 
Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu den übersandten Unterlagen wie 
folgt Stellung:  
 
Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben 
sich aus der am 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverordnung über den 
Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 
25.11.2021 (LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409) sowie dem Regional-
plan für den Planungsraum IV (RPl IV; Amtsblatt Schl.-H. 2005 Seite 295).  
 
Grundsätzlich sollen nach Ziffer 4.5.2 Abs. 1 LEP-Fortschreibung 2021 die 
Potenziale der Solarenergie in Schleswig-Holstein an und auf Gebäuden be-
ziehungsweise baulichen Anlagen und auf Freiflächen genutzt werden.  

Kenntnisnahme 
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Nach Ziffer 4.5.2 Abs.2 LEP-VO 2021 soll die Entwicklung von raumbedeut-
samen Solar-Freiflächenflächenanlagen möglichst freiraumschonend sowie 
raum- und landschaftsverträglich erfolgen. Um eine Zersiedelung der Land-
schaft zu vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorrangig 
ausgerichtet werden auf:  
- bereits versiegelte Flächen,  
- Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, woh-

nungsbaulicher oder militärischer Nutzung und Deponien,  
- Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwe-

gen mit überregionaler Bedeutung oder  
- vorbelasteten Flächen oder Gebieten, die aufgrund vorhandener Infra-

strukturen ein eingeschränktes Freiraumpotential aufweisen.  
 
Die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Landschaftsteilen soll nach 
Ziffer 4.5.2 Abs. 3 LEP-VO 2021 vermieden werden. Bei der Entwicklung 
von Solar-Freiflächenanlagen sollen längere bandartige Strukturen vermieden 
werden. Einzelne und benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 
1.000 Metern nicht überschreiten.  
 
Raumbedeutsame Solar-Freiflächenanlagen dürfen nicht  
- in Vorranggebieten für den Naturschutz und Vorbehaltsgebieten für Na-

tur und Landschaft,  
- in Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren sowie  
- in Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung und Kernbereichen 

für Tourismus und Erholung (dies gilt nicht für vorbelastete Flächen oder 
Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen, insbesondere an Au-
tobahnen, Bahntrassen und Gewerbe- gebieten, ein eingeschränktes Frei-
raumpotenzial aufweisen)  

errichtet werden. 
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Gemäß Kapitel 4.5.2 Absatz 5 LEP-VO 2021 soll für raumbedeutsame Solar-
Freiflächenanlagen ab einer Größe von 20 ha in der Regel ein Raumord-
nungsverfahren durchgeführt werden. Diese Größe wird nicht erreicht.  
 
Die geplante Fläche liegt direkt östlich der Bahnstrecke Elmshorn – Wester-
land.  
Der LEP-VO 2021 und der RPl IV stellten für die geplante Fläche keine Flä-
chenkategorien dar, in denen Solar-Freiflächenanlagen nicht errichtet werden 
dürfen.  
 
Nach Ziffer 4.5.2 Abs. 4 LEP-VO 2021 sollen Planungen zu Solar-Freiflä-
chenanlagen möglichst Gemeindegrenzen übergreifend abgestimmt werden, 
um räumliche Überlastungen durch zu große Agglomerationen von Solar-
Freiflächenanlagen zu vermeiden.  
 
Die oben genannte, gemeindeübergreifende Standortuntersuchung betrachtet 
neben der Stadt Meldorf die Gemeinden Epenwöhrden, Hemmingstedt, El-
persbüttel, Wolmersdorf und Windbergen, da diese Gemeinden innerhalb der 
EEG-förderfähigen Flächen entlang der Bahnstrecke Elmshorn-Westerland 
liegen. Im Ergebnis wird die geplante Fläche als besonders geeignet bewertet. 
Aus Sicht der Landesplanung ist dies in der Standortuntersuchung nachvoll-
ziehbar dargelegt.  
 
Vor diesem Hintergrund kann bestätigt werden, dass Ziele der Raumordnung 
der angestrebten Bauleitplanung der Gemeinde nicht entgegenstehen.  
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumord-
nung und greift damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes 
nicht vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnah-
men ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme nicht verbunden.  
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Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 
sind derzeit keine weitergehenden Anmerkungen erforderlich. 
 
 

 Behörden u. sonstige Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)  
2 Handwerkskammer Flensburg, 29.11.2022 

 
wir haben die Pläne eingesehen. Anregungen und Bedenken werden nicht 
vorgebracht. 
 
 

Kenntnisnahme 
 

3 LLUR - untere Forstbehörde, 29.11.2022 
 
die von der unteren Forstbehörde zu vertretenden öffentlichen Belange sind 
durch die o.a. Planungen nicht berührt. 
 
 

Kenntnisnahme 
 

4 Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH, 29.11.2022 
 
seitens der Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH spricht auf Grundlage der 
zugesandten Unterlagen nichts gegen die Ausführung der geplanten Maß-
nahme. 
 
 

Kenntnisnahme  
 
 
 

5 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH, 29.11.2022 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netz-
eigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Kenntnisnahme  
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Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die o.a. Planung 
haben wir keine Bedenken. 
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Archäologisches Landesamt SH, 29.11.2022 
 
wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale 
gem. § 2 Abs. 2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umset-
zung der vorliegenden Planung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken 
und stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu. 
 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt 
oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der obe-
ren Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für 
die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und 
für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem 
Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die  
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflich-
tung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis ist berücksichtigt; in den Begründungen zu den Bauleitplänen sind 
entsprechende Hinweise enthalten. 
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7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr, 01.12.2022 
 
durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung 
werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der 
Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Ein-
wände. 
 
 

Kenntnisnahme  
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Amprion GmbH, 06.12.2022 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitun-
gen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus heu-
tiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung  
 
Die Hinweise sind berücksichtigt; die betroffenen Versorgungsunternehmen 
wurden am Verfahren beteiligt. 

9 
 
 
 
 

Wintershall Dea Deutschland GmbH, 06.12.2022 
 
Der räumliche Geltungsbereich des oben genannten Verfahrens liegt außer-
halb unserer öffentlich-rechtlich verliehenen Bergbauberechtigungen nach 
Bundesberggesetz (BBergG) zur Gewinnung von Rohstoffen. In unserem Ei-
gentum befindliche Bohrungen oder Anlagen sind von dem Verfahren 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
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ebenfalls nicht betroffen. Es bestehen keine Bedenken bzgl. der Durchfüh-
rung des Vorhabens. 
 
Hinweis: 
 
Zum 01. Mai 2019 hat sich die Wintershall Holding GmbH (ehemals Win-
tershall AG) mit der DEA Deutsche Erdoel AG zusammengeschlossen. Lei-
tungsauskünfte werden mittlerweile gemeinsam erteilt, diese Stellungnahme 
gibt daher Auskunft über die gesamten Anlagen der Wintershall Dea 
Deutschland GmbH. 
 
 

10 Raffinerie Heide, 08.12.2022 
 
vielen Dank für die Beteiligung als sonstiger Träger öffentlicher Belange zu 
folgenden Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplänen: 
 

 FNP 19. Änderung / vBP 74 (Gebiet ‚Östlich der Bahnlinie Hamburg-
Westerland, südlich der K27 (Marschstraße), westlich der Kläranlage 
Meldorf und nördlich der Süderau). 

 FNP 20. Änderung / vBP 75 (Gebiet ‚Südlich der Südermiele, östlich der 
Bahnlinie Elmshorn-Westerland und nördlich der Straße Sprung über die 
Bahn). 

 
Die Raffinerie Heide GmbH ist von den geplanten Maßnahmen betroffen. 
Entlang der Bahnlinie verläuft die Trasse 2 der Raffinerie Heide GmbH. Diese 
findet Erwähnung in der Begründung zur 19.ten Änderung des FNP / vBP 74 
(Punkt 8.2.2. – Seite 16).  
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt; im Zuge der Umsetzung der Planung wird 
entsprechend verfahren werden. In die Begründung zum vBP Nr. 75 der Stadt 
Meldorf werden entsprechende Hinweise aufgenommen. 
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Dies betrifft die gesamte ‚Gemeindeübergreifende Standortuntersuchung für 
Photovoltaikfreiflächenanlagen der Stadt Meldorf entlang der Bahnstrecke 
Elmshorn-Westerland‘. 
 
Bei der Aufstellung der Flächennutzungspläne sowie der vorbereitenden Be-
bauungsplänen sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 
 

 Die Trassen der Raffinerie Heide GmbH sind in den Plänen einzuzeich-
nen (siehe beigefügte Trassenpläne). 

 Die Raffinerie Heide GmbH ist, soweit die Schutzstreifen der Trassen 
betroffen sind, in zukünftige Planungen miteinzubeziehen. 

 Ohne die Zustimmung der Raffinerie Heide GmbH dürfen keine Maß-
nahmen im Schutzstreifen der Leitungen durchgeführt werden. 

 Dies betrifft auch Zu- und Überfahrten 
 Die in den Anweisungen aufgeführten Abstände bezüglich der Schutz-

streifen sind einzuhalten. 
 Bitte beachten Sie die Anweisungen zum Kathodischen Korrosions-

schutz. 
 Zuwegungen zur Leitung müssen immer gewährleistet bleiben. 
 Vor Aufnahme von geplanten Maßnahmen ist die Raffinerie Heide 

GmbH zu kontaktieren, zwecks Ortstermin, Absprache und Freigabe 
(siehe beigefügte Kontaktliste). 

 
Bei Rückfragen können Sie uns gerne kontaktieren. 
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TenneT TSO GmbH, 12.12.2022 
 
das im Betreff genannte Vorhaben berührt keine von uns wahrzunehmenden 
Belange.  

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
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Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichtigt. 
 
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Ver-
fahren nicht weiter zu beteiligen. 
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LKN.SH, 12.12.2022 
 
zum oben genannten Antrag vom 29.11.2022, zugegangen per E-Mail, nehme 
ich wie folgt Stellung:  
 
1     Zusammenfassung____________________________  
 
Aus den Unterlagen ist nicht erkennbar, dass für das Plangebiet küstenschutz-
rechtliche Genehmigungserfordernisse im Sinne der §§ 70, 80 oder 81 LWG 
bestehen könnten.  
 
Der überplante Bereich befindet sich südlich der Ortslage Meldorf. Der Ab-
stand zum nächstgelegenen Landesschutzdeich beträgt rund 8 km.  
 
Das Vorhaben befindet sich zudem weder an der Küste im Sinne von § 80 
LWG, noch wird durch dessen Umsetzung eines der in § 81 LWG genannten 
Nutzungsverbote verwirklicht.  
 
Das überplante Gebiet befindet sich z.T. in einem Hochwasserrisikogebiet an 
der Küste (§ 59 Absatz 1 Satz 2). Ein Bauverbot im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 
4 LWG besteht jedoch nicht.  
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
Die Hinweise werden insgesamt berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von 
dem vorliegenden Schreiben in Kenntnis gesetzt. 
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Weitere küstenschutzrechtliche Gesichtspunkte können dem Vorhaben nicht 
entgegengehalten werden.  
 
2     Genehmigungserfordernis und Bauverbote_______  
2.1 Genehmigungserfordernis  
Anhand der vorliegenden Unterlagen ist erkennbar, dass sich der Planbereich 
außerhalb von Landeschutzdeichen oder Mitteldeichen befindet, so dass kein 
eigenständiges küstenschutzrechtliches Genehmigungserfordernis im Sinne 
des § 70 LWG besteht.  
 
2.2 Bauverbote  
2.2.1 § 82 Abs. 1 Nr. 1 LWG 
„Bauliche Anlagen dürfen in einer Entfernung bis zu 50 m landwärts vom Fuß-
punkt der Innenböschung von Landesschutzdeichen und bis zu 25 m vom Fuß-
punkt der Innenböschung von Regionaldeichen nicht errichtet oder wesentlich 
geändert werden“.  
Das Plangebiet liegt ca 8 km vom Landesschutzdeich entfernt, daher besteht 
für das Plangebiet grundsätzlich kein Bauverbot im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 
1 LWG.  
 
2.2.2 § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG  
„Bauliche Anlagen dürfen in den Hochwasserrisikogebieten an der Küste         
(§ 59 Absatz 1 Satz 2) nicht errichtet oder wesentlich geändert werden“.  
Der Planbereich befindet sich z. T. in einem Hochwasserrisikogebiet an der 
Küste (§ 59 Absatz 1 Satz 2). Es besteht daher für diesen Teil grundsätzlich ein 
Bauverbot im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG,  
 
3     Belange der Nationalparkverwaltung____________  
 
Die betrachtete Maßnahme wird in über 8 km Entfernung zur Außengrenze des 
Nationalparks Wattenmeer geplant. Eine Betroffenheit der Schutz- und 
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Erhaltungsziele kann daher bei diesem F- und B-Planverfahren ausgeschlossen 
werden.  
 
4     Hinweise ___________________________________ 
 
 Das Bauvorhaben befindet sich in einem Gebiet, das durch Sturmfluten 

gefährdet ist. Eine absolute Sicherheit ist auch hinter Landesschutzdeichen 
nicht gegeben.  

 Eine gesetzliche Verpflichtung des Landes zum Schutz der Küste vor Ab-
bruch und Hochwasserschutz besteht nicht und kann aus dieser Stellung-
nahme nicht abgeleitet werden. Ich weise darauf hin, dass durch diese Stel-
lungnahme keine Ansprüche auf Entschädigungen gegenüber dem Land 
Schleswig-Holstein geltend gemacht werden können. 
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Eisenbahn-Bundesamt, 13.12.2022 
 
Ihr Anschreiben zur Beteiligung wird beim Eisenbahn-Bundesamt unter dem 
o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als 
Träger öffentlicher Belange.  
 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die 
Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der 
Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur 
Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 
des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren.  
 
Das geplante Sondergebiet für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage erstreckt 
sich entlang der Eisenbahnstrecke Nr. 1210 Elmshorn – Westerland. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von dem vorlie-
genden Schreiben in Kenntnis gesetzt. 
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Infrastrukturbetreiberin für diese Strecke ist die DB Netz AG, eine Eisenbahn 
des Bundes. Belange des Eisenbahn-Bundesamtes sind insoweit berührt. 
 
Gegen die Änderung des FNP und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 75 bestehen seitens des Eisenbahn-Bundesamtes aus planrechtli-
cher Sicht keine Bedenken.  
 
Grundsätzliche Forderung:  
Für das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben gilt:  

• dass die baulichen Anlagen nicht die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben und Gesundheit gefährden dürfen  

• die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs zu wahren ist.  
 
Hinweise  
Dieser Grundsatz gilt sowohl für den Betrieb, als auch für die Phase der Er-
richtung von Anlagen.  
Generell sind, wie vorliegend dargestellt, die Abstandsflächen gem. LBauO 
einzuhalten. Das bedeutet allerdings nicht, dass die aufgrund der konkreten 
technischen Gestalt einer Eisenbahnstrecke sowie der für den Bahnbetrieb zu 
fordernde Sicherheit nicht ein anderer Abstand vorzusehen ist. Der Abstand zu 
den Anlagen der Eisenbahnstrecke bedarf darum grundsätzlich der Abstim-
mung mit dem anlageverantwortlichen Eisenbahninfrastrukturbetreiber.  
Das Eisenbahn-Bundesamt fordert generell, dass von der geplanten Anlage 
(den Modulen) keine Blendwirkungen auf den Eisenbahnverkehr und den am 
Eisenbahnverkehr beteiligten Personen, wie z.B. Triebfahrzeugführer, ausge-
hen. Rein vorsorglich wird diese Forderung hinweisend gelistet.  
Die von der benachbarten Bahnanlage auf das Plangebiet einwirkenden Immis-
sionen (auch Erschütterungen) und Emissionen sind zu berücksichtigen. An-
sprüche gegen den Infrastrukturbetreiber wegen der vom Betrieb ausgehenden 
Wirkungen bestehen nicht. Der Plan hat sich damit auseinander zu setzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt; durch den Vorhabenträger sind alle erforder-
lichen Gutachten zum Nachweis der Unbedenklichkeit der Planung rechtzeitig 
zu erbringen. 
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Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz, die zu beachten 
oder zu berücksichtigen wären, sind beim EBA nicht anhängig.  
Soweit noch nicht geschehen empfehle ich, die DB AG (koordinierende Stelle: 
DB Immobilien AG, Region Nord, Hammerbrookstr. 44, 20097 Hamburg) 
vorzugsweise per Email in das Verfahren einzubinden und zu einer Stellung-
nahme Gelegenheit zu geben: db.dbimm.nl.hmb.postfach@deutschebahn.com. 
 
 

 
 
Der Hinweis ist berücksichtigt; die genannte Stelle wurde am Verfahren betei-
ligt (s. Pkt. 24 dieser Abwägungstabelle). 
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Landwirtschaftskammer SH, 19.12.2022 
 
aus unserer Sicht bestehen zu der o.a. Bauleitplanung keine Bedenken bzw. 
Änderungswünsche. 
 
 

Kenntnisnahme 

15 
 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH, 22.12.2022 
 
Aus meiner Sicht bestehen aus unserem Hause keine Bedenken gegen das Vor-
haben, insofern meldet das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein (LVermGeo SH): Fehlanzeige. 
 
Diese Mitteilung stellt keine Vorprüfung für eine Richtigkeitsbescheinigung 
dar. 
 
Allgemeine Hinweise: 
Es wird auf den Schutz von Vermessungsmarken nach § 8 sowie auf den 
Schutz von Grenzmarken nach § 18 Abs. 5 aufgrund des Gesetzes über die 
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katas-
tergesetz – VermKatG) vom 12.05.2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 128) hingewie-
sen. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
  
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von dem vorlie-
genden Schreiben in Kenntnis gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
  



20. Änderung des Flächennutzungsplanes / vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 75 der Stadt Meldorf 
Abwägung der Stellungnahmen im Rahmen der frühz. Bet. der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) inkl. landesplanerischer 

Stellungnahme (§ 11 Abs. 1 LaPlaG), frühz. Bet. der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) 
 

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag 
 

   
 

Tel: +49(0)481 - 85 93 30-0   Fachausschuss:    00.00.2024 
 Fax: +49(0)481 - 7 10 91   Stadtvertretung:     00.00.2024 
info@planungsgruppe-dirks.de       
Loher Weg 4      D-25746 Heide  Bearbeitungsstand:   23.02.2024   
www.planungsgruppe-dirks.de 

14 

16 
 

LBV.SH, 22.12.2022 
 
Mit Schreiben vom 29.11.2022 legten Sie mir die im Betreff genannte Bauleit-
planung der Stadt Meldorf mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 06.01.2023 
vor. 
 
Die Plangebiete sind, bis auf die Anbindung im Bebauungsplan, identisch. Das 
Gebiet liegt nördlich der Straße „Sprung über die Bahn / Osterstraße“ (Bun-
desstraße 431 -B 431-), östlich der Bahnlinie Elmshorn - Westerland. Die B 
431 ist in diesem Bereich freie Strecke. 
 
Gegen die o.g. Bauleitplanung habe ich keine Bedenken, wenn folgende 
Punkte berücksichtigt werden: 
 

1. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass der überörtliche 
Verkehr nicht durch Blendung der Photovoltaikanlagen beeinträchtigt 
wird. Die entsprechenden Maßnahmen sind mit dem Landesbetrieb Stra-
ßenbau und Verkehr (LBV.SH), Standort Itzehoe, Breitenburger Straße 
37, 25524 Itzehoe, abzustimmen. 
 

2. Sollten aufgrund des Schwerlastverkehrs Verbreiterungen von Einmün-
dungen von Gemeindestraßen und Zufahrten in Straßen des überörtlichen 
Verkehrs erforderlich werden, dürfen diese Arbeiten nur im Einverneh-
men mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
(LBV.SH), Standort Itzehoe, Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe, er-
folgen. 

 
Hierzu sind dem LBV.SH, Standort Itzehoe, ein Bauentwurf in Anleh-
nung an die RE (3-fach) und eine verkehrstechnische Bewertung (Nach-
weis einer Linksabbiege- spur) zur Prüfung vorzulegen. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von dem vorliegen-
den Schreiben in Kenntnis gesetzt. Im Zuge der Umsetzung der Planung ist ent-
sprechend zu verfahren. 
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Unterlagendetails sind mit dem LBV.SH, Standort Itzehoe, Fachbereich 
462, abzustimmen. Im Rahmen dieser Planvorlage ist zu untersuchen, in-
wieweit die Signalisierung des Knotenpunktes erforderlich wird. 
 
Für die Prüfung des Straßenbauentwurfes bitte ich einen Zeitraum von 
bis zu 3 Monaten zu berücksichtigen. 
 
Bevor Bauarbeiten an dem Knotenpunkt durchgeführt werden, muss eine 
Baudurchführungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Standort Itzehoe, Breitenburger 
Straße 37, 25524 Itzehoe, geschlossen worden sein. 
 
Lichtsignaltechnische Belange sind mit dem Fachbereich 441, Frau Al-
bers (Tel.: 04821 / 66 10 34), LBV.SH Standort Itzehoe, zu klären. 
 

Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrli-
chen Bereich nur auf Straßen des überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der 
Bundesautobahnen. 
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Landeskriminalamt SH - Kampfmittelräumdienst, 29.12.2022 
 
in der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen.  
 
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisa-
tion/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die o. a. Fläche/Trasse gem. 
Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel un-
tersuchen zu lassen.  
 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von dem vorliegen-
den Schreiben in Kenntnis gesetzt. 
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Die Untersuchung wird auf Antrag durch das  
 

Landeskriminalamt  
Dezernat 33, Sachgebiet 331  
Mühlenweg 166  
24116 Kiel  

 
durchgeführt.  
Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit dem 
Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und 
Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 
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DHSV, 02.01.2023 
 
Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und der ihm angeschlossene 
Sielverband Südermiele (56) haben gegen den vorgenannten Plan keine Be-
denken, wenn nachstehende Auflagen eingehalten werden: 
 
• Der Sielverband Südermiele ist mit dem Vorfluter 0202 an der östlichen 

Grenze des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes betroffen. 
Mit dem Bau der PV-Freiflächenanlage auf dem Flurstück 166, Flur 4, Ge-
markung Meldorf werden die It. Satzung § 6 erforderlichen Abstände zur 
Böschungsoberkante des Vorfluters 0202 nicht eingehalten. Der Abstand 
zwischen Böschungsoberkante und Einzäunung beträgt auf dem Flurstück 
166 danach nur 2 m. Eine wechselseitige Unterhaltung ist in diesem Be-
reich nicht mehr möglich, so dass der Vorfluter 0202 von Stat. 0+220 - 
0+420 nur noch einseitig unterhalten werden kann. Die Unterhaltung soll 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
Die Hinweise werden insgesamt berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von 
dem vorliegenden Schreiben in Kenntnis gesetzt. Durch die Reduzierung der 
Planflächen grenzt der Plangeltungsbereich nicht länger an den bezeichneten 
Verbandsvorfluter an. 
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in diesem Bereich von der östlichen Seite des Vorfluters, vom Flurstück 
163, aus erfolgen. 
Eine Vereinbarung zwischen Herrn Carsten Nahne Rohde und dem 
Sielverband Südermiele liegt bereits vor. 
 

• Gemäß der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 75 
unter Punkt 8.3.3 Schutzgut Wasser auf Seite 20 (Oberflächengewässer) ist 
der Sielverband Südertal eingetragen. Richtig ist, der Sielverband Süder-
miele. Wir bitten dies zu berichtigen. 
 

• Für den Fall, dass die infolge der Bebauung erhöhten Abflussspenden aus 
Oberflächengewässer die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Verbands-
anlagen überschreitet, weise ich im Vorwege darauf hin, dass die planeri-
schen und baulichen Maßnahmen an den Verbandsanlagen zu Lasten des 
Antragsstellers gehen. 
 
Ausgleichsfläche: 
 

• Beachtung der Satzung des Sielverbandes, besonders § 6. 
 

• Die Fläche tangiert die Vorfluter 0109 und 0128 im Sielverband Hols-
tenau (siehe anliegenden Gewässerplan-Ausschnitt) 

 
• An den Verbandsanlagen ist beidseitig ein Fahr- und Unterhaltungs-

streifen von 7,50 m von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhal-
ten. 

 
• Bitte beachten Sie, dass der Unterhaltungsstreifen mit einem Bagger be-

fahrbar bleiben muss und der Aushub dort abgelegt wird. Dies muss wei-
terhin gewährleistet bleiben. 
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 03.01.2023 
 
in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen 
 
Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu verlaufen erdverlegte 
Gashochdruckleitungen bzw. Rohrfernleitungen. Bei diesen Leitungen sind 
Schutzstreifen zu beachten, die von jeglicher Bebauung und von tiefwurzeln-
dem Pflanzenbewuchs frei zu halten sind. Bitte beteiligen Sie den aktuellen 
Leitungsbetreiber direkt am Verfahren, damit ggf. erforderliche Abstimmungs-
maßnahmen (genauer Leitungsverlauf, Breite des Schutzstreifens etc.) einge-
leitet werden können. Der Leitungsbetreiber kann sich ändern, ohne dass es 
eine gesetzliche Mitteilungspflicht gegenüber dem LBEG gibt. Wenn Ihnen 
aktuelle Informationen zum Betreiber bekannt sind, melden Sie diese bitte an 
Leitungskataster@lbeg.niedersachsen.de. Weitere Informationen erhalten Sie 
hier. Die beim LBEG vorliegenden Daten zu den betroffenen Leitungen ent-
nehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle: 
 

 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von dem vorliegen-
den Schreiben in Kenntnis gesetzt. 
Die Raffinerie Heide wird am Verfahren beteiligt (s. Pkt. 10 dieser Abwägungs-
tabelle). 
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Wenn die Beteiligung der Leitungsbetreiber bereits im Rahmen früherer Pla-
nungsverfahren durchgeführt wurde und zwischenzeitlich keine Veränderung 
des Leitungsverlaufs erfolgte, ist die Erfordernis einer erneuten Beteiligung der 
genannten Unternehmen durch die verfahrensführende Behörde abzuwägen. 
 
Hinweise 
 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir 
für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort 
auf den NIBIS ® Kartenserver . Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechni-
schen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Bewilli-
gung gem. § 8 BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 
149 BBergG verliehen bzw. aufrecht erhalten wurde, können Sie dem NIBIS ® 
Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsin-
haber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem Thema richten 
Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de. 
 
Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten fin-
den Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigun-
gen/Alte_Rechte. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weite-
ren Hinweise oder Anregungen. 
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Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber 
den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksich-
tigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnis-
standes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf 
zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellung-
nahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen er-
forderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene 
Untersuchungen. 
 
 

20 
 

GMSH, 04.01.2023 
 
die mir per Mail zugesandten Planunterlagen habe ich auf Belange des Landes 
Schleswig-Holstein hin überprüft und erhebe hierzu keine Einwände, da keine 
Landesliegenschaften betroffen sind. 
 
 

Kenntnisnahme  
 

21 
 

LLUR – Abt. Technischer Umweltschutz, 05.01.2023 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine Bedenken mitzuteilen. 
Es wird jedoch empfohlen im Hinblick auf die benachbarte Bahntrasse bereits 
auf Ebene des Bebauungsplanes eine mögliche Blendwirkung und entspre-
chende Schutzmaßnahmen gutachterlich untersuchen zu lassen. 
Bei Planänderungen und Ergänzungen wird um erneute Beteiligung mit Be-
nennung der geänderten oder ergänzten Teile gebeten. 
 
 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung  
 
Der Hinweis wird berücksichtigt; durch den Vorhabenträger sind alle erforder-
lichen Gutachten zum Nachweis der Unbedenklichkeit der Planung rechtzeitig 
zu erbringen. 
 



20. Änderung des Flächennutzungsplanes / vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 75 der Stadt Meldorf 
Abwägung der Stellungnahmen im Rahmen der frühz. Bet. der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) inkl. landesplanerischer 

Stellungnahme (§ 11 Abs. 1 LaPlaG), frühz. Bet. der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB) 
 

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag 
 

   
 

Tel: +49(0)481 - 85 93 30-0   Fachausschuss:    00.00.2024 
 Fax: +49(0)481 - 7 10 91   Stadtvertretung:     00.00.2024 
info@planungsgruppe-dirks.de       
Loher Weg 4      D-25746 Heide  Bearbeitungsstand:   23.02.2024   
www.planungsgruppe-dirks.de 

21 

22 
 

Kreis Dithmarschen, 05.01.2023 
 
mit Schreiben  vom 29.11.2022 haben Sie mich als Behörde gemäß § 4 Absatz 
1 BauGB frühzeitig an der Aufstellung der oben genannten Bauleitplanverfah-
ren beteiligt. 
 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Gesamtgröße 
von ca. 7,5 ha entlang der Bahnstrecke Elmshorn-Westerland.  
 
Zur 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bei der Standortsuche hat sich die Stadt Meldorf an der vorhandenen Bahnlinie 
orientiert und aufgrund der Vorbelastung Flächen innerhalb des 500 m Korri-
dors (EEG Förderkulisse) präferiert. Im Vorfeld der Planung wurde eine Ge-
meindeübergreifende Standortuntersuchung für PV-Freiflächenanlagen ent-
lang der Bahnstrecke Elmshorn-Westerland durchgeführt. Die Gemeindegren-
zen übergreifende Auseinandersetzung mit geeigneten Standorten im Verlauf 
der Bahnstrecke wird seitens des Kreises begrüßt. Den Planunterlagen ist zu 
entnehmen, dass die Fokussierung auf Flächen entlang der Bahnstrecke auch 
aufgrund einer möglichst schnellen Umsetzung gewählt wurde. Andere Flä-
chen wurden von der Stadt nicht grundsätzlich ausgeschlossen. 
Dass es sich bei vorbelasteten Flächen entlang der Bahnstrecke um bevorzugte 
Suchräume handelt, schließt jedoch nicht aus, dass auch andere gut/besser ge-
eignete Flächen (Weißflächen) innerhalb des Stadtgebietes vorhanden sein 
können. Im Rahmen des Standortkonzeptes und in den Planunterlagen wurde 
der pauschale Ausschluss von Flächen Außerhalb des 500 m Korridors nicht 
nachvollziehbar begründet. Insofern erscheint die Standortalternativenprüfung 
nicht umfassend zu sein, da Flächen abseits der Bahnlinie überhaupt nicht be-
trachtet wurden. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf abweichende 
Ergebnisse aus der 1. Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Meldorf.  

Kenntnisnahme und teilweise Berücksichtigung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 20. Änd. des FNP: 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt; die Standortuntersuchung fokussiert sich 
aus genannten Gründen (schnelle Umsetzbarkeit, starke Vorbelastung anzu-
nehmen) auf den nach EEG-förderfähigen 500 m Korridor entlang der Bahnstre-
cke „Elmshorn-Westerland“. Am 06.10.22 wurde in der Stadt Meldorf der Be-
schluss gefasst, Anträge auf Änderung des Planungsrechts für die Errichtung 
von PV-FFA solange zurückzustellen, bis die durch die verpflichtende kommu-
nale Wärme- und Kälteplanung ermittelten Flächennutzungen feststehen. Bis 
zur Feststellung dieser Flächen können daher grundsätzlich andere Flächen im 
Meldorfer Stadtgebiet für PV-FFA ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Förderung und 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien finden regelmäßig Gesetzesänderung 
und -anpassungen statt, um die regenerative Stromversorgung von Deutsch-
land auszubauen und zu sichern. Entsprechend kann die 1. Fortschreibung des 
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Zudem mache ich darauf aufmerksam, dass das Kartenmaterial in der Gemein-
deübergreifenden Standortuntersuchung aufgrund des Maßstabes, des Aus-
schnittes oder der Größe nicht lesbar ist. Darüber hinaus fehlen zum Teil Maß-
stabsangaben. Die Inhalte der Untersuchung können anhand der Karten kaum 
nachvollzogen werden. 
 
Seitens des Kreises bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung, sofern die Standortauswahl nachvollziehbar dargelegt und begründet 
wird. Darüber hinaus sind die Hinweise der intern beteiligten Fachbehörden 
und Dienststellen zu berücksichtigen.  
 
Untere Naturschutzbehörde 
Hinsichtlich der Aufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Meldorf bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.  
 
Es wird begrüßt, dass die Stadt Meldorf eine „Gemeindeübergreifende 
Standortuntersuchung für Photovoltaikfreiflächenanlagen“ erstellen lassen hat. 
Allerdings betrachtet das vorgelegte Standortkonzept ausschließlich die EEG 
2023-Kulisse entlang der Bahnstrecke Elmshorn-Westerland (500 m beidseitig 
der Bahnstrecke). Auch die (möglichen) Planungen der Nachbargemeinden 
bleiben unberücksichtigt. Zudem wird nicht auf die 1. Fortschreibung des 
Landschaftsplans der Stadt Meldorf eingegangen, die ebenfalls Eignungsflä-
chen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen darstellt. Darin werden allerdings 
andere Eignungsflächen entwickelt als in der nun vorgelegten Bauleitplanung. 
Die 1. Fortschreibung des Landschaftsplanes wurde mit dem Ziel der natur- 
und landschaftsverträglichen Ansiedlung von Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen aufgestellt. Da das damalige Konzept in Teilen nicht dem aktuellen PV-
Erlass entspricht, empfehle ich, eine erneute sachgerechte Ermittlung geeigne-
ter Flächen gemäß gültigem Beratungserlass „Grundsätze zur Planung von 

L-Planes der Stadt Meldorf (welche geeignete Flächen für PV-FFA ausweist) von 
2001 nicht mehr als Kriterium herangezogen werden.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zu besseren Veranschaulichung er-
folgt eine Überarbeitung des Kartenmaterials. 
 
 
 
 
 
 
Zu Untere Naturschutzbehörde: 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Planungen der Nachbargemeinden werden in 
der Begründung ergänzt.  
 
 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Förderung und 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien finden regelmäßig Gesetzesänderung 
und -anpassungen statt, um die regenerative Stromversorgung von Deutsch-
land auszubauen und zu sichern. Weiterhin sind Städte und Gemeinden in 
Schleswig-Holstein verpflichtet in den nächsten Jahren eine kommunale 
Wärme- und Kälteplanung zu erstellen, um auch Wärme/Kältebedarfe bis 2050 
komplett regenerativ zu decken. Eine Fortschreibung des L-Planes zur land-
schaftsverträglichen Ansiedlung von PV-FFA im Stadtgebiet ist erst nach Auf-
stellung der kommunalen Wärme- und Kälteplanung sinnvoll, wenn die Flächen 
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großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ vom 1.09.2021 
durchzuführen und eine Fortschreibung des Landschaftsplanes vorzunehmen. 
 
Der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse kann noch nicht gefolgt werden. 
Brutplätze für Höhlenbrüter werden ausgeschlossen (s. S. 23), obwohl eine 
Baumhöhle festgestellt wurde (s. S. 18). Auf diesen Widerspruch sollte erläu-
ternd eingegangen werden. Sofern Fortpflanzungsstätten des streng geschütz-
ten Kiebitzes oder auch der Feldlerche verloren gehen, müssen i. d. R. Ersatz-
lebensräume geschaffen werden. Es ist dann auch zu quantifizieren, wie viele 
Brutreviere verloren gehen. Der bloße Verweis auf Ausweichmöglichkeiten 
der Vögel ist zu einfach. Hier müsste detaillierter dargestellt werden, wo ge-
eignete Reviere liegen, die noch nicht besetzt sind. Es wird empfohlen eine 
Brutvogelerfassung für den Plangeltungsbereich durchzuführen, um festzustel-
len, welche Brutvögel überhaupt betroffen sind. Im Rahmen der vorgenomme-
nen Potenzialanalyse muss natürlich vom worst-case ausgegangen werden. 
 
Die vorgenommene Bestandsbewertung des Landschaftsbildes im Umweltbe-
richt wird nicht geteilt. Es fehlt der grundsätzliche Hinweis, dass es beim 
Schutzgut Landschaftsbild in erster Linie um den Schutz der naturräumlichen 
Eigenarten der Landschaft geht. Offene und flache Niederungen sollen weiter-
hin als weiträumige Landschaft bestehen und wahrgenommen werden. Gelän-
demodellierungen und vielfältige Strukturierungen durch Gehölze wären hier 
störend. Es geht beim Landschaftsbild nicht vorrangig um die Erholungseig-
nung. Aufgrund dieses Mangels fehlt auch eine entsprechende Würdigung und 
Bewertung des offenen, ebenen und durch einen sehr hohen Anteil an Grün-
landnutzungen geprägten Landschaftsbildes dieser im Übergang zur Marsch 
gelegenen Flächen. Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde handelt es sich 
hier um ein höherwertiges Landschaftsbild. Die Bestandsbewertung hinsicht-
lich des Schutzgutes Landschaftsbild sollte daher überarbeitet werden. 
 

für diesen Bedarf feststehen. Die verbleibenden Flächen können dann auf eine 
Eignung für PV-FFA geprüft werden und mit diesen Informationen der L-Plan 
fortgeschrieben werden. 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Durch Änderungen des Plangeltungsbereiches 
liegt besagter Baum außerhalb des Plangebietes und bleibt von der Planung un-
berührt. Eine weitere Betrachtung entfällt somit. Bezüglich der Avifauna wurde 
in der Brutsaison 2023 vom Gutachterbüro Bartels Umweltplanung sowohl eine 
Brutvogelerfassung und ein daraus resultierender Fachbetrag Artenschutz er-
stellt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Eine Überarbeitung und ausführliche Be-
standsaufnahme und Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild inklusive 
Würdigung des gegrüppten Grünlandes und der Niederungen wird in der Be-
gründung ergänzt. 
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Bei der Auflistung der erheblichen Umweltauswirkungen in der Zusammen-
fassung des Umweltberichts fehlen die erheblichen Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Verlust von Lebensraumfunktionen, insbesondere 
für Offenland-Bodenbrüter. Diese sollten noch ergänzt werden. 
 
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 75: 
Seitens des Kreises bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung, sofern die Standortauswahl nachvollziehbar dargelegt und begründet 
wird. Darüber hinaus sind die Hinweise der intern beteiligten Fachbehörden 
und Dienststellen zu berücksichtigen.  
 
Untere Naturschutzbehörde 
Hinsichtlich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 75 
der Stadt Meldorf bestehen von Seiten der unteren Naturschutzbehörde keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
 
Die vorgenommene Bestandsbewertung des Landschaftsbildes im Umweltbe-
richt wird nicht geteilt. Es fehlt der grundsätzliche Hinweis, dass es beim 
Schutzgut Landschaftsbild in erster Linie um den Schutz der naturräumlichen 
Eigenarten der Landschaft geht. Offene und flache Niederungen sollen weiter-
hin als weiträumige Landschaft bestehen und wahrgenommen werden. Gelän-
demodellierungen und vielfältige Strukturierungen durch Gehölze wären hier 
störend. Es geht beim Landschaftsbild nicht vorrangig um die Erholungseig-
nung. Aufgrund dieses Mangels fehlt auch eine entsprechende Würdigung und 
Bewertung des offenen, ebenen und durch einen sehr hohen Anteil an Grün-
landnutzungen geprägten Landschaftsbildes dieser im Übergang zur Marsch 
gelegenen Flächen. Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde handelt es sich 
hier um ein höherwertiges Landschaftsbild. Die Bestandsbewertung hinsicht-
lich des Schutzgutes Landschaftsbild sollte daher überarbeitet werden. 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Begründung wird entsprechend der feh-
lenden Angaben bezüglich der erheblichen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes ergänzt. Auswirkungen auf Offenland-Bodenbrüter sind ausführ-
lich dem separaten Fachbeitrag Artenschutz zu entnehmen. 
 
Zu vBP 75: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu untere Naturschutzbehörde: 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Eine Überarbeitung und ausführliche Be-
standsaufnahme und Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild inklusive 
Würdigung des gegrüppten Grünlandes und der Niederungen wird in der Be-
gründung ergänzt. 
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Der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse kann noch nicht gefolgt werden. 
Hinsichtlich der Aussagen zur Eignung von PV-Anlagen für Bodenbrüter er-
folgte von der UNB eine Anfrage beim LLUR. Nach den dortigen Aussagen, 
sind die angeführten Untersuchungen und Quellen nicht hinreichend belastbar, 
so dass auch das LLUR davon ausgeht, dass PV-FFA in der Regel nicht als 
Bruthabitat für die in den Unterlagen genannten Offenlandarten in Frage kom-
men. Sofern Fortpflanzungsstätten des streng geschützten Kiebitzes oder auch 
der Feldlerche verloren gehen, müssen i. d. R. Ersatzlebensräume geschaffen 
werden. Es ist dann auch zu quantifizieren, wie viele Brutreviere verloren ge-
hen. Der bloße Verweis auf Ausweichmöglichkeiten der Vögel ist zu einfach. 
Hier müsste detaillierter dargestellt werden, wo geeignete Reviere liegen, die 
noch nicht besetzt sind. Es wird empfohlen eine Brutvogelerfassung für den 
Plangeltungsbereich durchzuführen, um festzustellen, welche Brutvögel über-
haupt betroffen sind. Im Rahmen der vorgenommenen Potenzialanalyse muss 
natürlich vom worst-case ausgegangen werden. 
 
Kap. 8.5.1: Der Flächenbedarf und der vorgesehen Ausbaugrad der geplanten 
„großzügig dimensionierte[n] Wendeanlage“ (s. S. 6) sollten beim Schutzgut 
Boden dargestellt werden. Die Einschätzung, dass das Landschaftsbild nicht 
erheblich beeinträchtigt wird, wird nicht geteilt. Auch wenn Vorbelastungen 
des Landschaftsbildes bestehen, kommt es doch durch die Errichtung der PV-
FFA zu einer deutlichen und damit erheblichen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes. Landschaftsbildbeeinträchtigungen stellen meist den wesentli-
chen Eingriff einer PV-FFA-Errichtung dar. Dies wird in den Unterlagen völlig 
verkannt. 
 
Die gesetzlich geschützte Feldhecke sowie die vorhandene Weide sollten in 
der Planzeichnung mit einem Erhaltungsgebot nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 
belegt werden.  
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Bezüglich der Avifauna wurde in der Brutsai-
son 2023 vom Gutachterbüro Bartels Umweltplanung sowohl eine Brutvo-
gelerfassung und ein daraus resultierender Fachbetrag Artenschutz erstellt. 
Der sich hieraus ergebende Ausgleich für Brutvögel wird mit einer Fläche in 
ca. 750 m Entfernung zum Plangebiet an der Südermiele erbracht. Dies wird 
im Entwicklungskonzept zur Ausgleichsfläche an der Südermiele in Meldorf 
(Bartels Umweltplanung) erläutert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Dimensionierung der Wendeanlage wird 
überarbeitet (verkleinert) und der Umweltbericht bezüglich der Schutzgüter 
Boden und Landschaftsbild überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt, die Feldhecke wird in der Planzeichnung als 
nachrichtliche Übernahme eingestellt. Durch die Änderung des Plangeltungs-
bereiches liegt die Weide außerhalb des Plangebiet, eine Darstellung in der 
Planzeichnung ist somit entbehrlich. 
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Der Erhalt der Grüppen- und Beetstruktur sowie der vorhandenen Gräben ist 
als Vermeidungsmaßnahme vorzusehen. Eine Nivellierung des Geländes darf 
nicht erfolgen. Diese Punkte bitte ich, sofern bauplanungsrechtlich möglich, 
als textliche Festsetzung in die B-Plan-Satzung aufzunehmen und ansonsten in 
der Begründung bzw. in dem Umweltbericht zum Bebauungsplan zu ergänzen. 
 
In Kap. 8.6.2 sollte auch erwähnt werden, dass die Errichtung der PV-FFA zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führt. 
 
In den Unterlagen ist dargestellt, dass auf eine Eingrünung verzichtet werden 
soll. Auf Grund der relativ offenen und grünlandgeprägten Umgebung kann 
dieser Vorgehensweise zugestimmt werden. Die Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes werden daher nicht, wie im PV-Erlass vorgesehen, minimiert. Es 
kann daher auch nicht der reduzierte Ausgleichsfaktor von 0,1 angewandt wer-
den. Es ist somit das Regelausgleichsverhältnis von 1 : 0,25 anzuwenden.  
 
Geplante Versiegelungen für die Wendeanlage im Sondergebiet sollten nach 
dem Gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. De-
zember 2013 „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum 
Baurecht“ mit einem Ausgleichsfaktor von 0,5 (Vollversiegelung) bzw. 0,3 
(Teilversiegelung) kompensiert werden. 
 
Für die Flächenvorbereitung zur Ansaat von Regio-Saatgut sollte aus Sicht der 
unteren Naturschutzbehörde auf der Dauergrünlandfläche ausschließlich das 
Striegeln zum Einsatz kommen. Sofern das flache Grubbern der Fläche oder 
das Totspritzen der Grasnarbe ebenfalls zu den zulässigen umbruchlosen Ver-
fahren zur Grünlandnarbenerneuerung zählen, sollten diese aus Gründen des 
Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes verboten werden. 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Entsprechende Hinweise werden in der Be-
gründung ergänzt. Der Erhalt der Grüppen- und Beetstruktur sowie der Gräben 
wird im Durchführungsvertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt 
Meldorf festgehalten und so rechtlich abgesichert. 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtig und eine entsprechende Ergänzung erfolgt. 
 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Der PV-Erlass gibt als Vorgabe zwar 
Maßnahmen zur Eingrünung vor, um den reduzierten Ausgleichsfaktor zu er-
langen, allerdings nur, wenn keine sonstigen Belange dagegenstehen. Durch 
das direkt nördlich angrenzende Wiesenvogelbrutgebiet wäre eine Eingrünung 
durch die somit geschaffenen Vertikalstrukturen kontraproduktiv. Um diesem 
Umstand gerecht zu werden, wird der reduzierte Ausgleichsfaktor um 0,05 er-
höht. 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Die Wendeanlage wird verkleinert und 
statt Versiegelungen werden mobile Fahrplatten verwendet, so dass ein Eingriff 
in das Schutzgut Boden entfällt. 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Entsprechende Hinweise werden in der Be-
gründung ergänzt. Der möglichen Bearbeitungsmaßnahmen für die Flächenvor-
bereitung vor der Ausbringung von Regiosaatgut werden im Durchführungsver-
trag zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Meldorf festgehalten und so 
rechtlich abgesichert. 
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Kap. 8.8.2 (Monitoring): Da die Stadt den Bebauungsplan und die Begründung 
selber aufstellt, sollte die Formulierung „Es wird empfohlen…“ geändert wer-
den. Hier sollte die Stadt darstellen, welche Monitoringmaßnahmen sie umset-
zen wird. 
 
Bei der Auflistung der erheblichen Umweltauswirkungen in der Zusammen-
fassung des Umweltberichts fehlen die erheblichen Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Verlust von Lebensraumfunktionen, insbesondere 
für Offenland-Bodenbrüter. Diese sollten noch ergänzt werden. 
 
Leitungsverlegungen außerhalb des Plangeltungsbereichs können einen geneh-
migungspflichtigen Eingriff darstellen. Abstimmungen mit der unteren Natur-
schutzbehörde sollten diesbezüglich möglichst frühzeitig erfolgen. 
 
Abschließend weise ich die Stadt Meldorf in diesem Zusammenhang gem. § 4 
Abs. 3 BauGB darauf hin, dass der angrenzend an den Plangeltungsbereich 
vorgesehene Ausgleich für den B-Plan 56 a noch umzusetzen ist. 
 
Unterer Denkmalschutzbehörde 
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Dithmarschen be-
stehen keine Bedenken gegen die o. a. Maßnahme.  
 
In dem betroffenen Gebiet und in der Umgebung gibt es keine Bau- oder Kul-
turdenkmäler.  
 
Auf dem betroffenen Flurstück und in der Umgebung sind zurzeit keine archä-
ologischen Denkmale bekannt, es befindet sich auch nicht in einem archäolo-
gischen Interessengebiet. 
 
 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Begründung wird entsprechend angepasst 
und ergänzt. 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Begründung wird entsprechend der feh-
lenden Angaben bezüglich der erheblichen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes ergänzt. Auswirkungen auf Offenland-Bodenbrüter sind im Detail 
dem separaten Fachbeitrag Artenschutz zu entnehmen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Stadt Meldorf wird hierüber informiert 
und wird diesen Umstand mit einer ergänzenden Begründung richtigstellen und 
adäquat abschließen. 
 
Zu untere Denkmalschutzbehörde: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Brandschutzdienststelle 
Gegen die Aufstellung/Änderung des o.g. Flächennutzungsplanes/Bebauungs-
planes entsprechend den hier vorgelegten Antragsunterlagen können Bedenken 
hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes unter Beachtung folgender 
Punkte zurückgestellt werden: 
 
Das Baufeld/der Solarpark muss sich von mindestens drei Seiten durch Ret-
tungskräfte erschließen lassen. Die Standorte der Tore sind mit der Brand-
schutzdienststelle abzustimmen. 
 
Für den Solarpark ist ein Feuerwehrplan gemäß Vorgabe durch die Brand-
schutzdienststelle zu erstellen. Die Freigabe erfolgt nach Prüfung durch die 
Brandschutzdienststelle. 
 
Die Tore sind gut sichtbar analog der Kennzeichnung im Übersichtsplan (Teil 
des Feuerwehrplans) zu kennzeichnen. 
 
Für die Tore sind bei der Brandschutzdienststelle die beim Kreis Dithmarschen 
eingeführte Feuerwehrschließung zu beantragen. Die Tore sind entsprechend 
mit der Möglichkeit einer Doppelschließung auszurüsten. 
 
An den Zufahrten sind Feuerwehrbewegungsflächen gemäß DIN 14090 
(7mx12m) herzurichten. Eine Vorbeifahrt von weiteren Rettungskräften muss 
gewährleistet sein. 
 
Straßenverkehrsbehörde 
in direkter Nähe zum Plangebiet liegt der technisch gesicherte Bahnübergang 
52, Weidendamm, Weidendammsweg.  
 
Ich habe keine Bedenken, setze aber voraus, dass die DB im Planungsprozess 
beteiligt ist. 

Zu Brandschutzdienststelle: 
Die Hinweise werden insgesamt berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von 
dem vorliegenden Schreiben in Kenntnis gesetzt. Im Zuge der Umsetzung der 
Planung ist entsprechend zu verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu untere Straßenverkehrsbehörde: 
Der Hinweis ist berücksichtigt; die DB AG ist am Verfahren beteiligt (s. Pkt. 24 
dieser Abwägungstabelle). 
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Die im Hause beteiligte Fachdienste und Dienststellen die Bauaufsicht, die 
untere Wasserbehörde sowie die untere Bodenschutzbehörde haben keine 
Bedenken oder zusätzliche Hinweise zu den vorgelegten Planunterlagen zur 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 75.  
 
 
 

23 
 

IHK Flensburg, 06.01.2023 
 
Wir haben die Unterlagen geprüft: Zum oben genannten Bebauungsplan sowie 
Flächennutzungsplan gibt es unsererseits keine Bedenken. 
 
 

Kenntnisnahme  
 

 

24 
 

DB AG – DB Immobilien, 09.01.2023 
 
die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Un-
ternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Trä-
ger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren. 
 
Gegen die o.g. o.g. Bauleitplanung der Stadt Meldorf bestehen bei Beachtung 
und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen/Auflagen und Hinweise aus 
Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Bedenken. 
 
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnver-
kehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung  
 
Die Hinweise werden insgesamt berücksichtigt; der Vorhabenträger wird von 
dem vorliegenden Schreiben in Kenntnis gesetzt. In die Begründung zum         
vBP 75 der Stadt Meldorf werden entsprechende Hinweise aufgenommen. 
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Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magneti-
sche Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen kön-
nen. 
 
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforder-
lichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten 
geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
 
Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem 
Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere 
Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise 
etc.) sind stets zu gewährleisten. 
 
Es ist sicherzustellen, dass planfestgestelltes bzw. im Eigentum der DB AG 
befindliches Gelände nicht überplant wird. Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 
sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer 
Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechs-
lung und Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetrieb-
nahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Ab-
schirmungen anzubringen. 
 
Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Pho-
tovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Ei-
senbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch 
z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können. 
 
Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnver-
kehrsunternehmen sind hinsichtlich Bremsstaubeinwirkungen durch den Ei-
senbahnbetrieb (z. B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen 
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(z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen frei-
zustellen. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchti-
gungen der Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den 
Bahnbetrieb zurückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG so-
wie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen gel-
tend gemacht werden können. 
 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) 
Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbe-
triebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunter-hängenden Haken verbo-
ten. 
Vor Einsatz eines Krans ist dies der DB Netz AG mindestens 8 Wochen vor 
Kranaufstellung anzuzeigen, damit über das Erfordernis einer ggf. zu erstellen-
den Krananweisung entschieden werden kann. Dazu ist auch ein maßstäblicher 
Lageplan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen. 
Abhängig vom Standort dürfen nur Krane mit einer Schwenkbegrenzung ver-
wendet werden. 
Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. Alle hieraus entste-
henden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers oder dessen Rechtsnachfol-
gern. 
Ansprechpartner: 
DB Netz AG, Investitionsplanung und Segmentsteuerung, Hamburger Chaus-
see 10, 24114 
Kiel, mail: Thomas.Bergermann@deutschebahn.com 
 
Einer Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser auf oder über Bahngrund 
bzw. durch einen Bahndurchlass oder einer Zuleitung in einen Bahnseitengra-
ben muss ausgeschlossen werden. Der Eintrag von Niederschlagswasser aus 
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versiegelten Flächen in Grenzflächen zur Bahn darf zu keiner Vernässung der 
Bahnanlagen (Untergrund) führen. 
 
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion 
nicht beeinträchtigt werden. Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, 
Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen. 
Sollte es einen Instandhaltungsweg der PV-Anlage geben, ist dieser möglichst 
so zu legen, dass dieser von uns mit genutzt werden kann (nicht eingezäunt und 
parallel zum Gleis). 
Ansprechpartner: 
DB Netz AG, Bezirksleiter „Konstruktiver Ingenieurbau“, Herr Jensen, 
Tel.: 0151/62866719, christian.c.jensen@deutschebahn.com 
 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbe-
leuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe 
der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass 
Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, 
Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
 
Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Si-
cherheit und auch im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück ver-
kehrenden Personen und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes 
oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelände oder sonstiges Hin-
eingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. Die 
Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand 
zu halten und ggf. zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des 
Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger. 
 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere 
Gleisen, müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entspre-
chen. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass 
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diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Ab-
stände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewähr-
leisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der End-
wuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchti-
gungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, 
müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Ver-
zug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten 
des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 
Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflanzungen in unmittelbarer Bahn-
nähe von vornherein auszuschließen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB 
Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, 
Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Ggf. sind im Baube-
reich vor Baubeginn entsprechende Suchschlitze von Hand auszuführen. 
 
Die Grenzabstände sind gemäß Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein (LBO) einzuhalten. 
 
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren gem. § 4 (2) BauGB zu beteili-
gen und uns zu gegebener Zeit den Satzungsbeschluss zu übersenden. 
Mail-Adresse: DB.DBImm.NL.HMB.Postfach@deutschebahn.com 
 
 

 Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)  
25 Kathrin Kock, Bürgerweide 3, 25704 Meldorf, 11.07.2023 

 
seit 34 Jahren wohne ich in unserer schönen Stadt Meldorf. Seitdem laufe ich 
mit unseren Hunden beinahe täglich in der Marschkammer und erfreue mich 

Kenntnisnahme und teilweise Berücksichtigung  
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an diesem Naherholungsgebiet mit Weitblick im Norden bis Hemmingstedt 
und Heide und im Osten bis Nindorf, Bargenstedt und Nordhastedt. 
 
Im Westen, jenseits der Bahnstrecke Hamburg-Westerland, geht der Blick 
über den neu erschaffenen Klimapark mit seinen schönen Bäumen und We-
gen zum Meldorfer Dom. 
 
Im Süden begrenzt die Bürgerweide dieses kleine Wandergebiet mit ausge-
wiesenen Wanderrouten, die die Seniortrainer/innen in liebevoller Arbeit 
rund um Meldorf zusammengestellt haben (siehe Flyer). So kann man auf 
drei verschiedenen Runden seiner Wanderlust frönen, Radfahren und Joggen, 
auch der Meldorfer Brückenlauf findet hier statt. Die Wege erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit und werden von Jung und Alt täglich genutzt. 
 
Auf der Homepage der Stadt Meldorf wirbt die Bürgermeisterin Frau Uta 
Bielfeldt in ihrem Grußwort mit unserem „einzigartigen Naturraum", „Ruhe 
für Städter", einer „Bereicherung für ein gutes Leben", „Weite für Naturlieb-
haber" und „Nachhaltigkeit". All das bietet die Marschkammer. Sie ist für je-
den Meldorfer Bürger gut zu Fuß erreichbar. 
 
Nun soll in der Marschkammer auf einer Fläche von ca. 8 ha (80.000 m²!) 
eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden (siehe Vorhaben und 
Erschließungsplan). Ein entsprechender Bebauungsplan steht in absehbarer 
Zeit zur Genehmigung an. 
 
Die einzelnen Photovoltaik-Elemente sollen eine Höhe von 2,20 m haben. 
Die Ausrichtung nach Süden kann zumindest zu bestimmten Tageszeiten bei 
den Spaziergängern zu erheblichen Blendungen führen. Möglicherweise wer-
den die Wechselrichter und Trafostationen weit hörbare Geräusche verursa-
chen. Die gesamte Fläche der PV-Anlage soll eingezäunt werden. Wildtiere 
können wegen der Einzäunung nicht mehr frei ziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; die PV-FFA wurde jedoch aus natur-
schutzrechtlichen Gründen zwischenzeitlich auf eine Fläche von ca. 6,34 ha ver-
kleinert. 
 
 
Die Hinweise werden insgesamt berücksichtigt; durch die Errichtung und den 
Betrieb der geplanten Anlage ist aufgrund der spezifischen randlichen Lage zu 
den Siedlungsbereichen der Stadt Meldorf mit unzumutbaren Beeinträchtigun-
gen im Nahbereich nicht zu rechnen. Für Kleinsäuger wird die Durchgängigkeit 
des Areales durch Bodenfreiheit der Umzäunung gewährleistet. Auch 
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Dieses Vorhaben passt ganz und gar nicht in ein solches Naherholungsgebiet. 
Zudem ist eine Erweiterung der jetzt geplanten 8 ha PV-Anlage dann kaum 
noch zu verhindern. 
 
Es ist mehr als bedauerlich, dass dieser von den Bürgern Meldorfs so gut an-
genommene und sehr geschätzte Außenbereich für einen Zeitraum von 20 bis 
30 Jahren eine so massive Veränderung des Landschaftsbildes erfahren 
würde. 
 
30 Jahre in denen dann der schöne Weitblick in die Landschaft fehlen würde 
und dieser würde nicht nur erholungssuchenden Bürgern, sondern auch Tou-
risten verloren gehen. 
 
Begehen Sie als Entscheidungsträger/innen die Wege in der Marschkammer. 
Nehmen Sie Platz auf den vorhandenen Bänken und lassen Sie die die Seele 
baumeln! Lauschen Sie den Rufen von Kiebitz, Austernfischern, Gänsen und 
Enten und weiteren Bodenbrütern. In den Abendstunden werden Ihnen beim 
Sonnenuntergang Fledermaus, Waldkauz, Kaninchen, Hase und Reh Gesell-
schaft leisten. Genießen Sie dieses Idyll und lassen Sie die Marschkammer 
so, wie sie ist: Ein Abbild Dithmarschens auf kleiner Fläche mit viel Weite, 
Ruhe, Natur und Landwirtschaft, die hier auch in Zeiten des Klimawandels 
noch möglich ist! 
 

Großsäuger werden in ihrer Wanderung nicht erheblich eingeschränkt, da die 
längste Seite der geplanten PV-Anlage 500 m deutlich unterschreitet. Seitens 
des Jagdverbandes SH werden bei größeren PV-Anlagen Querungskorridore für 
Großsäuger alle 500 m empfohlen, um den Wildwechsel weiterhin zu ermögli-
chen. 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist mit 
einer Erweiterung der Anlage nicht zu rechnen, aus naturschutzfachlichen 
Gründen wurde die Anlage zwischenzeitlich auf eine Fläche von ca. 6,34 ha ver-
kleinert. 
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26 Doris Nubbe-Möller, Wiedemannsweg 25, 25704 Meldorf, 04.10.2023 
 
Geplante Errichtung PV-Freiflächenanlage / Marschkammer  
 
Erholungsgebiet von Meldorf 
 
Zerstörung der Lebensräume des uns anvertrauten Wildes. 
(Der Anlagenbetreiber ist selbst Jäger!) 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur Ausbau der regenerativen Energien. 
 
Die Nähe zur Natur und das „einzigartige Landschaftsbild". 
 
Dieser große Solarpark wird das Landschaftsbild, die Tierwelt und den Erho-
lungsfaktor Mensch stark beeinträchtigen. 
 
 
 
 
 
Geräuschkulisse - Surren, brummen oder piepen der Wechselrichter - im Ta-
gesbetrieb! Gibt es hier Gutachten. Ist es vorgesehen, die Wechselrichter so-
weit wie möglich von der Bevölkerung entfernt anzubringen - oder einen 
Lärm/Schutzwall zu ziehen. 
 

Kenntnisnahme und teilweise Berücksichtigung  
 
 
 
 
 
Der Hinweise wird berücksichtigt; für Kleinsäuger wird die Durchgängigkeit des 
Areales durch Bodenfreiheit der Umzäunung gewährleistet. Auch Großsäuger 
werden in ihrer Wanderung nicht erheblich eingeschränkt, da die längste Seite 
der geplanten PV-Anlage 500 m deutlich unterreitet. Seitens des Jagdverban-
des SH werden bei größeren PV-Anlagen Querungskorridore für Großsäuger 
alle 500 m empfohlen, um den Wildwechsel weiterhin zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 

Der Hinweis ist berücksichtigt; im Umweltbericht werden die Auswirkungen der 
Planung auf das Schutzgut Landschaftsbild, das Schutzgut Flora, Fauna und bi-
ologische Vielfalt sowie das Schutzgut Mensch fachlich bewertet, die Verträg-
lichkeit der geplanten Nutzung, u. a. unter der Einhaltung verschiedener Maß-
nahmen, festgestellt. 
 
 
Der Hinweis ist berücksichtigt; durch die Errichtung und den Betrieb der geplan-
ten Anlage ist aufgrund der spezifischen randlichen Lage zu den Siedlungsbe-
reichen der Stadt Meldorf mit unzumutbaren Beeinträchtigungen im Nahbe-
reich nicht zu rechnen. 
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Gibt es ein Gutachten zur Blendwirkung - dies Richtung Bebauung und Kin-
dergarten. 
 
 
 
Wie sind die Fragen bezüglich des Einflusses der Anlage auf die Umgebung 
ausgefallen - Kindergarten, Altenhilfezentrum, Seniorenbeirat und Anwohner 
- ist dies erfolgt. 
Wir als Anwohner sind nicht informiert oder einbezogen worden. 
 
 
Hätte man die Anlage nicht Richtung Hesel/Bahnübergang errichten können 
oder ist das noch möglich. 
 
Wie ist die Einzäunung / Material und Höhe vorgesehen. 
Soll die Anlage in Zukunft noch in Richtung Kindergarten erweitert werden?  
Gibt es bereits konkrete Anfragen. Bis wohin wäre eine Ausweitung mög-
lich? 
 
 
 
Wie ist der gesetzliche Mindestabstand? 
 
 
Krumstedt hat sich gegen den Bau von PV-Freiflächenanlagen entschieden. 
 
 
 
 
 

Der Hinweis ist berücksichtigt; durch die Errichtung und den Betrieb der geplan-
ten Anlage ist aufgrund der spezifischen randlichen Lage zu den Siedlungsbe-
reichen der Stadt Meldorf mit unzumutbaren Beeinträchtigungen im Nahbe-
reich nicht zu rechnen. 
 
Der Hinweis ist nicht nachvollziehbar; selbstverständlich werden die durch das 
BauGB vorgegebenen Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit durchgeführt. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt; eine Verlagerung Richtung Hesel würde 
das Verlassen des EEG-Korridors bedeuten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan trifft Festset-
zungen hinsichtlich der Ausgestaltung der erforderlichen Zaunanlage. Aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten ist mit einer Erweiterung der Anlage nicht zu rech-
nen, aus naturschutzrechtlichen Gründen wurde die Anlage zwischenzeitlich 
auf eine Fläche von ca. 6,34 ha verkleinert. 
 
Der Hinweis ist berücksichtigt. PV-FFA sind als bauliche Anlagen im unmittelba-
ren Anschluss an vorhandene Siedlungsstrukturen zu platzieren. Grundsätzlich 
ist daher nur der durch die LBO SH definierte Mindestabstand einzuhalten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Abstimmung mit den Nachbargemeinden (§ 2 Abs. 2 BauGB)  
27 
 

Gemeinde Elpersbüttel, 05.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 

28 
 

Gemeinde Nindorf, 06.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 

29 
 

Gemeinde Sarzbüttel, 06.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 

30 
 

Gemeinde Windbergen, 06.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 

31 
 

Gemeinde Bargenstedt, 09.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 

Kenntnisnahme  
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32 
 

Gemeinde Wolmersdorf, 09.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 

33 
 

Gemeinde Epenwöhrden, 12.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 

34 
 

Gemeinde Nordermeldorf, 12.12.2022 
 
Die Gemeinde hat keine Anregungen / Bedenken. 
 
 
 

Kenntnisnahme  
 



Bekanntmachung Nr.  
des Amtes Mitteldithmarschen 

für die Stadt Meldorf 

Veröffentlichung des Entwurfs der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Meldorf für das Gebiet „südlich der Südermiele, östlich der Bahnlinie Elmshorn – 
Westerland und nördlich der Straße Sprung über die Bahn“ im Internet nach § 3 Absatz 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) 

Der vom Bau- und Umweltausschuss der Stadt Meldorf in der Sitzung am 04.07.2024 gebilligte 
und zur Veröffentlichung im Internet bestimmte Entwurf der 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Meldorf für das Gebiet „südlich der Südermiele, östlich der 
Bahnlinie Elmshorn – Westerland und nördlich der Straße Sprung über die Bahn“ und die 
Begründung sowie die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der 
Veröffentlichungsfrist vom 29.07.2024 bis 06.09.2024 im Internet veröffentlicht und können 
unter folgender Internetadresse eingesehen werden: 
„www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung“ 

Es liegen folgende umweltrelevante Informationen zur Einsichtnahme vor: 

(1) Umweltberichte als Teil der Begründungen, 

(2) die eingegangenen Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 

BauGB, 

(3) Landschaftsplan der Stadt Meldorf (1998) inkl. der 1. Fortschreibung 2010), 
(4) Fachbeitrag Artenschutz – Artengruppe Brutvögel, 
(5) Entwicklungskonzept zur Ausgleichsfläche an der Südermiele in Meldorf, 
(6) Stellungnahme zu möglichen Blendungseffekten vom 12.07.2018. 

Es wurden insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Umweltbericht berücksichtigt. Hierzu wurde eine Beschreibung 
und Bewertung des jeweiligen Schutzgutes sowie die Auswirkungen durch die Planung auf das 
jeweilige Schutzgut im Umweltbericht durchgeführt. Die Umweltberichte behandelten 
insbesondere die Schutzgüter Mensch, Boden & Fläche, Wasser, Flora & Fauna sowie 
biologische Vielfalt, Klima & Luft, Landschaftsbild, Kultur- & Sachgüter und die 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Für voraussichtliche erhebliche 
Umweltauswirkungen werden auf Bebauungsplanebene Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung, Minimierung und zum Ausgleich aufgezeigt. 

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen sind bereits im Rahmen der Beteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB eingegangen: 
Behörden sowie sonstige Träger 
öffentlicher Belange 

Stellungnahme 

Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein 

• Zur Verpflichtung der Mitteilung eines archäologischen 
Fundes (§ 15 DSchG) 

Landeskriminalsamt SH - 
Kampfmittelräumdienst 

• Zum nicht auszuschließenden Vorkommen von 
Kampfmitteln 

Deich- und Hauptsielverband 
Dithmarschen (DHSV) 

• Zur Beachtung der Satzung des Sielverbandes 
• Zur Einhaltung der Geh- und Fahrrechte entlang der 

Verbandsanlagen zur uneingeschränkten Unterhaltung 
• Zur Richtigstellung des zuständigen Sielverbandes 
• Zur Kostenübernahme durch den Antragsteller bei dem 

Bedarf der Überschreitung der Leistungsfähigkeit der 
vorhandenen Verbandsanlagen 

• Zu Differenzen für PV-Eignungsflächen zwischen dem 
Landschaftsplan und der Standortuntersuchung 

http://www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung


Kreis Dithmarschen 

• Zur Empfehlung einer Fortschreibung des 
Landschaftsplanes 

• Zu vorhandenen potentiellen Brutplätzen und deren 
Eignung von höhlenbrütenden Vogelarten 

• Zum potentiellen Verlust von Fortpflanzungsstätten 
bodenbrütender Vogelarten und eine diesbezüglich zu 
erstellende Brutvogelkartierung bzw. worst-case-
Betrachtung 

• Zur Bewertung und Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und Würdigung der naturräumlichen 
Eigenheiten der weiträumigen Niederungslandschaft vor 
Ort 

• Zum Flächenbedarf der geplanten Wendeanlage, die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und der sich 
daraus zu erbringende Ausgleichsbedarf  

• Zum Erhaltungsgebot in der Planzeichnung der 
gesetzlich geschützten Feldhecke und der Weide  

• Zum Erhalt der Grüppen- und Beetstruktur sowie der 
vorhandenen Gräben 

• Zum Verzicht auf eine Eingrünung und die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf den Ausgleichsfaktor  

• Zu erlaubten Maßnahmen zur Flächenvorbereitung für 
die Ansaat von Regiosaatgut 

• Zur eindeutigen Formulierung für die Monitoring-
Maßnahmen 

• Zu Leitungsverlegungen außerhalb des Plangebietes 
und der Genehmigung durch die untere 
Naturschutzbehörde 

• Zum noch zu erbringenden Ausgleich für die ans 
Plangebiet angrenzende Fläche zum B-Plan Nr. 56 a 

DB AG – DB Immobilien • Zur blendfreien Gestaltung der PV-Anlage zum 
Bahnbetriebs-gelände hin 

Öffentlichkeit  • Zur Wertigkeit des Plangebietes als Naherholungsgebiet 
und die zu erwartenden Einschränkungen und 
Auswirkungen 

• Zur Auswirkung der Umzäunung auf Wildtiere 
• Zur Zerstörung von Wildtier-Lebensräumen 
• Zum Einfluss der Anlage auf die Umgebung, i. B. auf den 

Kindergarten, das Altenhilfezentrum und die Anwohner 
• Zur potentiellen Erweiterung der Anlage 

Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet 
veröffentlicht und liegen zusätzlich mit aus. Der Landschaftsplan der Stadt Meldorf (1998) inkl. 
der 1. Fortschreibung 2010) sind unter der folgenden Internetadresse einsehbar: 
www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/ortsrecht/Ort/meldorf

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 
hingewiesen: 
- Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 
- Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Übermittlung 

von Stellungnahmen ist wie folgt möglich: Per Mail an info@mitteldithmarschen.de oder 
an h.neumann@mitteldithmarschen.de. Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch 
auf anderem Weg abgegeben werden. Für eine Abgabe von Stellungnahmen auf 
anderem Weg bestehen folgende Möglichkeiten: Per Post an die Adresse des Amtes 
Mitteldithmarschen, Roggenstraße 14 in 25704 Meldorf. 

- Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, 
dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig 
abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit die 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. 

http://www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/ortsrecht/Ort/meldorf
mailto:info@mitteldithmarschen.de
mailto:h.neumann@mitteldithmarschen.de


- Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB bestehen 
folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten gemäß § 3 Absatz 2 Satz 
2 BauGB:  

Der Entwurf und die Begründung liegen während der oben angegebenen 
Veröffentlichungsfrist in der Amtsverwaltung Mitteldithmarschen in der Roggenstraße 14 in 
25704 Meldorf, Zimmer 2.09, während folgender Zeiten 
montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr sowie 
dienstags und donnerstags von 14.00 – 16.00 Uhr 
 öffentlich aus. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB 
zusätzlich in das Internet unter folgender Internetadresse eingestellt: 
„www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung“ 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 
Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist 
das zentrale Landesportal des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 
5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit im 
Internet veröffentlicht ist und zusätzlich mit ausliegt. 

Auf das Verbandsklagerecht von Umweltverbänden bezieht sich der folgende Hinweis gemäß § 3 
Absatz 3 BauGB: Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 
UmwRG gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die 
sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 

Meldorf, 16.07.2024 Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor- 

Im Auftrag 

gez. Unterschrift 

(Nagies-Matthias) 

Bekanntgemacht durch Aushang an den amtlichen Bekanntmachungstafeln 

http://www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung
http://www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung.


der amtsangehörigen Stadt Meldorf 

a) neben dem Gebäude Zingelstraße 2 

b) östlich der Bahnunterführung im Einmündungsbereich Siegfried-Lenz-Weg / 
Österstraße 

c) am Gebäude des Stadions, Promenade 20 

auszuhängen am:  19.07.2024  Amt Mitteldithmarschen 
- Der Amtsdirektor - 

Im Auftrag 
ausgehängt am: 19.07.2024

abzunehmen am:  27.07.2024  Amt Mitteldithmarschen 
- Der Amtsdirektor - 

Im Auftrag 
abgenommen am: ……………………… 



Informationspflichten bei der Erhebung von Daten der betroffenen Person im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB, (Artikel 13 DSGVO) 

1) Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Um die abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
im Bauleitplanverfahren zu bearbeiten, müssen auch die darin enthaltenen 
personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. 

2) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenerhebung 
Amt Mitteldithmarschen 
Der Amtsdirektor 
Roggenstraße 14 
25704 Meldorf 
info@mitteldithmarschen.de
Telefonnummer: 04832 / 6065 0 
Internet-Adresse: www.mitteldithmarschen.de

3) Kontaktdaten des örtlichen Datenschutzbeauftragten 
Der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter: 

PROTEKTO DATA FUSE GmbH 
Kent Schwirz 
Wendenstraße 279 
20537 Hamburg 
040-42236924 
datenschutz(at)protekto.group 
http://www.wenza.de  

4) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
a) Zwecke der Verarbeitung 

Ihre Daten werden erhoben zum Zwecke der Durchführung des Bauleitplanver-
fahrens insbesondere zur Wahrnehmung der Pflicht der Gemeinde, im Rahmen 
der Planungshoheit eine geordnete städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
zu sichern. Im Rahmen dieser Verfahren sind das Planerfordernis und die 
Auswirkungen der Planung zu ermitteln und die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dazu erfolgt 
eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der 
abwägungsrelevanten Belange erforderlich ist. 
Die Erhebung erfolgt unter anderem durch Untersuchungen der Kommunalver-
waltung oder im Auftrag der Kommunalverwaltung durch Dritte, durch 
eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange. 
Da die abschließende Beschlussfassung über den Umgang mit den 
Stellungnahmen (Abwägungsentscheidung) nach der Gemeindeordnung SH zu 
den vorbehaltenen Aufgaben der Gemeindevertretung gehört, werden die 
personenbezogenen Daten, die für die Gewichtung und Abwägung der Belange 
erforderlich sind, den zuständigen kommunalpolitischen Gremien (z. B. 
Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ortsbeirat) vorgelegt. Die in den 
Stellungnahmen enthaltenen Adressdaten 
werden im Rahmen der Veröffentlichung von Beschlussunterlagen anonymi-
siert und mit einer Kennziffer versehen. Die Verarbeitung von Adressdaten ist 
erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des Abwägungsergebnisses 
nachzukommen. Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer 
gerichtlichen Überprüfung erfordert die dauerhafte Speicherung 
personenbezogener Daten. 

mailto:poststelle@mitteldithmarschen.de
http://www.mitteldithmarschen.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7axqbkpzerqwXmolqbhql%2Bdolrm%27);
http://www.wenza.de/


b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
DGSVO in Verbindung mit § 3 Landesdatenschutzgesetz SH verarbeitet. 

5) Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 die Mitglieder der Gemeindevertretung / des Bauausschusses / der Ortsbeiräte 
im Rahmen der Bauleitplanung 

 die höhere Verwaltungsbehörde nach BauGB zur. Prüfung des Bauleitplans auf 
Rechtsmängel 

 das zuständige Gericht zur Überprüfung der Wirksamkeit von Bauleitplänen 
oder Satzungen 

 Dritte, denen zur Beschleunigung die Vorbereitung und Durchführung von Ver-
fahrensschritten übertragen wurde. 

Firma/Unternehmen:       
Ansprechpartner: 
Anschrift:  
E-Mail Adresse:   
Telefonnummer:  
Internet-Adresse: 

6) Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Gemeinde solange gespeichert, wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Im 
Rahmen eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens kann der Bauleitplan auch 
nach Ablauf der Fristen für eine gerichtliche Überprüfung (z.B. Normenkontrolle) 
inzident überprüft werden. Eine dauerhafte Speicherung der von Ihnen zur Verfü-
gung gestellten Daten in der betreffenden Verfahrensakte ist daher solange erfor-
derlich, wie der Bauleitplan rechtswirksam ist. 

7) Betroffenenrechte 
Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
a) Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, 

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 
DSGVO). 

b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Artikel 16 DSGVO). 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Artikel 17,18 und 21 DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Artikel 20 DSGVO). 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öf-
fentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

8) Beschwerderecht  
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verar-
beitet werden. Wenn Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
wenden möchten, können Sie sie wie folgt kontaktieren. 
Marit Hansen, ULD - Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98 Telefon: 0431 988 1200, Telefax: 0431 988 
1223 E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

mailto:mail@datenschutzzentrum.de


Weitere Informationen können Sie dem Internetauftritt der Landesbeauftragten 
entnehmen: www.datenschutzzentrum.de. 

http://www.datenschutzzentrum.de/
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